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4 ^4»
vici3curaÄu8, ^ 1eiekllner .^ /// .-r^ .// . /Vdde ^ ^nodsudiLiumpalacinum non uni¬
versalem ordinariam ^ led realem öcre6ri <Iam ) uri8dWonem laakec ; unio au-
cem non ^uäieisjuxcaquid ^ edluperioris tive domini cerricorialis deerecut j
rec ^niri ^ Lalpar . Ouilielm . 5eipio . / r^ . 2 . ^ r/7LH--re^ / . / - F. 2^ -^ c-r^ . ^

Widerumb reimet sich der Verglich zwischen der Stadt vnnd ihrem KirchherrnzuS . ^
Stephan/wegen eines Anno r 520 . newerbawten Kirchhofszu Aeschach/gantz nichkauss ,j
deß Stissts oder der Kcllnhofvogteyjur ^ dWon ; sondern beflettiget vielmehr her Stadt
rerricorium nicht geringlich : In dem solcher Brief / weder deß Stissts oder der Friedseulm r
( andereneine deßgedachtenKirchhofsvntersEck/Außweiß der Mappen / rührs flösset ; j
das ander Eck aber/ von der andern Friedseul mit Anno 15? o . bezeichnek/nicht über4o .oder «
zo .Schritt gelegen) mit einigemjoca irgend gedencket/fondern darfür klärlichen mitbringt/ ^
daß gedachter Pfarrer vnd die Stadt (allein vnd auß eigner Macht ) einen newen Kirchhof
fürgenommen / den gen Aeschach mit sampt der Capellen/gelegt/vnd auss ihr StadtKo - l
sten erkaufst/ Hamen vnd weihen lassen/für inn -vnd außwendige Pfarrkinder : mit dem An - I
hang / daß niemand nichts hrerwider ichtwas/so derPfarr vnd Stadt/an ihrer altenBräu - §
chen vnd Gerechtigkeit Abbruch bringen möchte/fürnemen/oder/da es beschehe/beyde Theil <
sich hierwiderhandhaben sollen : welches alles weder der Kirchherr noch die Stadt in Sinn
nemen dörffen/ wann die Friedseulen/ deß Marcktrechtens cermini ^ vnnd Aeschach ausser- '

halb derselben/ inGtisstischerjurisdiAion , ücuirrgewesen weren.
Fer ner ifl^ -^ M . 245 . 2 . ein revers von zweyen Iäcken ( Inhabern der einen Müh-

lin zun Ob ermühlinen / welcheein Hofgut ) einkommen / darinn sie/ wegen Hamens in deß
Stissts Forst / auss der Fraw Aebtiffn zu Redsetzung/ versprochen / daß sie vnnd ihreNach- ^
fommen/InhaberbesagterMühlin / solchesnimmermehrthunwollen : welches nun mall- !

weg b-illich/ aber ad dominii maZis c^uam ad juri5di6kioni8probacionem gehörig . Hie
übrige Vocumenra/ ^ -^ «?. 245 . d . biß auss -rE . 256 . iMluüvs : sind cheils Kaistrliche

'

ccmi 'ervacoria ( Krafft dero benachbarten Herrn vnnd Edelleuten auffgetragen wird / eine ^
Aebtiffn / jhr vnd ihres Gottshauses Leut/ Haab vnd Güter / von Ihrer Messest . vnnd deß
Reichs wegen/bey Recht/Gerechtigkeit/vnd dem Ihrigen / gegen männiglich getrewlich
zu handhaben / zu schirmen / vnd vor allen Vergwaltigungen / vnd verbotenen Thaten vnd

Beschwerdenzn verhüten ) theils KäiserlicheproceLtoria darinn das Gottshauß zu Lin-
daw / vnd dessen Diener / Vnterthanen / Hintersassen/ Leheu-Eigen -Zinß - vnnd Gültleut/

Zugehörige vnd Verwandte/mik Leib/Haab vnd Gütern/in besondere KäiserlicheGnad/

Verspruch/Schutz vnd Schirm auffgenommen werden : ^
ac^uibusinlkrumenc ^ nullalrrcducipoceüiracioadluperioricacem : 8i^ uiclem_, ,
oonlervacori8 oddcium elb ^ uc contei vandum 3 manitelii8 cancüm injuriigäe -

fendac/judicia1inonucen8indaAine . ^ / . Iäeo>
'

ii irssuria non üc manitelka ^ led cauls -e coZnicionew rec^ uirac ^ udex Ordinarius ^

adeundu8 elk, V̂ia§er . -/e^ ^ 0i7 . c^ . 2 . -r«--- . / ^ . Ladem elkedam^ ^

liZnilieacio defen6oni8 live proce ^tioniZ .
^

4 . -rE . /2 .

X.
B demallem nun/foindiesem andern Theil bißhero/durch neunvnter-

schiedliche Puncten ein-vnd außgeführt worden / ergibt sich nunmehr von

ftlbsten/daß der StadkLindaw nicht allein ihre abgenommne vier eigen-

thumbliche Dörsser / sondernauch die abgelöstePfandschasst der Kellnhof-

vogtey / widerumbenplenarie vn ohnverlängt cum omnibu8 fruLtidu^
percepcis Lc poreipiendis , von Rechts vnd Billichkeitwegen/zurollimi-

ren oder wider einzuräumen seye ; Ja längst / wo nicht Lmakcer vnnd irrevocabilicer ( wie

wolgeschehm können/
>. .

xer doLtrinam , c;uodIicöc pollelldrioranrüm 6t aLbum , 6 camen in asserklom-

onibu8 parcium > ucrumĉ ; Lc pyüellorium Lc pecicorium llc vencilacuw , doch il-
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lis evidenter con ^ ecpolNcsudexluper ucroc;; pronunciare O§/. i-r e. /icsr
/^e/r . ^ / . ^e/E0 -r . U ^ nlinA . üiec . ^ . -'eA. 2/ .

jedoch 8u .nmLriilIime Leprovifionnlicer relkicuirc vnd wider eingeräumt werden sollen ;
oder je/ausfs wenigist ( da man noch zu allem Vberfluß dem Käiserl . üloo oder dessen ange-
mästen Verkretkern/wider alles Versehen/weitere dil '

pucaciones Lc impuZliacioneL . ge¬statten wölke ) diß letzte nochmal ohnverläugk zu verfügen habe.
Dann so viel die eigenthumbliche) uri8diLkionem der vier Dörsfer berührt / obwol von

dem Erßfürstlichen Ober -Hesterreichischen Anwäld Anno 1637 » den 24 .vnd rs .Sepkem -
bris/eine/ ^dumbracion öcrLcioNe8. warumb die ^ Mdawisch provilioNLl -relkicucio !^
nicht Stakt hab/am Käiserl .Hofcingeschleichekrso sind doch dieselbigehernach/(als man sie/
wiewolzu spatk/ erfahren / vnd Abschrijftlich bekommen) auß dem Grund widerleget : , .

In dem zwar/ex p?.rce Oesterreich/pro prnMracione . einZestrewek/daß die Stadt
Lindaw noch vor der apprekenlion an dem KaiserlichenHof/vnd von dem dele ^ co (laut ^
relacion vom 18 . April . An » 1628 .) ordenlich cicircj gehört/von ihnen auch vnterschiedliche ^Schrijfken produoirc . dieselbe abergatttz ohnerheblich befunden/vnd daraufi

'
den I . Aprilisdu^ ianni . dasOecrecum apprelienlion ^ außgefällt worden seye :

Desfen baares Widerspiel aber / auß der droben / . befindlichen/ ^ s h .
Nach solchem vnd erfolgtemköstlichemHüMitt/rc . - Sonnmkl«
schemek.

^ ^
^

Wie dann auch die zweyte racio ( daß die Andawer / in dem /^pprelienfion8 -Decrer ^ 2 .Ld pecicorium außdrucklich gewiesen/ aber davon / s als vonnöhken gewesen wcreMenock ./ >ro .F. / . 5^2 . ^ niegebürlichLppelllrc ) allerdings ohngegründek ;
In dem zwar der Herr Käiserliche OommiÜ '3riu5 sein Erklärung in einen schrif tlichen re - D^ A >.cei8 ( wie er jhn genent/ ) bringen lassen/jtdoch denselben/weder bey der Lommillion,noch
gefolgter relLcion,jemal einDeLrecgenent ; So wolenüuch die Stadt ad pecicoriuin .-nie außdrucklichgewiesen/sondern alleinihr die begerke exspeLkacionem lecundn jullio -
lii8 abgeschlagen/vnd dargegen die anbefohlne ( non coZnicionern led ranrüm ) execU-rionem reluicioni8 . dergestalt mit dem außdruckenlichenrelervac .de laLko fortgeseßt/daßsie/Stadt/jhr prLcensiorl gehörigerDrtett ( lineul !ä adje <Iione ^ in pecicorio ) gleich¬wol erweißlich darkhun mög : welches auch aljobald am KäiserlichenHof ( zu -Zolg ihrer derStadt relervirter eivil -poüeüion . vnd eingewendter procefiacion cie nnlücace Sc noco -ria injulbiciä ) per Viam Nmp1iei8 gaerelw üve Lmploracionem nodiliüimi oEcii sudl¬et eoncra lpoimcionem äleielicher . /on? . -SE . /2 . /o/ . derge¬stalt beschehen/daß vonIhrer Majestät derSkadkgar nicht Deduökio pecicoru auferlegt /
sondernalsobaldpr 0viüon 3 li8 relkicücio , in evencurn probabiIi8 prol )Lcioni8 l 'ummL -rii . erkent/auch solcheprobabiIi8 probacio hernechst (lautHerrn Reichs-Hof -kilcal8 eigne/oben in fLÄo l'pecie Wörtlich eingestellten Bedenckens/äe anno 1652 . ) von der Stadt
gnugsam erstattet worden.

Hb nun wol Ertzfürstlicher Oonlulenc . drittens/ferner eingewendet/ ^ 0 ^^ -
HNodipoliacioni eonlenlurn clan8 > live cacicurn . live exprellurn - non relbicu3- / o^tur . /Vlenock . re--- . vnd aber ein solches von den -Littdawernbe-
schehen sey : In dem sie/ erstlich/ den Pfandschilling den 24 . Martii Anno - ^ ^ ange¬
nommen/vnndordenlich darüber guittirk, ' Darnach vnd pro leeundo . ( vermög derrelacion vom 14 . April. Anno 1628 . ) allein für die Aeschacher ( daß man sie bey dem^ ukherkhumb bleiben lasten wölle/ ) incercedirc ; vnd also bey der apprelaenüon an¬derer juriumL oppidorum zu Rickenbach vnd Gchönaw adquielcirc . kro cer«cio, den Grafen von Montfort/vnterm dato 22 . Decembris Anno r 628 . ersucht ha¬ben/die Vogtey jura nicht ausserhalb der vier appretiendwtenDörjfer zu excendiren ;wie sie dann an dem Käiserlichen Hefdarumben lupplieikc , ihnen auch allergnädigster
Beftlch/demlupplicirengemäß/vomleHtenOctobrisAnno rozz . erfolgt wordenstye/rk.

SdistdochdargegenschonmehrmalserinnertwordeN/wetchermassendie damal mulcis / . ^ s-Umul modis coLNAulkirceStadt / den berührten Pfandschillittg ( den man auff den Tisch t/o.
gelegt/
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gelegt/vnd ligen lassen) allein zuVerhüttung anderwerkigen Hinwegkommens vnd rimo-
re eoa ^ ionis . widerwillig / auch mit solcher Verwahrung / wie droben / .

§ . Es ist aberdieseStlfftische xroreüsrion.Scc .^ / Dargegen der deßhalb
erlegte VfandschMng/re. vnd/LLL .r„ . ( r . 8 ) ) vermeldet/angenommen/vnd alsodier-
durch in die execpmung der sub -öc odrepcicie außgewirckten reluicion , mit nicbken / vnnd
noch viel weniger in die exorbicirliche Mikergreiffung der zur Vogtey nicht gehöriger vier
Dörsser/ conlencii c^

? 3riaenimlunc,3liciuidcoaLlelierive1cimorecoa <Iioni8 . / . ^
Lald . öc Oor ^ obr . / ) . / . tz . / v . r>7/ -7 . ^
Harppreckc . i-7 tz . i-7/H/r ^ e-^ / . -7E . 7-7/?. ^/e ^ ro . Icem ^ per imporcunicacem
oonceclere Lc coa <Ie concedere ^ r . F . ^ ^// . / ).
<r ^ r/'. ? ecr . keclc . <re/c./cie -rri . -7^-77 . r-7 e-. Deincle approbacio L-
Llüsalicujr ^ indubioincelÜAicurfaLlaüneprXjudiciojuriumapprobariclsdr ^
reli ^uis non 3pprol )3ci8>^ ^ec//rr^ ^ / ^/r-7. ^ - (7^ 2/er^I Vulce/ .rAM -^.
L- . -77/-77. T>o/. 2 ./ ?er/ . / ?ec«/rE - . h ./we/rE -« ^. Oenicp,polM c^uis ap-
probare laölum , Sc camen kaöli qualicacem improbare . Lalci. i-7 /. -77/7-7 . 7-5^

h ./r ^L-5/ . O . re^ . ^ - . e/iE OsKrens . ^ cr^
ciuoä ^ ui8pollic3pprob3reaLlum,c3n ^ uLm Zellum ^ Lc eundem reprodar ^
ranc^uam licAellum , Vulcej . //. 2- . -777-77. /H-.

wiesie dann auch/wegen deß Lutherthumbs nichknurfür dieAeschacher / sondern auchfür
dieRickenbacher vNd Schönawer / sowolexpre ?8eals cacice ( proprer eandem ommum
racionem . vnd weil alle drey Dörffer in die Gtadt -Pfarr gehörig /

Lxprellum aucem dicicur ^ uod cacice inell Lc ex mence 5upplicanci 8 intellA .
rur^ r-7 «e^sr, sr? ^0 . tz . / . ô r . -707- . -77/-7c . aäed ^ uc lupervacu -
umllc , ü achiciacur/ . Oe Oaü . / . o//^ i/ . 2 . -7//-« . 2.)

Lncerce6 irc ; zumalen durch diß / daß sie denHerrnGrafenzuMontfort/fürweitereex -
cenllon der Aogtey jurium . gebetken ; weder die procedur gegen die benante Inwohner /
noch die occupacion der Dörffer selbs/gut gegeben/ald gebillichet haben ; gleich so wenig/
alsderjenig / so verwundet wird / vnnd bittet/jhn nicht gar todtzuschlagen/oderjhnezUr
Verbindung kommenzulassen/hierdurch seinVerwundungapprobirc ^ oder sich der Hei¬
lung verzeihet.

/ /?6-r- Zumvierdten/arZuirc der Ober -Desterreichische Oonsulsnc weiter/
^

.
' ^ c^uipacicurlicem luperpoü

'eüorio craölari - nonrellicuicur, ?denock . j-7
<-///- . / . die -Lindawer aber lassen das pecicorium an dem Käiserlichen Hof cradi-
ren/alldaesauch wircklich schwebt/vnd jhre Schrifften/sonderlich vom4 . IM An¬
no r 655 . begreiffenNichts anders in sich / als tundamenca pecicorii : derowegen so
gebührt jhnen kein relbicucio proviüooalis chilfft auch nichts/wann sie schon sagten /
EsseyNUracicolorancium polleilorium : cjuiaipoliacus ^ ex ^uonon eKinpoücs-
tione ^ non poceibchicere ; 1

'e velle colorare polleilorium . iVlenoebl . reMe/i. /.
-7 . cürn non -enci 5 nuliX Hnc c^ualicaces / . e/M . -7E ^/ -rs--7/>r/rtr--7^ c.

/^eAo-7- Aber es wird dem Herrn ^ r-Auenken / ipliil
'
. verbi8 .V1eiclisneri ^ rr/7^ . E -!7 ./ - . roM.i .re-

/Zs. Lpon ^irc, welche also lauten /
^

poü
'eüoriurn recuperanäT ^uodaccinec , non rninüs absuräe guäm inigue

aäver1ariu8prLcenciic , per civicacern non rnerum aclolum polleilorium,ieäil .

rnuleriam pecicoriurn incencacum elle ; cum tarnen ici civic35 noncancumne.-

AecFecl aliciuocieseciarn exprellls verbi8 ac lolennicer proce ^aca llc.guoä in pe-

ricorio le ne ^ua^uarn incromiccere velic : Uncleclicenäuin venic , csuoä licecin

s1i ^uidu8loci5 )U5propriecaci8incielencer cleducacur ; iä camen M3§ i8 3<l juili6>

cancluin §L eorroborandurn polleilorium ^ c^uäm ad pecicorium incro6ucenäu»
llc la6lum ^ uc proIixe/ >er ^l^nliNA . ^ . -7^-77. ^ . ^ liucl eci3M ellecli-

cuncpollellionem julbillcare^ Lc aliucl , probare propriecacem , ^
Lsel '

. Loncard . i-r /. //77. <7.̂ r ^ ^7-7-7.^^ /Hrr . § ./ . -7 /̂77 . / r . nec ali^uo rnoäo juäi-
cium
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cium potlellorium alcerariclicicurex eo ^ HuocllicjulkikicLllclurnex aclrniniculo
proprlec 2ci8^ ^ (7onrarcl . r-r 2 . h . / ^ (^uocllibiecnarn
juäieium cuikociicpropriam kuam nacuram , ^ / >erLa16 . r-r ^ 7 co^ ErsE r>r_»
^ -r . (7. /sc^ r . ?oüeüoriurn aucem cune ex propriecree vel ciculo roborari 6iei-
rui ., c^ uLnäo cimlus inciucicin iplo po1i

'eil7oriopr ^ lacione öc vi^koriarn ex cauksä
accictenmli, LcnonexL3ul53N3mra1iipsiu8 ) u6icii ; Lc cune proprieca8 ciieicur̂
sciminiculum : neeraineniKLLpcicuäo ^ ciciuciicium luos cerrninob exceäere ,
iecl remLneclimpIicicerinrneri8 6nibu8post

'eilorii,Iicec ) iuikiÜLLriilluct ^ cliea-
rur ex proprietäre eonüKere,eä racione, ^uoc1nu6apolIekHo illarn julki^ cacio-
nern nonparic/niil cum quaäarn propriecace ^ r-r».

/2 .775-^ ////^ (7ont 3rcj.4. /iE . 2 . Üinc arciculiproprietärem cLnZence8 / (jU 2ncio aci juiiiki-^
cLn^ampollellionem ciLncur> nonprX ) uciiLLNt̂ eci3mlinull3fa <5kafuericproce-
kkatio^ ^ ?3rili . ro-r/7 ^o. -rL!--? . ^s/. L3I6 . r-r /. sr^/^ r/r rs/ .^e-7 . (7. </e
-"e/ A i-r /.^o7? i -er/7 ^ e-rrs ^4/ec//-r^E . (7. ^ ^ e/?
<r/err//s K.otX . r-^ .̂///de -?/o^ r>srio ./ . ^r/r7r/i -r /Vs-E .8ec1
ecsiliXcomniaicanonoü 'enc ^ t3mencertumekkz ^ u66 ^ . <Inx ^erici0nem act¬
ive k

'
ulpenclere polst c U8 (^ ; aci conclulionem in c3ük83^ Kcpereresuper l'olo polT-

kel1'oriopronunciLri ; ac1eo^ ; cäl^ luspenlio ommnoconeec !enc! 3^ eciam invicis
Le relu6k3Ntil)U8 adverk3rii8,/>L'r ex^ r^f7r-r c .^^/?sr^ . ^/e

/ . (7. ^ (7-rräo -r . e^/r<7/. Ä/>r Ö^ . ^ 7^Iex3nci.
^ cr//s^Ls ^ /3col ) . iVlenockl . r-re . e/e// . i-r

e^/7r--r r-r <7 . ^ --e/Zro/re ^ rL//r^ .̂ -o/r^ . ^ r -̂ e-^ ^ k>k> . i-r c.
^ --r . ^uod ^U3lläopettt3 est t3li8 suŝ enlio -cunc aclverlLriuz

non ^ o/licinKare ^ uc procedacur iuper ^eciroricr^ nam illuäI '
uspencli

.<ie !)ec §c in eo iuj)erie ^ eri7, ^ e--r ^ /?oc kari/I . cs/r/7 ^0 . ^

-Öö dann NUNwol ^lenoc ^^ si. /oc. hierwtder lubciiicerciiscnrrirc , Huoä ciominii caul^
t3a6c0lorLlicii .llri poü

'elIo^ium reLuperLnciX c1eciuLi non p0 iIic : so ist doch die jeßkge,'
hörte craciicioz wie er stlbs bekenk/̂ commün ^ vö ^ LLrocepca in prLxi lencenciL ; zumaldieracio^ welche er hierunter einsührt ( lpoliacum nimirum icieo non poü

'e colorare j) oi-
seilorium ex c3ul'83 Oominii ^ c^ uia non üc in ^ oüeiHone - non -enci8 aucem nullL8 el-
se ^ uLiicLce^ öcc . ) keines verfänglichen Nachdrucks/

c^ ui3zel.li ^ oÜ'e/Ho non eKj)ene8i^ lun3st)o1i3Mm7t3rnenest^ene5stioii3corem »uc üc pro non -encebaberi ne ^ ueac - Luc, uc maxime pro non -ence^ c^uoLil ipoli -
acurn !3L!)eacur ; raiuen iplurn pollellorium reeuperanäX icieo non elk 1ul)1acn>ncstcornnino eoIorLripolUcperclominium . ^ eeoblkac^ noci subjicic Ueno -
cliiu8,spo1iaco nu11ornoäo uriIe vi6eri , cieciueere caullärn ciorninii ^ cüm ipio
cxkoläpollellione relkicuenciu8 iic : c^uia re1pon6etur > c^uocl on^ nino ucile eüo
postic spoliato - uc objeLkuin a1crintecu8 äominiurn rekucec ^ öc kibi ipii allerao ;

. . neLclAnoleereicivic!eacur,Lcpropcereakuccurnb3c ; liciuiäernNenock . ^ . -rE .
2// .,ip1e staruic - äeneZari lpoliaco relkicucionem , li äe j ure 6ominieo lpoliLcoribcionkkec. UciAicur ^oe cvicscuQ pro6elkpro cauÜX c^ualicace ^ eciarn Oominii

^ L^ rnikiicüi 'ö tpoÜ3cori8 objeÄa rernovere Lr reliimcionem poileüionib kacilio -
rern exinäe reciäero /

zugeschweigen/daß die ErßMstliche Fräw Wittib zu Vnsprugg äe 6aco 21 . M . Lc pr^-
kencaco 4 . ^ .uZuKi L^ ochZvndäljo rd ^ antzerMonak nach prociuQion gegentheisi-
scher .̂äunibracion vnv Kscionum. aüßdrucklich bekent/s§ styedgZpLciloriurii
mchtängefattgm .

WasDb^EesterreichischerOonlÄient . fürs fänffke / einschärMk / daß nemlich/. ^ s.Herr Lxeeucion8-(7ornrniü'ariu8. von der Röm . Käiserl. Majest. selbsMßdruckenlichen/̂ .Befelch zu apprekenüon der vier Äörffer/ vorn 14. Febr . Anno i SrK.Ärpfangen/ vnnd
daßdefselbigen VerrichtunK? den r ^Jumivnd §4 Attgust. Lnn -eock MÜuch viÜmüls hin-
nach/gutgeheißen worden : SoL^
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Solches ist/ theils bereit oben / bey der ersten vnd andern racion vnd ^ /. ks.

F^ ro . ^ . c '
./cs ^ ^ ^ . abZeleink ; Lheiisdamitfernerabzuleinen / daß der ungezogne

Käiserliche Befelch etlich eommillions -Puncten/vnd fürnemlich die Abftraffung der/
wegenvorgangnen Tumults inquirirtenBurger/vnd Anstellung einer Dber -inspe ^ on
mit sich gebracht : Ausswelcheallein / daß den i x. Iunii abgelassne Käiserliche relenpr ( da¬
hin Zeneralicer verlautend / daß KcklM . Majest . Mtt ihrer / der beyden LomiEri -
en . Bischoffvnd Grafens/DernchtUNg ZU fttepM / ) zu verstehen/vnndkeines Wegs
aussdcr Dörffer Einnemung zu ziehen ; dieweil selbiges hochernanter Herr Bischofsallein
verrichtet/auch allerhöchsterwähnte Ihre Käiserl . Majest . solches Passes halber lpecitice
vnd gleich in lec^ueiwibus . ein rellicncionemjorovilionalemerkenta vttd noch viel weni¬
ger ist die Verrichtung der Herrn Lom miüärien in docpallu . folgends den 8 . Augusti vnd
hinnach vielmals gutgeheissen; sondern das gerade Widerspiel/in eines hochlöblicheUeichs -
HoftRahts vocis , vnd darüber an die Fürstl . Durch !, zu Dnsprugg vnd löblichen Käiserli-
chen Cammer / cie äaris 2. May Anno i s ^ r . abgelaussnen Schreiben / ( wie schon oben in_l^ eeie tackt erwähnt ) i'litce torinalibus erfolgt / Es seye

) UM andtkNlllaI / so viel befunden worden / daß die Oommiüälii . lihnerü )M (t
aNderwertigekjuMc )n,auch diejenigejura mit in die Pfandschafft gezogen / so die
Stadt vor der Pfmidschafftchergebrachtzu haben ktlichermaffen vor den c „m-
mMrien alsobald bescheink/vnd daher blllich derselben jurium halb/ausf § iv eiligst
zurelkicuiren .

Welches alles auch/quoä bene nocanäum . also außgefallen/ehe die Stadt/der Herm
^ ominiilLnenrelacion ( als welche erst lang hernach vom Herrn Grafen zu Montfort /
LnpunAoaccencacorum . Copeylichvroäucirc , vNNd darausserst der Stadt cornrnuni -
eirc worden ) mit einigem Buchstaben irnpuZniren können : wie viel mehr dann wurde sol¬
che OomlniÜLriac5 -VerrichtUNginpunÄ0 occupirter Dörffer / improbirc seyn / wann
die Stadt selbiger Beschaffenhcit/gleich Anfangs hätte mit der exeet '

ä-Klag reprLlemi -
ren oder für Augen stellen können .

Wiewol nun/ex aäverlo . sechstens/weiter fürgespiegelt wird / daß auch die letztere
cn/E

"
llewe OomnM 'ai ii . ( welche verordnet gewesen/ den Lindawern das jenige zu rettimiren _ ,^ ^
wassie/jhrElgMthUMöjU ^ YN/inconcinenciäociren wurden ) ihr relacion dahin
gestellt :

daß sie nichts dergleichenbefunden/weder im Augenschein/nochin den Vocumencen .
tönten auch in ihrem Gewissen / zu keiner provisionul -relkicucionrahten / vermög
Lxcraek Reichs -Hof -Raht -procoLoIlL vom 20 . May Anno 1651 .

welche sechste racion auch einen hochlöblichenReichs -Hos -Raht/zu dem den 10 . Decembr.
Anno 1657 . ergangnem vecrec vnd dessen den 25 . Iunii Anno 1658 . gefolgter veciLra-
rion ^ ohne Zweiffel fürnemlich bewegt :

So ist doch hierwider zu wissen / daß / erstlich / jetzkgedachter letztem Oommissarien er-
rio . ster Befelch/cle äaco i . Augusti Anno 1629 nicht dergestält/wie ex aciverloirl parencbe-

1 i recapiculirc . vnd bloß oben recenlirc wird ; sondern solcher Massen gelautet / wie oben 11^

hccie faLti ( § . wie dann auch wolgedachtem Herrn Grafen von Montfort/rc .
-V^/Sotstdochobgcdachte commMon,Lcc ) rekerirc . Gestalt dann auch ihr
anderer Befehl vom 24 . Januar . Anno 1651 . allein dahin gegangen /

Demnach Ihre Majestät gern in möglichster Bälde berichtet seyn möchten / wie sie/
Lommiüärü ^ eins vnd anders luinmarie befunden / VNNd was dem Reichoder der

dieser proviiional -relkicucions -Sach einkomen/ ihr außführliche velavion , znsarnpk
den eäwterr lcxi^ euren . anhero überschicken/vnddarüber ferner Verordnung gewar-
ten/rk '. ^ -

Darnach istallhie ex aäverlo . auch der oben angeregte eenor Kelacionis . so wolals
Oommiüionis . stiercktichverändert/vnd noch dMU 'xro Läibruenää ücie öc msjort ex-

> »4 r s -. SAZera -
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a^Zoracione , die Verba zürn theil mit erhöchten oder Eantzley - Buchstaben / als weren es
ipüüima formälla . gesetzt worden : da doch deraUeZil - te exerack Rer '

chs-Hof -Rahts pro -
cocol ! - dieselbige weder tormalicer . noch in so weitreichendem lentn , ald so viel mit sich
bringt / daß die Herrn Oomiüarü gesagt/ sie hakten ( gük ) Nt(ht6 Hekglttthen ( so deren
vonLindaw Eigenthumb were) wederm dem Augenschein noch in den Oocumcn -
ten befunden ; tönten auch in ihrem Gewissen zu kcmer ? ro viÜQnal -rettirutiori
rahken .

Ohn istzwar nicht/ daß der/ ( oben bey dem 9 . Puncten clelcribirte ) cüreötOQ.
dieser LornmMon , sein paÜMnirke Meinung dahin eröffnet/

samb hätten ihnen/Herrn Lommiüariis , deren von Lindawprobanone8 ^ kein sol¬
che lacisfLÄioQ gegeben/daß sie ihnen noch zm Zeit / die Dörffer wolten einräumen
helffen/

cZ^ s ist aber solche opinion auffeitelprXconci ^ irte Einbildung vnd leviculas r3tion68 ge-

r cocol ! - dicsilbige weder torniLÜrer , noch in so weitreichendemio -üti > ald so viel mit sich
^ bringt / daß die Herrn Lomillärii gesagt / sie hakten ( gar ) Nichts dergleichen ( so deren
' von Lindaw Eigenthumb were) weder in dem Augenschein noch in den voe umcn -
' rcr > befunden ; köiiicn auch in ihrem Gewissen zu kctticr ? ru vilionLl,relsirurio ri

M stellt ; welche ausfder Stadt Seiten/zeitlich gespührt / vnd derowegen in anceceü 'um P0L_.
, Memoriale ^ 6e 8 - ^ 3 ) i/^ nno läzi . sattsamlichonervirc worden .

W Vnd hak dannoch jhmevireLkori hierbey / der berühmten Iuristen -facnlräc zu Tübm -
W gen / oben^ bbbbbt ) . repreosencirkes Bedencken/ seine Augen so fern perlirinZlrc ,
MM daß er sich gar Nicht MissdU6 Gewlssm/wie ex aäverlo angemeldet wird/beruffen / we-
M

. . ' .
oayrn gefreut / oap ^ yre ^-cafefrar oero yocywoilcyen ^ ekcyv-^ os-^ ayc / ooer wemgrfr

, lcalem darüber vernemen wolten . Welll ^cs beydes auch also erfolgt ; vnnd darüber Herr
^ kilLLÜ8 in seinem menbe ^ xrili Anno i652 . eingereichtem Bedencken bekent/
^

"
daß die Stadt -lindaw ihre über mehrerwähnte vier Dörffer vor einbekomner Pfand -'

^ ' schafft/propriojurehergebrachteVndexercircecerricorial -iuriscluIionI in cfuan-
.

* ^ cum die probacion deß ingehabten Besitzeserfordert/in lunimariiüimo juäiciobe -
weißlichdargethan hab.

^ rvelcher Meinung hernechst ein hochlöbl. Reichs - Hof - Naht ( wie obvermeldk ) eben auch
. gewesen ; So nun ( vnd nicht der Lo ^ miiHrtenopimon, ) vonKaiserl .Majest . durch des

lctz W xojhr vorbehaltne relolucion , gleichfalls placicirc vnd endlich die provilionai -reikicution
ML erkent ; Massen in eingänglicher taobi Ipecie , mit mehrerm erzehlk worden .

ZumHebenden / gibt der ErtzfürstlicheLonMari ^ für / der Kaiserliche Reic^ ^

^ Rahk selbs/hab dievon ^ indaw / den ? . Februar » Anno 1629 . aäpecicoriurn
^ Wortengewiesen :
^ der Stadt Abgeordneter soll ein richtige OecluLlion ^ neben denoriZinal . kunäLrnen -

» ten vnd vocumencen - mit welchen er beweise / daß die lpeciticirce Dörffer / in die

7.

Kaiser ! . Pfandschaffk nicht/ sondern der Stadt gehören/ förderlichübergeben/
welches er den ro .Mayvnd in noch zweyen andern l'elllonibus hernach im iszi .Iahr /
wie auch zu Anfang deß 1652 . Jahrs / widerumb in zweyen l 'eÜiombu8 , vnd sonder¬
lich den 6. Februarii selbigen Jahrs/widerumb bestettiget mit diesen Worten :

cc

«
Inl/lXreacurpriori ooncluloiLum kac cieclaraci onewaß die provisi0N3Ü8re>
Kicucio ^ so lang in lulpenlo verbleibe soll / biß der kÜLLlische kvocels zum End
geführt / Lc moneacur kil 'ca1i8^ nc macurec sein Nohtdurfft .

derowegen so könn ein löblicher Reichs -Hof -Raht / ucpoce l 'eme1fnn <3:u8 tuo oK - cc
cio , kein andern lencenL mehr geben/noch sich selbst LorriZiren ^ sondern müsse den 6 - «
teum ^ vnd werdenselbigenzuvertrettenhab/bey seinem allbereitjure ^uLlico verblei¬
ben lassen.

W Aber er wolle sich hierwider /. r^ ri-r/e. 24 . Oe lassen erinnern / demnach der
IM Stadt ^ indaw ( wie droben in l^ ecie bacIi schonsürkommen) die proviiiOnsl -reUicuUon ,
voF In6vencumprob3bi1i8l ) eäuäi0ni8 ihrerpr^ cenlion ^ den 15 . ) unii Anno I62K. zuer-
E kent ; vnd aber die darüber Herrn Bischoffvon Costentz vnd o . Albrecht Everharden auff-

getragne commiMon von Ihren Fürstl .Gn . äeprecwc worden : daß damaliger Lindawi-
- lss scher Abgeordneter atterunkerthanigistgebetten /

Mm Auß
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Auß dem löblichenReichs -Hof -Raht einen/zween/oder mehr vorneme Rähtgnädigist
zu depuciren , daß sie die/ex parce Lindaw/schonhievorringebrachte Bericht vnd ve -
duLtionen / sampt deren Documencen vnd Abrissen / ersehen vnd erwegen / vnd also
diejenige lummariam coZnicionem vnd Alrgenschein / so hoch-vnd ehrngemeldte
Herrn Lommiü 'arii in loco haben einnemensollen/öc L^uancum ad provisionalem
reikicucionem 1 ukkicic ( zuErsparttNg einer abermaligen kostbaren LomwiMoi ^ )
auß berührten Abrissen vnd Oocumencem auch Deduktionen ^ vnd deluper einge^
holten Lonülien ^ c . einnemen.

welcher pecicion nun / den Februar . Anno 162 9 . in Gnaden äe 5er »rt,vnd darauffjhme/
LindawischenAbgeordneten/einett

'
chtl

'
geOeäuLkion , neben dM ori ^ mal - docu -

menreN )§cc . fürderlichzu übergeben / aufferladen ; auch zu deren Ersehung / Hm von
Sprintzenstein / wolselig / Herr von Haugwitz / vnd Herr D . Popp dcpudrc vnd verordnet
worden .

Darauß folget aber noch bey weitem nicht/daß die Stadt -Lindäw hierdurch von dem
einmal erkenken l 'ummai io poübll

'orio,ab -vnd an das pecicorium gewiesen; oder/ieucen-
ria priÜ8 laca reci aökirc ; VNd dem Abgesandten/ ein richtigepecicoi iam vnnd nicht nur eine
richtige 8ummariam OeduLdionem zu übergeben; Item pecicoric ac plenewnd nicht nur
xrodabiliccr zu beweisen ( dzdiespeciücirccVl

'
erDörffer M dit PfüNdschM

nicht / sondern der Stadt gehörig ) aufferladen ; vielweniger/ daß jhro/ ohne/ oder vor
der angestelltenSummarischen coAniciomdieprovilionalreikicurion abgesprochen : son-
dem / daß dem Abgesandte allein tint richtige Uedudkion , ( an Statt derjenigm VNttl -
schiedlicheNvnd vielleicht diikrnkircgewestenBerichtvnd DeäuLtionen/ auff die er sich
reterirc , vnd die matt allererst hätte zusammen klauben / auch die Herrn Deputiere mit
denselben hernach/dattnoch drey oder wol viermal mehr Zeit vnnd Mühe / als nurmitei-
ncr/auffalle Oocumenca zugleich / mit einem numero vnd einer applicacion ,5cc . orderr-
lich vnnd richtig adapcircen OeduLtion ^ attffwenden müssen ) zu xroduciren anbefohlen
worden .

öLlaocpropcerea ^ ^ uiaanti ^ uimmi 8 literi 8^ lcripcuri 8 öc inlki -ümenci 8 poüellio -
nem probari ^ uou elk incoZnicum . kaul . de Lalkr . co-r/?F . -z/E . / .
ex" 2 . 8 ociri . co-r/7/L'/ . -r/E . / 2 . 2-0/ . 2 . ? sii !ip . Deci . co-r/7 -7E .
^ e-

^/7zV ^ m . Öravec . co-r/7// .
^ lacck . ^Velembec . co/^ 72/ . / . ld c^ uod eciam in lummarüllimopos -
k
'ellorio obtinec . ^ laluer . r> z// . ^ -rE . / <5. Lovarr . ^ // . zi. />.

--snr . ^e . inliimmarüd '
. judicio inlkrNmenta mgAÜ

^ robranc , c^ uäm celkes . ? . ^ ekuiD z-rco -z// . ^ /. / . -rE
Ouju 8 rei opcima Lc cercilUmaratio elk^ c^uia inlkrumenca in judicio exmor -

dinario exsiibicaz non minorem ddem merencur ^ c^uäm li in ordinario exklbe-
ancurz cümperpecud llbiconlkencLcä prima conieÄione eandcm semperii -
demkabeanc : celkes verd non juraci in l'ummariilÜmo judicio audiaucuiieo -
rumc ^; iide 8 in ordinario demum poüellorio juri 8jurandi reliZione tirmecur -.
-Vccurl '

. i-r / . (7. z/eez/r// . O . Lald . r-z
z/e^ c-e ^e-7 . Oeci . F . /vlciat . -rzz-« . / . solian .

Lorca , i-r Roland , cs-r/7 5 . /r/'.
^ Lo cttm . 20 . -rL '--- . 2 ^ . ^ ^ s/ . / .

Dieweil aber -LindawischerAbgeordneter die Oocumenca nicht oriZinalicer bey sich ge¬
habt/auch nicht sicher/bey so schweren Läuffen/in Bälde zu bekommen gekrawet : Als sind
zu deren cran5lumirung / den s . Augustihernechst / dannoch die obgemeldte lchtere com -
millarii ^ in derprovillonal -reikicudons -Sachverordnet / vnnd dardurch daskummätt -
um polleü

'orium fortgesetzt/auch nachgehends den 20 . May / vnd inzweyen andernieA
onibu8 anno 16 zI . concinuirc , keines Wegs aber/ wie ex adverld lupponirc wird / daß/
( noch nie angestellte ) pecicorium bestettigt ; zumalen Ertzherßog LeopoldsDurchleuchkig-
keit ( weil die damal/durch eignen Currier / auff eilende reldlucion starckgedrungen- die

Hber-
i



Wtt

l^ MM!
^ c . oi
:ü

ljemL
OLl!̂

iovc^

A

4- n .
Dber -inlpeMou vnnd Reichs -Vogtey ( so sie selbigerZeit / für ein Städt -Vogtey gehal¬
ten/ ) wegen obschwcbender Kriegsgefahr/zu Verhütung gefährlicher correlponcleußen /
vnd da was feindliches wider KäiserllMajest .vnd das Reich/hätkefürgehen sollett/per mo *
^ umLommilliou ^ bewilliget/die juri8äi <Iion der Kellnhöf aber expre ^ e davon exci-
pirc ; Beynebens der LommillarieujünZstankommnne erstere relarion über der Stadt
Schrijften vnd vocumenceu ( so/ wegen ihrer Weitläusstigkeit / damals in der Eil / nicht
völlig examinier werden können ) hernach erst/jedoch förderlich/ vorzunemen/ vnd reifflich
zu berahtschlagen / auch alsdann Ihrer Kaiser!. Majest . zu fernerer Entschließung / der Sa¬
chen Bewandnußfürzukragen / f vermög deß daraufferfolgtcn KäiserlichenBewilligungs -
Schreiben an Seine Durch !, äe ciaco 22 . May Anno163 r . allhie ( rrrrrrrr . ) ( rrrrv
befindlich ^ befohlen ; vnd also nicht das pecicorium verordnet / sondern vielmehr das tum - rrr . )
marium posteilorium schleunigfortzusetzen geschlossen worden .

Sintemal aber dieFrawAebkissin den ersten Theil jhrervecluLUomSchrifft / den 26 .
Ium

'
L hernach proäucirc ; auch Hoffnung von schierister Hernachschickung ftrnerer der

Herrn Lommillarieu relaciou,gemacht : Als ist nach dero Einkunfft / zu Eingang folgen¬
den 1652 . Iahrs/geschloffen worden/b 'ilLalem ^ nach Anleitung LommilUriorum Gut¬
achtens / darüber auch zu vernemen/ vnnd zu dem End ihm die a^ a zuzustellen ; Gleichwol
den 6. Februar « hernach/noch ein weikers vnd eben das ex aäverlo angezogne conel ulum ,
dahin gegangen/ daß die proviüoual -reKicucion , so lang/biß derkilealische ? rocei '

8 ( lud -- cr
iuce11iAenc! o ^li6lcaIi5 ^ eo ^ 3ucetummLriärelkicuciouemopu8eÜe ^ e6elil )eracä ^ 3cu- cc
erit ) zu End gebracht/ iu tulpento verbleiben / vnd 6lcali8 sein Nohkdurffk macuriren soll. <«
Dardurch jedoch/ aller Vernunfft nach/ procelI

'
u5 lummariu8 nicht gar auffgehebt/ weni¬

ger das pecicorium demselben alsobald lublkicuirc ; Aber wol deß LilbiNohtdurffk bald dar -
auffim Monat Aprili schrifftlich Ein -vnd dardurch dem Summarischen Proceß derAuß -
schlag gegeben worden ; in dem kilcalk oberzehlter Massen / es bey dem / den 10. Iunii Anno
l62K . ergangnem leuceuc2,vnd der darüber geführten Summarischen probaciou gäntzs
sichgelassen/vnddaß die conäicio relkicucioni5 provisional ^ dardurch puri6circ worden
seye/ ulcro bekennet/ ( acc^ui coutelIu8 pro juäicaco elk. / . / . t/e auch dero eikeAui -
rung Käiserl.Majest .selbs attergehorsamistheimgestellt ; welches dann folgends Anno 1656 .
LmIulio/dieErtzfürstl . Fraw Wittib gleichfalls gethan / Massen obeniutacki Lpecie ^ aä
louZum zu ersehen ist.

Daß aber solche reikirucio , darauffnichtgleichwircklich erfolgt / ist die Vrsach/daß d -
Ihre Majestät zugleich die Dber -inlpeLtiou widerumb aboürem auch die Kellnhofvogtey
der Stadt ebensfalls relkicuiren ; vorhero aber der Erßfürstlichen Fraw Wittib Beden -
ckenvndfürderliche Erklärung über diesezween letzte Puncten/nochmals erwarten wölken/
vnd derowegen auch den -Lindawischen Abgeordneten zu einer kurtzenGedult ermähnen last
stn/Ihre Durchieuchtigkeit aber haben an der pure vnd endlich erkanten proviüoual -re - ^
Ikicuöou der Dörffer/nochmalacc ^uielLirc , jedoch dargegen die abolirung der Dber - in -
tpeäkiou vnd relkicucion der Vogtey / hernechstlubäaco iS . Novembris cliKculciro .
Nichts desto weniger sind ihre eingeführte racione ^ von einem hochlöblichen Reichs -Hof -
Raht/Zweiffels frey/ ( sonst Ober -OesterreichischerAbgesander/relaciouemvoci zu hin-
terkreiben/sich nicht so starck bemühet habenwurde ) den p . Ianuarii folgenden 16x/ .Iahrs /
ohnerheblich ; dagegen die allergnädigist relolvirce abolicio Iulpectiom8 30 reKicuoo
pockeLX , einmal den gemeinen Reichsrechten / dem auffgerichten Religionfrieden / der
Wahl -capiculaciom ja der selbs Billichkeit gemäß befunden ; Gleichwol die relacio voci ,
bey damaligem KäiserlichenAuffbruch von Regenspurg / verhindert : auch darauff vom D -
ber-Oesterreichischen Abgesanden die pure erkente reliicucio proviüoua1i8 , sampt vnd ne¬
ben den andern zweyen retolucionen ^ in bedaurliches Stecken gebracht worden.

Welchem allem nach/Dber -Hesterreichischer Gesandens 5uppoücum von deß ölet
fürgegebnemjursciuLÜco ^ oderwiderigenleucentzen/gantzverschwindet ; Dargegen die
vonjhm selbsalleZircevNd so woliN der Wahl -Oapiculaciou auch
kMMalMVNftrmReich6 ^Ho5RahtinconkrLciiÄoriojuäicio,cum 6e8ilL
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CLUÜL co » nirione ordcnltcher W clß gehandelt vnd geschlossen ist / dabey soll
es allerdings verbleiben/vnd von niemand anders von newcm in coZmtion
gezogen/noch dessen exccurion gehindert werden ) als in gemeinen Rechtenfundn -
te maxima ( cie juclice otNcio luo functo ) pro civicace krässtiglichen rnilinrc , vnnd dar ,
auß ohnwidertreiblich folget/daß vielmehr die Stadt/bey ihrem jure priüs vere guL-
üco , das ist/ vorderist beyder bereit den 13. Iunii Anno i62b . jhro evencualicer vnnd her,
nechstpurcallergerechtistzuerkenken/vnd mehrmals beschlossneüprovifional -reliicurioa
deß Eigenthumbs der vier Dörffer ; Ja auch bey der/anfänglich / auff nochmaligeVerne-
mung Ertzfürstlichen Vedenckens/gestellten/aber folgends aussderen Einkunfft vnd befun¬
dene Dhnerheblichkeit / nichts desto weniger von einem hochlöblichenRer'chs-Hof -Rahk/für
recht vnd billich erkenten reKicucione ti^pocKecX der Kellnhofvogtey / zulassen / handzuha-
ben/ vnd solche dermalen eins der Gebär ins Werck zu setzen seye.

Deß achten/schützetHerr Dber -DesterteichischerAbgesandter für /
daß die Röm . Käiferl . Majestät vnd derofelben ki5cus (welche/ Vtld Nlcht dtt Grüf

der Stadt ^ indaw Principales aäverlärii seyen ) 5unäarLrnm-
cencionem haben / öL ^ uociprincepsnonciebeacllriAare ckepoüeillonacus ^ e-
nac . Ll20ppin . ^ OE/ -rr'o/ ^^-rc'i«e . /r^ . ^^ r^ /o . ? apon . r/e / . / . r . rrrre/?.
Vttd obwoldißlimicircwerd/nililummarieconlbecciejure tubciici : so seyedoch
oben schon angezeigt / daß die Lindawer / weder vor dem Bischoss zu Costenß in anno
i62 § . noch hernacher vor dem Land -Commenthurzu Alschhausen in anno 1630 . vnd
31 . ichtwüs erheblichs fürgebracht haben ; sondern der Augenschein/vnd die vier Fried¬
seulen bezeugen klar ZNUg / daß sich ihr angegebnes cerritoriurn vNNd iuperioricäo ,
ausserhalb derselben/vttd in die vier apprciicnäirce Dörsser / keines Wegs erstrecke ;
wie nicht weniger die von ihnen alleZirce äökus pollellorü ^nichtjure cerricoriali pro-
prio , sondern piAnoraciciownd in Krasst der Reichsvogtey / exercirc worden seyen ,
alldieweilalle ihre aLku^ zur Zeit der Pfandlichen Inhabung/vor derselbigen aber/kein
einiger nicht/verübtworden/viclöancur cleciuAioncs Lomicis Nonekorcii Lc
daniHe , vnd sonderlich die Alschhausisch relacion vom 30 . Dctobris Anno 1651.

äösistaberbey allen membrisdieserb . racion - dasWiderspielwaarvnd befindlichen
dem nemlichder ütcus , so wol wegen der reluicion ( juxtaprivileZium ^ aximiliauil -) als
wegen der Pfandschasstpercinencicn (exkunckamcnci8,inconlilio KibinAenfi ^ / .///.
dbbbbb . alleZatis ) gar nicht incencionem für sich / sondern theils den klaren Buchsta¬
ben der Pfandverschrerbungen/theils pr ^ lürnprionem juris wider sich hat .

Am andern/schreiben die ex aclverlo alleAirce Franßosen O^ oppinns vnnd kaypon.
nichk3e imperii ,̂ sondern cie reAni03liiLi jure > foro3c ^z6scp ; thun auch solches in lon-
Zealiis cerminis ^ ac^zeciainobicer . DaNN Ofioppinusbekentselbs /

ciuocipleriscjue probecur ^privacum ^lice pencience .in potHilione ruenäüm eile;
Improbirc aber doch ein solches/1. exeoniknucioneKeZislui . 2 . ^ uoacijuciicium_r
ciorninii recklaibicoriü ^ z . nur in Kino calu , 4 . Lc conciicione brac nocabili , 6 lum -
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inLtini evicIeneer ^Lruerir,rcm üscalern elle . Lc kce^ rrorum ^atri-
rnonialem , 6 . aääicaciuoci ; exceptione ^ niü MLximL3c ratio-
ne,8c c?. icem , ciuocifilcus ^ fi a1io > c^uäm lcepcrorum jüre ( wie vermuhtlich/die
Kellnhofvogtey/von den alten von Wolfurk / an das Reich erwachsen) reZiam in ..
prLciia manum invexeri ^ privacijureucacur .

kapponius aber alleZirr allein in caku nunciaci novi operis > ein prXjuciictum con-
6rmacXreZiX poüellionis ^ reiervaco ciamnum pecenci pecicorio . Entgegen cici-
ren vnnd loben sie beyde / ein anders prXjuciicium in nolkris cerminis ; Krastt dessen/
in äubio ( ob die Herrschasst .VloncaiZü dem Königlichen kilco , oder dem posibübri Gra¬
fen von ^ .lenZon zuständig seye ^ ) deß Königs füreilmde apprefienfion widerumb aussge-
hebk/vnnd dem Grafen seiNpotlelIion > proviüonaIicer >taivo R.e§ i pecicorio - refiicuirc
worden : Neben dem/VLlelia conlkitucio inZenerevermag / ^ civerlarium , ecism Ke-

§ io coZnicore aZence , pollelllone minime exuenännr elld .
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Zu dem/bestehetOioppinug selbs/
<^ u66 pro priv3ci8concrastscum urZeac OXlarea /. (7. ^e/

'^ro
^ /r . /r^ /o . ubi6tou8LAen8concralubc1icum,oeciuic i!1um poÜöistooi8 coo ^lMo¬
tto privare ; ie6ctebecriceäLloIenrlicerproeeciere ./.^

'
^ ^ s» (7. ^ /s ^ . -r-^ . Uo -

cie ne releripco ciuiciem ? rineipi8 alceri non auclico postestio auserenäa . Oail . -2 .

Vber das istzu mercken/ daß es allhie nicht äe luprema Sc reservaca ? rincipi pocetka -
ce ( davon alleAirce zween auQore8 melden ; ) sondern vmb ein Pfavdschafft vnd coorra6t >
oderjecl6commumLacäst :3cistu8superioricLce ^ zuthun ; wie dann auch ihrer beyder cste-
oriea ^ äe pleoicuäme pocelkLc^ vNd nicht äe orämsriL ^ ajeiiaci8 pocenciä zu verste¬

hen : Massen die Lübingische Juristen Lculcäc in cicirtem retponsto , ß .

beydann auchdieses/» . L- §. vndhat diesesnoch mehrers/re. tunäLmencsiiceL .
davon ctilcurrirc .

So dann / ist Herrn -Ober -Oesterreichischen (7onstulci eigne limwacion ^ (nist summa -
eieconlkecäejuresustcstci ) schon droben / cam per propriam vn . biseLli8 astversarist

HU2m InviÄitIimi Imperacori8approdacior ^ m , Sonnenhell beleuchtet z vNNd dardurch
so wol Herrn Bischoffs zu C ostentz ( dessenFürstl . Gn . proprer äsmLnäLcam exsecucio -.
nem,sich an keiner lum mariä probLcione LnciciuiÜimX juri8äiLtioni8 ^ Lt privileAlo
kuclolplü/ ^ / ^ . rr r . sättigen lassen : sondern nttrspeeialKauffbrief / über das cerrico -
rium ; oder apociitIicas 6emonlirLcione8 haben wollen / ) als der letztem Herrn Oommist
sarien ( deren relacion von einem hochlöblichen Reichs -Hof -Raht selbs/nicht Omni exce -

pcione Major geachtet/vnd in diesem scripcognugsam abgelernt ) Ohnvernüglichkeit satk-
samlich an Lag gegeben worden.

Wie dann auch der in den vier Dörffern eingenommnevnnd verbteibliche Augenschein
( Außweiß dessen die mehrere Häuser daselbsnicht Kelln -vnd Hofgüter s welche dem Stifft
Grundgülten/vnd dem Vogt das Vogtrecht gebend sondern Burger -Freye-vnd blosse Le¬
hengüter sind; ) Ingleichem die zwischen Montfort vnd Lindaw verreinte vnd versteinte cer-
miney/gnugsam bezeugen/daß sich der Stadt Lindaw cerricorium vnd luperioricäc in
allwegüber die Friedseulenvnd appresteoäirce vier Dörffer hinauß / erstrecke ; Allermassen
auch der Stadt verübte L<Hu8pollellorii , cam vi i nlkrumemorum proäuätorum ^ uäm
prXiumpcione j uri8 Aeneratst nicht Krasst der verpfändken Kellnhofvogtey / sondern j urs
cerricorii proprio .darzu deren nicht wenig/vor der Pfandschaffk/exercirc oder verübt wor¬
den/wie solchesbeydes/dieOocumenca/ ^/ ' /7/^ . eeee . 2 . xxxx . 2222 . stst
bst st . § AAA § . st st st st st . iiiii . ss 8 5 8 . vnd ander mehr/ klärlich außweisen : sich hierüber aä
stuperioi L ( welcheweder von Herrn Grafen zu Montfort / noch der Iraw Aebtissin hinter¬
trieben/ ) ucilicer beziehend.

Darbey auch/zu Beschluß dieser achten raston , in wolmerckliche nocam zu nemen/ daß
^ uAulkils. ? rincep8 ^ allhie nicht clepoü

'estiomrc , oder seiner allzeit gehabter vnnd noch ha¬
benderpropriecec der Vogtey vnd dero eivilischer poü

'e/ston entsetzt ist oder wird ; sondern
es begert die Stadt allein solcher Vogtey nacuralem piZnoraciciam poüestionem ( als
die ihr/per sust-öcostrepciooem,ohnverschuld entzogenworden ) widerumben / oder we-
nigistrelkicucionem provistonalem ihrer (igenthumblichen vier Dörffer / ald derselben
rerricorial -Obrigkeit / ( dero Eigenthumb vnd civilische poü

'eüron der stscu8^ ance ciepo-
stcionem , nie gehabt ) vnnd also die Gach allein in den alten Stand zu stellen ; Hernacher
aber nichts desto weniger/Herrn kikcalemwnd andere Ansprecher m pecicorio Rechtens zu
gewehren ; diestyuiäaciooderVogteylichen percmeocienzuproseHuiren , vnd eaucion
in ealum stuceumstenciL , zu leisten . Dahero dann dem H . Reich / durch die provisori¬
sche resticucion deß alten postestlomStands / das geringste nicht prXj uäicirc wird ; Be -
vorab / weil Lindaw die Dörffer / wie bißhero/ also auch fürker in deß Reichs Anschlägenver-
trekten ; dieHerrfthafftBregenßaber / zu dero man dieseDörfferzuziehen begehrt / das ge¬
ringste nicht übernemen will : warumb kan dann der Fraw Inhaberin berührter Herrschafft
Bregentz/solche Vogtey/ohne deß Reichs äepoüeüionirung/gar oder incerim5 -Weiß
überlassen werdend Bevorab/weilipsesummu8krmcep8sichselbs / angedeuker Massen/

Mm iij mehr-
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mehrfaltig zuderprovILIoual -relkicuciou ^ cum eveucualicer cum pure ergeben ; des,
sen Majestät hierüber sein ^ ämuMracrix , weniger dero Lontuleuc . ganß nicht zu L

'
ynck-

cireu , oder zu sagen hat/eur ics. 5eE ? veI,Uoc a§e , ii ^ ui6aAi8 ? zumalen / weil so wol
höchstgedachte anmaßende aämiuistracorin/als Du . iitealls (priucipali8 ^ u2ucumvi83ct-
verlarm8 ) solcher t'euceuciX jelbs schonvorher äeferirc ., odersich M derselbenaccommcr-
clirc haben.

Ferner/weil man zu dieser letzten Zeit /
( —-- - — iicömmastwls
tu pcj U8 ruere Lc recro tub l^plä referri

Loleuc, ) die ? o1icische Sachen / gemeinlich/ vnter dem Deckmantel der Geistlichkeit/durch -
zudringen/vnd die re §ioue8 5ub prXcexcure1i § ioui8zu erringen sucht : so will ein solches
derErtzfürstliche ^ 0uLüKu8. attchnichkansserL)bächtiassen/sondembringt/pr0uouär3 -
noue - gantz ipecio8e für r

Dieweil aufferfolgendeprovisioual -remcuciou , nohtwendig die bey der appretier
siou abgeschaffte krLäicLutenwiderumb eingesetzt/ was Catholischworden/dmLin -
dawern acl libicum überlassen / vNnd dem Teusse ! in den Rachen gestürtzt wordmmü-

sten ; Auch/Noch vor Außgang deßpecicori ^ die Bekehrte reci äivi werden/die Btl -

b( k(hvte ^ b(k/ hMttäcklg vnd VÄcillauten / das -Leben enden möchten : so erscheine
darauß vNd seye ^ )andgreifflich/daß ttmorpeccLci Lc6amni irrepLr3bili8 in yer-
clicioueLuimarüconliibenci8 > allhieverlire : ( ubiaurem lubeii cimorpecLauve !
clamnLirrecuperadi ^ - ibireKüucio proviuoual ^ locum uoublAbot ^ , Nenocb ,

/ . -n/ -/ ) . --/E . / // .) welches kein Christlicher Potentat verantworten könne ; Allcr -
massen dann der Lindawisch 8^ u6Lcu8 meiner iVipplicLcion vom 15 . Octobr . Anno

iö ? 5. selbs bekenne,/ daß ks tlNk VK Laylcienr betreffende Sach ftyk/ «.
Dahero sich kein reibicucio ptovillouäUs präÄLciM lasse.

Aber es ist hierwider schon in aucecettum fürgebawt/vnd benantlich so viel angedeuk wen
sss. den/wie die Inwohner der drey Dörsser ( Win die Stadt voN eklich hundert Jahren her/

pfärrig ) autelecu 1 ururuoäoöLc ;Uoclexcürric/lp 0 ücczUder Augspurgischen OoNfelli-

ou getretten / auch bißher dabey ohngeänderk ( ob Man schon den/ der Siechen vnd krancken
Leut halber zu Aeschach etlich Jahr gewohnten Evangelischen vicwouum abgeschasst/vnd

dargegen die/Anno 1572 . durch die Stadt newerbawte Capeü daselbst/von Zeit abgelöster
Kellnhofvogtey/von dem Closter Lindaw auß/durch Jesuiten/versehen lassen - welcheaber
selbs bekennen/ daß sie noch keinen vnter den herkommnen Inwohnern bekehrt ) verblieben :

Daherodie imaAluircereciLiiv ^Hartnäckigkeit/vacillücioUi vnd Stürßung indeßTeuf-

fels Rachen/Icem cimor peccaci Lc äamui irreparZdÜlZ .allhie gantz nicht angehen ; Mal

auch einem Christlichen Potentäten / P1 Lcexcu üuju8M0 'äi urubraücE couücleraciom ^,

Übelzugemuhtet wird/ malum zuthuN/ uc prTceulum bouum iucle eveurac : man wolle

dann die in Gott ruhende vorige Käiserl - Majest . wegen deren / an den von 0üa hierunter

(ÜS85588) abgelassner iulüdicion äe clatc) )0 . Iulii Anno ! L8 88888 8. rekerirt ) inglei-

chen reacum , quoä ziehen / vnnd die oblervaur deß ReligiottfrieVens/ gantzlich auff
ein Ort setzen : In fernerer Erwegung/daß auch der / dem Lindawischen8^näicofürge-

worffne cal 'u8 coulcieuciX ^ weder dieCakholischNoch Lutherisch Religion / für vnnd an sich

selbst ; sondern allein beeder Religionen dißfalls einstimmende gesaMbteRegul vnd die pro.

viüonal -reKicuciou ( uempe c^uoci peceaLum tpoliLnrluon remiccacuk , ntiiLbiacum^

vel adlaca pOÜelHo auce oinniarelbicuacut ) betreffen/VNdalso dieserleere prLcexcus re-

1i§ioui8 . iu vacuum lauffen/oder in die Lusst streichen thut .

Gleichwolen fähret der Ertzfürstliche -Ober -OesterreichischeAnwald in dieser Matexi

, s . nochjmmerfort/vndbrinZt/Mndens/weiteraussdie ^
cHi-s/ß wo ein grosse LLvitmverjpuhrt werde/daselbsthab kein pl oviliouLl -relkicuüoStatt /

c. A R.ipä / . tz . -rr/?r/ ^

Dieweil dann ex a<Ii8 uocoriuru , daß dieLindawer/mit den Catholischen
eouverü8 , oder zu der Religion wolgeneigten/ganß Tyrannisch zu proceäirm pfle¬

gen ; vnd dahero leichtlich zu erachten seye/ wie es denürttallirceu Priestern / vnnd den
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gukhertzigenconverciken der dreyenOörffer/Aescht ^ /Rickmbach vn S (hön -
aw ( dann das vierdte sey allzeit Catholisch verblieben) ergehen werde ; Zumal / wei¬
len sie ihrem bey gemeinem Wesen sonst wolverdientem Bürgermeister VlrichMül ^
lern ( nur daß er in Argwohn geratzten / als ob er der katholischen Religion atkeLkio.
mrc were ) nicht verschont ; sondern ihn vmb alles das Seinig zu bringen/kein Mittel /
Weiß noch Weg vnterlaffen/ wie in der relanon der Herrn Oommiüärien vorn 30.
Septembr . Anno 1629 . zu befinden : Als erscheinedarauß/vnd obigem allem/daß die
provisionLl -reibicuciün, weder ohne Verletz -vnd Schmälerung der verstorbnen vnd
noch regierendenKäiserk Kaiser! . Majest . Masest . Lonlcienc ? vnd repucacioi^ noch
ohn deß Leibs vnd der Seelen ohnwiderbringlichen Schaden aller darbey incereiHr-
tett/zu Werck gerichtet werden könne oder solle.

Wie aber deßHber -Oesterreichischett Anwalds major propostcio in jure , nicht fimpli - L/r/L'.
<^icer waar / weil der alleZirkecexc . ^ nicht äe c^uLVl8 l 'cLviciä wariri » --
quancumvismüZnä - sondernäecANtälXviciäredet/ucmulierj crepicianti non
lulkiLiensteLuricas provicleri ; Ungleichemdeß / .afii fi -r /. tz . -rr/n/

ausgebrachte neweexcenfion ( 6 . cdxcusr-7t7. ) nicht von
dem Religionszwang IN Ipecie^ sondern Zeneralicervon solchen Tyrannen vnd opprello -
ribus redet/ (pü vinciänc , conLucianc, äilacerenc öc aMiKanc lubäicoZ) cjUorümcs; sub.
ckicorurn ( jUgumilbucipropriaaMoricaceexeutiencium ) relbicurio - iplis äamnuin ^
rrrepar2l )ile aikerrec :

Also ist auch das lublumpcum oder dleminorpropositio in faäo gäntznicht gegrün¬
det ; dieweil ohne einigenRuhm zu schreiben/ in der gantzen Gegend vmb den Hbern Bo¬
densee bekant/ wie schied-ftiedlichvnd ohnxallionirc die Stadt Lindaw / sich / der Religion
halber/ nicht allein gegen die benachbarte Catholische Ständ vnd jhre Angehörige ; sondern
auch gegen jhr eigne/ etwa» ün §ularirer vmbgekrrttne Bürger / ja gegen die in Zeit obha-
benderZuLrniAion,eingeschlichne/vndjhrwiderwilligüberbundneJesuiten vnndCapuci -
ner selbs/ sich erzeigt ; daherodie zugelegte Tyranischeprpceäurmtt den eonverüs Sc con -
^ ercenchs ( welche abzustellen Aöm . Kaiser ! . MaM an Mitteln / ohne das/gantz nicht ge¬
mangelt ) acl cornearn porcam , daher sie geflogen / widerzuruck geschickt / vNd so lang für
ein gefährliches lomniumgehalken/biß Herr GegenrLoncipiÜ : die 6n §irce nocorlecäo
ex a<Ii8 lpec -iÜLe beybringen/ oder sonst solche Inzichterweißlichmachen: sojhme aber nicht
Wenig fehlen / wan er mit keinem andern/ als mit Vlrich Müllers E/empel auffziehen wird^
Sintemal offenbarer Kindlichkeit/ daß er/ Müller / seines wem'

gIahr getragnen Bürger -^

meister -Ampts / ( in welchem er sich doch gegen dem gemeinen Wesen / mehr übel dann wol
verdient ) schon vor einigem Tumult zu Lindaw ( welcher den/ . Novembr. Anno 1626 . für-
gegangen/vnd jhnewider relkicuirt ) nuIläcoZnicioNe necinni conüäeracionemucLn -.
ciX reli§ioni8 ( welches selbiger Zeit/niemanden/ne perlomnum cjüiclem^ u Sinn kom¬
men ; wie er dann auch hernach/ bey seinerVerarmung 1

'ein angeborneReligion/ öffentlich /
nie verwendet ) vmb Weltlicher Vrsachen willen/ entsetzt/ auch von niemand anderm/ als
durch sich selbst vnd sein verschwendische Haußhaltuttg/vmb seines Weibs Gut (dann er für
sich selbs nichts oder je weniggehabt ) gebracht worden ; Was auch gleich die erste Herrn
Käiserl. Lomlnill3ruAn äNgezognerjhrer/nichtrelarion ^ sondern inrerce/Hon 6e 6acc>
30 . Septembr. Anno - 623 . auß einseitigersein/ Müllers / 5u§§eikion vnd Heuchlerischer
Limulirung/kupponir ^ gemUhtMaffet/vertröst/vndHerr Gegend ävocac jhnen exaZ-
xerancko beygemeffen.

kernoikrumenirnneALkevelätÜrmäke ^ nünimmutämr vericacis tudstancia . /.
c//---/ ^^ä. / . ^ rL2rc . öc ^35. ^ . ^ //-- . ^ '/ ^^ . i^-ro-'-

Erscheinetalsoaußbißherigemgnugsam / daß nichtallein dieprovisional - sondeM auch
dieplenariareMucio ^ ohne Verletz-vnd Schmälerung derKäiserlichetteontciencr vnnd
repucacion - Item/ausser einigemdeß Leibsvttnd der Seelen ohttwiderbrittglichem Scha¬
den aller incereilirter / längst zu Merck hätte gesetzt werden können oder sollen , oder je noch
beschehen könn vnd soll. In mehrer Anmerckung/ daß die alte Inwohner der drey Dörffer/
wie nun offt gemeldk/in die Stadt Lindaw pfärrig / verburgcrtvnd zünfftig ; Also beyder
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AugspurgischenConfesstonherkommenvnd bißher verblieben sind r Daherokeinl ^ üo con-
lcienciX velrepucLcioms ^ keinpeiicuIum LnimX ^ keinlcan ^ Lli cimor ( cî c^ uo

h . ^2 . ^) allhie Stakt vnd Plaß hat .
Neben dem / daß/ auch auffohnvergrifflich seßenden/jedoch nicht geständigen Fallwb

derigerconüttenc ^ oderBeschassenheik/besagte Inwohner nichtsdesto weniger/ auch den
(^Lnomscherr Rechten nach/Line morlu cont 'LienciX. könten retticuirc , vnd allein dieRe-
ligio/ zu fernerer äiiciuiücion , abgestellet werden/

^ er cliierc . texc . r-rsi. <7^ . 8i^ui6em_.
omma . ^ ULi 'ecrL^täbilialun ^ relkicuickebenc . tolo irrecra ^kabüi exce ^co . ^le-
noLli . -'e--- . / .

Allermassendann auch die vorigeKäiserl . Majest .anfänglich ( auffdas eingebilde jrrigeüip.
poücum hin/ samb ob die Kellnhöfer / deß Reichs immeöiac -Vnterthanen / vnd von dem
Pfandinhaber / wider cenorem der Pfandbrief / olim reLormirc worden seyen ) gethan/
vnd vom 13 . Iunii Anno 1628 . die provisional -retticurion dessen/was sich an Hörigkeit
Land vnd -Leuten der Stadt Lindaw zuständig zu seyn/probabilicer erfinden möchte ( die4.
Kellnhöfvnd dieReligion in denselben außgenommen ) den zweiten Herrn OommMm ^
evencuaücerausserlegt : Ia/sichfolgends/aussmehrereirlkoi -macion , den 28 . Octobr.
Anno 1636 . ümpliclcervnndohne Außnam / gegen der Erßfürstlichen FrawWittibzu

Insprugg/ ( wie droben IN iaAi ipecie § . Wiewol NUN Ihre FürstÜ Durchl . stracks
darauff l

'uk ciaro s . IM/rc . erzehlt ) resolvirc .
daß der Stadt Lindaw mehrberührte vier Dörffer/mit deren juribus ^ xrovifionLli-

cerchißzm Lina! 6eciüon . retticuirc werden sollen,
welches auch schon längst sein Fortgang erreicht/da der Erßfürstl .Ober -ÄesterreichischeZln,
wald nicht so starcke Stül vnd Bänck/jagantze Berg vnter -vnd auffgeworffen hätte .

Lannenhero ( äc c^uia princeps unum Lalamurn ^ UNLM linAUäm Lc non plures kä.
dere äedec . 6ai1 .2 . sL/// . ^ Igantz nicht glaublich/daß der glorwirdigste Käiser ker-
äinLnäuz11 . dem Reichs -Hof -Raht im Novembri Anno 1635 . ( in Ansehung eheabgelcin-
ter Vrsachen ) vermittelst eines von eigner Hand geschriebnen biZIiecs ( wie Ober -Oesier-

reichischer Oonlulcus . zum eilfften / fürgibt ) vnd hernach zu Regenspurg gleichfalls/auffcr-
ladenvndinkibirchab/die proviüonÄ -retticucivn nicht zuerkennen oder fürzunemen.
Weniger ist nicht/daß dem Lindawischen Abgeordneten/als er Anno 1635 . vmb Abferti¬

gung angehalten / angezeigt worden / daß Seiner Majest . aäinttanciam deßErffürsti.

Rahts vnd keüäeruensHerrn Grafens von ^ loncecucul ^ damalen ( vnd also vor jeßkan-

geregter Käiserl. resolucion ) inkibirc .die Sach fürzunemen/biß die Erßfürstl .Fraw Wit¬
tib auch einkommen werd . Nun ist Ihre Durchl . aber darauffmitzweyen Schreibm/vom
6 . vnd 8 - Iulii Anno 1636 . ein - vnd selbige den 20 . Hctobr . hernechst bey der äeliberacioa

fürkommen / darüber auch mehrangedeute Käiserlr ^ lolueion gefast/vnd also Ihre Durchl.

vorhero / wo nicht überflüssig / jedoch gnugsam vernommen worden .
Ob dannwolIhreFürstl . Durchl . hernach / in dero fernern Erklärungs -Schreibm/

( vom 18 . Novembr .ä . anm ) vermeldet/es seyen jhro nur etlich wenig Stuck commum-

circ wordm/auß denen sie kein beständiges Gtttachtm oder Satkegorische Ein -

mhtung thun : oder ( wie sie ferner geschrieben ) sich/ zu Ablegung einer außdrucklichen 0-

der auff das HaUptwerck funäirten Meinung hätte vernemen lassenkönnen : So ist

doch dargegen ) . vorderist zu wissen/ daß die occupacio der Dörffer/als iine cauilL coAni -

rione beschehm/ auch wol wider äe iaAo . vnd also Ihrer Durchl . ohngehört / hätte abge¬

than werden mögen/
per cexc / . / . / . ES .

-rE . 5/. ce-r^ . <5. 0^ -rE . / o. Oail . sie -rE . // .

2 . DarnachsoistwedervonIhrerDurchl . noch dero Herrn Gemahel ErHerßogLeopol -

do höchststl . Gedächtnuß/ dergleichen auffdas HaUptwttck 5u nöirtes GutachtM/

3 . auch nicht übekdie döüigein procellu tuinmLriillimo biß dahin einESlNlNNe a <Är :

sondern nur Üb« Vkkv Beylagen / benantlich Übtt ÜNeVMbstäNdÜchkrelacioo oder
Heciem
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tpeciem ka^ deß k^ilcals damaligen Bericht vnnd der StadkLindaw imploration ( mit

bezeichnet) wie auch über die in mikgegangnem releripr s welchesHiebey( ccccccc r . ) Eopeylich zu befinden verleibte Reichs -Hof -Rahts racionL 8 äeciäen - (cttccccc)
dero Gemühts -Meinung vnd Gutbedunckenzü ertheilen / begehrt / 4 . So dann IhrerDurchl . loiencer nur dieselbige vnd keine andere/oder mehrereStuck / weniger die völligea6ta zu communicii en . befohlenworden : Dahero sie auch über keine andere / als die jhroauß Kaiser!. Befelch communiLirceaöka ^ auch sonst kein ander Gutachten / alsansiebe -

gehrkworden/von sich zu gebengehabt . 5 . Ja es ist/ allen Vmbstanden nach/ nur über das
xunKum 1 elkicutionis provillonalllpek Vsuuösthafft ( ob nemlich/vnd mit was Maß
dieselbige der Stadt wider einzuräumen ? -Ob Ihre Durchl . die Ober -inipeÄion annochdarüber begehren ? vnd ob sie sich derselben s weil je gleichAnfangs die inceooon principali -
ror darauffgerichtek gewesen ^ concencü en wötle ? Auch welcher Gestalt mit der Stadt /
wegen Erhöhung deß Pfandschillings/zu craökiren/rk'

. ? ) wegen derozuvor bewilligten aä -
miniikracioii ; vnd nicht gleich auch über denPuncten relkicuci0M8proviloriX deßEigew '
thumbs oder cerricorü der vier Dörffer/Ihrer Durchl . Gemüts -Meinungvnnd Gutach¬ten erfordert worden / vmb/ daß Ihre Durchl . bey der Dörffer relkicucion . gantz kein ince^
elle gehabt / weil selbige jhro / mit der Vogtey nicht bewilliget / sondern davon ex-
prel

'se excipirc worden ; Auch Ihre Durchl .dero Gemüts -Meinung langst dahin eröffnet/
daß sie deß RechtlichenAußschlagö / ob dke Dörffer zur pfgndschaffl gehörig scy^
en / in Gedult erwarten wölken. Zumal wurde wider alle Recht lausten / da in strittigenPuncten/von dem jenigen/so incereüirc . par8 vnd Gegentheil seyn will/ Gutachten einge¬holt/ vnd er in propriä cLui8apro fuäiee vel arbicrio auffgeworffen werden solle.Deme sey aber/ wie jhm wolle/ so hat doch die Ertzfürstl . Fraw Wittib selbs/ derö Gut¬
achten vom 6 . Iulii 1656 . gut Rund vnd ohnverneinlich allst aifeökirung der proviüonal ^
reibicucion - Huoaäju8 territoriale der vier Dörffer ( wie die droben in ipecie kaöki h .
Nachdemaber erLmdamfcher Abgeordneter/rc. ^ /Dann zumalerst hat die
ErlMrstl. Wittib/rc . gesetzte tormalia mitbringen) Wellet / vnnd den )8» Novembris
hernechst ( welches Schreiben droben ^ /sc . ß . Wtewol NUN ^ hre Fürstl . Durchl . tt »Darüber nun^ hre^ürstllDurchl » endlich/re. ebenmässig extrallirc ) in eKe^
Lbu vtt d reverä nichts anders/als einenWortstreit erweckt: In dem Ihre Durchlleinig vndallein ciiscepcirr :

Ob sie/mittelstjetztbesagts Gutachtens/jhren consons zu der anvor rclolvirkenpro -
viiional -reibicucion der Dörffer gegeben ?

dadoch auß erst angezeigten Vrsachen / von dero Herrn Ehegemahl / vnd noch viel wenigervon jhro/in diesem Puncten/einige Gemüts -Metllung/Bericht vnd Gukachten/geschwie-
gen/ conien8 erfordert worden/noch werden können ; vnd also diese äiiWücio äe eonlei ^
Lu gantz überflüssig .

Wie dann auch Ihre Dllrchl . im übrigen Inhalt solchenSchreibens / wenigstdie Zu¬erkennend refiicuirung der Dörffer / gnugsam approbirc . vnd Ihrer Majestät ohnwider -
seßlich überlassen haben/ endlich mit diesen Worten eoneluäirmd :

wölle aberhoffen/solcheresticucion . oder auch die abgestellte 6nal -äeciiion . allein
auffdie bestrittne excenüou oder äecermitiacioo der Reichsvogteylichen percinen -
tzien / zu verstehen/ dieReichsvogtey aber/ auch deren Ihr Majest . zuständigevnd dar-
auffhin Ertzherßog Leopoldenbewilligte Ablöß-vnd Einräumung richtig/vnnd ohn-
zweiffenttch seyn werd/rc '.

WelcheipesaberäeLollirc ^ vnd wegen Käisers rVlaximilianillxrivileZium ^ nicht accen-äirc werden kan oder soll.
Diesesnun zu cleclimren/führt Ertzfükstlicher Obtr -Oesterreichischer Lonlullus die ^ .13. vnd endliche racioliem auff den Plan/solchergestalt intcrirend :

"
WeilHo1iatU5nicht restituirc werde / ciuariäoex conkeüioue ejus cleciominio
kproliacoris coniket ^ iVienoLll . ^ 8i ^uiclein eonteilio kaeic remnocoriain . c. ^ vnd aber die Stadt Lindaw nichtallein schon

vor
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vor 150 . fahren/sondern auchjetzo widerumbäc novo ^ per reprocluüioncm einer
alten IniiruLtion/Lö ««» . I. XII . ( welche droben/«ö/ .-> . I . eingestellet / vnd deß Ge¬
gentheils ohnbedinglicheLllozacion pro le , hiemll zierlich sccepciic wird) bekenne/
daß dieKellnhöfDörffer ftyM / vnd Aeschach/ Reiknaw/ Rickenbach vnnd Schön-
aw genent seyen : so hab keineretticucion Statt .

Darbey er auch alsobaldprobarionem minorizsnnetHrc , bis verbis :
daß sie es bekennet/conikac ex boe : zu Zeiten Kaisers iViaximilmni I . hateinervo»
Königsegg erhalten/daß er die Reichsvogtey möchteablösen ; Darüber beshwerensich
dieLindawer / vnd otkeriren einenMehrschay / ( ica babec copia urbi eommunics ^
ra ) bitten auch/Ihr Majestät wölle sie bey der Pfandschafft bleiben/vnd bißaussdero
Zukunsst/nichts wideriges außgehen lassen. Käiser ^ aximi1ianu8 bewilligt jhnm
Ihr Begehren / vnd nent in seinemBrief die Pfandschafft mit abgedruckten Worten /
ttüch Äökffer. SolchesSchreibenvnd aüercion haben die Lindawer / mit eini¬
gem Wort nie concraäicirc ; sondern den OomnMariis , welche von ihnen hernach/
zu Ihrer Majest . abgefertigt worden ihrer jüngstlich/ Lä b XII . ( diedrobm /LS
/ .r/ . i . einkommen ) von Lindawselbs proäucircen InKruLtion in bne - mit klaren

iauternWorten/diefekormaliLeinzurucken/tcleeüchefohlemlIteM - ieMn -

höf sind gencnt / Aeschach / Schönaw / Oberreitnatv vnd Rickenbach/
da gchöttdik Dogtey den» Reichzu/ dieandereAinßvnGült demGotts»
haußzuLindaw / lmepropostrione zu / oder die Kkllnhöfttgm zu Ae»
schach/rc.

Hierwidcr wird berichtet/ daßbcsagkobjeÄ , schon vorhervon dem Skifft zu Lindaw üi

einerkmtzen Anzeigschrifft ( daß deß Skiffts LindawKellnhöf/ganHeDörffer sepen/rc.)
cie ciaco 30 . Dctobr . Anno I <53 ! . öc pr ^ seucaco 2 . Januar « Anno - sxr ./LSk . einge^

bracht ; aber von der Stadt in einerkurtzen GegMatlZeig / ( daß deß Stissts Kellnhös /

parcicular - Güter seyen ) im Februar . Anno i6 ? 2 . dergestalt / wiewol nur iummarie,ab -

geleink worden/ daß Herr Reichshofbl
'cab auss beschehene beyder Schriffken commumca -

rion , dieses objeÄs ohngchmdert / die eonäicionem provilionabs relkimüoms nichts de¬

sto weniger/ propriä conteüione - für puribeirc gehalten . Darüber aber folgends der

Stadt Gegen -Anzeig von den aLtisverlohren/vnnd nach deren jüngstlicher reZittrirung/

allererst/lud » prXl
'encaco den z . Martii Anno L 640 . wider reprociueirc worden : Im -

mittelst aber deßStissts Anzeigschrifftverblieben/vnd bey clebberacion deß/ denr/ . No-

vembr . Anno 1657 . ergangnen vecrecs . vorhanden / aber die Gegen -Anzeignicht zugegen

gewesen;Dahero einhochlöbl .Reichs -HoftRahk/Zweiffelsfrey/derStadteulpamlexen .

nabsülencii beygemessen haben / vnnd auss deß Stissts Anzeigfchrisst/ in besagtem/oben

lbbfaLkilpecierecensirtemVecrec ^ ( Massen die Verba desselben/ibb ivik dtk

bricfzumchcilMitsichbriNgeu/tt . gnugsameAnzeiggeben ) desto eher gegangen seyn
wird : Sonsten vnd da die Gegen -Anzeig in xrompcu aä manum gewesen / deß Stissts

Einwurff / hoffentlich/ eben so wenig / als vor von dem blcab in seinem Gutachten/vnd von

einem hochlöblichen Reichs -Hof -Raht selbs/in dessen über solch Gutachten erfolgkem voco ,

Accenäirr worden were . Mit welchemobjeLk aber/ ( so derDber -DesterreichischeAbgesand/

folgends auch in seinem ohnnohtwendigenBor -vndAnbringen/verbvüüs cr3ttirc ) allhie

sich weiter ausszuhalken ohnnöhtig ; weil es droben bey dem 6. Puncten / allbereik weitläuss-

tig besichtigt vnd abgefertigt worden .
Wann dann die dreyzehen widerige raciones . ( durch welche ein hochlöblicherReichs-

Hof -Rahk/junLka imporcunicace > zudeM wlderigm vecrer vnd dessen covbrmLÜom .

bewegt ) der Vnbeständigkeit cam in j ure , c^uam inLaLko bißhergnugsam überführt wor¬

den : So kan auchsolch/ oLcaüone derselben vnd ex pravä inbnuaciorle luZZeKum ,

prLcer incencionem ^ auAulkiilimi Oonbikorib concrarem priüs verejucbcacam , abs-

c)ue su6rcienrireminilcenciL,ex imperfe6ki5a <tti8fa6kum6eerecum , sampk dessen cle-

elaracion , keinen ( bumilimä äeprecacione lcribenäo ) verbleiblichen Bestand haben»

aber wol dargegen gesagt werden/



419 .
ynoä ? rinccp 5 per ^mporcuuicacem c^ uici conceäen ^ coaQus icl ieciLIe 6ici §c in -
junaincleluperalleAarepollic, ^ --'/ ^ ? eci . ? eL^ i. ^ c-.^cre-r/r . / / .
/ /-/ . </ <? . r> <5.

vnd man derowegender demontkrircen rei 3uce öc vere priüsjuäicacX ( c>uam 8erenilst -
ina Du . ^ rcbiclucilla bis aAUOvic,öc conliliarius ejuliiem iuä maximä ikabilivic) sicher¬
lich anhangen/das ist/die von der in Gott ruhenden Kais Majest .keräinanäo 11. Christse-
ligsten Angedenckens/vnd dessen hochlöbl.Reichshofrahk/den 1x.Aunii3n . 1628. der Stadt
-Rndaw evencualicer aäjuäiLirce , ( ^ hernach durch vielfältige Beweißkhumb / (H in¬
sonderheitaberper propriam pronunemcionem On .b

'iseaiis confetli öL proin6e i u6ic3 -
ri , AU Eingang deß April . 3n . i6z2 .puri6circe ; (4-) Auch Ihrer Majest . von jhme selbsten/zueKe^ uirungheimgesiellte/ ^ ) vondero hochlöblichen Reichshofraht den 6.ejüsä . gesch! off¬
ne/ ^ vnd den r .May hernechstvonKäis .Majest . ebenmässig allergnädigst beliebte/^ -) den
6. Ock . r 6x5 . von hochgedachtem Lonülkorio widerumb eon cluäirte / ) wie nicht weni¬
ger von der Ertzfürstl . Kram Wittib selbs / den 6 . AM vnd (^ ) 1 § . Nov . Änno 16x6 . pro
evencualieerrelolucä äL per bilcalis propri3M coukMouem puribeacä aZnolcirce -

) Atem von Ahr Majest . gleichfalls zu weiterer ^ ilpoiicion überlassne vnnd remiccirte /
< " ') den i o . Octobr . hernechstvon dem hochlöblichen Reichs -Hof - Raht äenuo ümplice -
ker coneluäirke / tr - ). Angleichem von Ihr Majest . den ro .ejut

'clem der Stadt allergerech -
tist pure vnd endlich zuerkente ^ so dann ( * - -) den 18 . Novembr . darauff von höchstgedachker
Ertzherßogin solchergestalt auff-vnd b4 .) mit nochmaliger gehorsamister Erklärung/vnter -
lassendenWidersetzens/angenommne/vnd ( lr ) leßlich deno . Aanuariideß 16x7 . Jahrs /
im hochlöblichen Reichs-HofRaht / zuversichtlich/abermal rechkmässtg befundne provilio -
nzl -retkicuciou der vier Dörffer mit dero j uribus ^ für annoch viZoros vnd aufstecht halten ;
Auch dannenhero ( zusampt der erstlich den 6. April , vnd 2 . May An. - 6x2 . darnach den ) c>.
(20 .) Octobr .Anno i6x6 .eoucIuäirc -vnd retolvirtett / aber biß zu Verneinung Ertzfürstl .
Bedenckens/zuruckgestettten/jedochhernach/auffderen Emkunfft / vnnd von einem hoch-
löbl. Reichsraht/hoffentlich/befundner -Ohnerheblichkeit/ derselben ohngehinderk/ ohn al¬
len Zweiffel ebenmäßig coucluclirceuKelkieucion der/ 3cilub ^LLobrepciouem füreilend
abgelöstenwolprivileZirceu Pfandschaffk ) ohne länger» höchstbedawerlichenVerzug/der¬
malen eins/ circa re1pe <5kum > ins Wetck setzen könne.

cZös vnkerstehet sich zwar der Ertzfürstl . Oousulent in seiner den 6. April , diß 164 r .
Jahrs bey Hof eingereichter Aö ^MlgrrNgsIchnfft / auß collabon ( jetztabgeleinter) sei¬
ner ix . raciouum ^ vnd der darauffdenro . Decembr . Anno 16x7 . erfolgterKäiserl . r «-s0-
luciou . Sonnenklar an Tag zu geben/

samb ob solche racioues vnd relolucionz so weit voneinander/Huoaä Lubstauciam, -^
ciilcrepiren ^ daß mit Vernunfft/keines Wegs könne gesagt werden / obberührte
Käiserl . wider die -sindawer eröffnete retolucioi ^ seye eben/ iucuicu solcher i x . racio -
num , erfolgt/vnd also dieproviiioual -reKicuciou dardurch ohnbefugter Weiß hin-
terstelliggemacht worden : sintemal der gantze oder doch fürnemste mehrere Anhalt er-
zehlkerracio'uum ^ auffcauüäm lpolii ( so/wegen der/excellive mit den parcicular -
Kellnhöfen durch die Käiserl . Lomiüärios apprcbcuäirten vier Dörffern / -sittdawi -
scher Bezichtigung nach/fürgegangen seyn solle ) 6iriAirc oder gestellt ; vnd dardurch
äemonibrirc worden / daß solche angegebne lpoli - Klag / Nü (h Gelegenheit dek
Sachen / vnnd hierauffverordneter äilposiciou der Rechten / im geringsten nicht zu
Lcceucilren seye : Da hingegen die Käiserl . i-elolucion - vnterm obverstandnem claco
lö . Decembr . auffdiejenigeproviüonabrelkicuciou imeciiace gerichtet seye ; Krafft
welcher/ nicht so fast berührte Flecken/ als die Vogtey selbs / mit derselben Zu -vnd An-
gehörungen/vnd also cum pleuariä rec1ince §r3cionepi loris lkacüswnd Auffhebung
Der Montforkischen ^ äuiiuiüraciou ^ berührten von Lindaw widerumb hätte sollen
zugestellt werden.

Matt hat sich aber wider dieseünuolos§c Xanciricos 6eZrus, auß obriger fa <5ki lpecie ^ zu
erinnern/daß den 6. April . Änno ) 6xr . die provillouabrelkimciou beydes der Kellnhof -
vogkey/vnd auch der vier Dörffer/für hittich erkent - wie auch ein solches den r o . HctobrLs

Anno
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Anno 16^6. widerholek ; aber der eikeLk durch mehrbesagke ^ ciumdracion vnnd raciones
( deren die meiste / sowol auffdieKellnhofvogtey/als auffdie Dörffer gerichtet gewesen ; wie
dann sonderlich die letzte/ die Dörffer vnd Kellnhoffür eins angegeben/vnd dardurch die 1e-
paracion deß einen von dem andern / obuni brirc ) gestärcket/vnd die darüber erfolgte Wei¬
sung aäpecirorium , auffdie ciifikicolcacem iep3racioni8exprel8cgegründet worden.

Ab welchem nun aä oculum erscheinlich/ daß nicht allein/ caäence Lc frgAlli apparen-
re canfija r êtolu ooni8 , ipsa c^uoc^ ; relolucio caciac vttd nicht ZU beharren , sondern daß auch
zwischen den racionibu8vn berührter darüber ergangner rclolucion , Huoaäiüdiiamiam ,
gantz kein älicrepancia zu finden / oder Ml

'
tVernunfftzuKamiren seye.

Da aber auch gleich die racione ^ angegebner Mafien/allein auffdas lpolium der vier
Dörffer vnd dero re ^ ieucion äifiinLke ; die Käiserl . rei 'olucion aber so wol auffder Vogkey
selbs/ als der vier Flecken refiicucion zumal gegangen/vnd also in dieser mehr/dann in jenen/
begriffenseyn solte : so were doch darumb zwischen ihnen beyden/kein subKannalisEeren -
ria zu finden oder zu Kacuiren ,

c^uiap1u8 Lc minu8 non6ikkerunc specie ^ lecitancüm c^uancicace , Oail.
Deincie paria l 'un ^ alic

^ uici eile caleperi
'e , vel conjun6kumcum alio.

/ o . 2 . mixcaconcinencurlub iimplicibu8/Lak .
^oan . Langer .

/ o2 . ^ - /̂7r« ^ ^ /> . I) eni ^ ; racio in omnibu8 äomim -
rnr , öe iciencicacem velcliverficacern inrebu8 eciam 1eparaci8 inckucic ^ Lverb . i^
/ o<7. -rnn - . / . 2-5-^/7 ^ r^

Hierauff recapiculirc der Ertzfürtzl. Confiliarius den vorgehenden Verlauff derge¬
stalt/nemlich /

Es hab zwar Käiserl. Majest . zu Widereinraumung so wol berührter Flecken/als der
Vogtey selbs / mit derselbenZu -vn Angehörungen/einsmals/zwar auß keiner obhand -
nen Rechtlichen Schuldigkeit/sondern pur läutern Käiserl . Milde vnd Gnad / nicht
vngeneigt sich erzeigt ; dieselbige aber/auffseiner gnädigsten Fürstin vnd Principen
anvor einkommne incervenrion -Schreiben/dabey sichre vnd IhrenErtzfürstlichen
kupillen . dero bereits von voriger Käis . Majest . erlangte Recht inpun ^ o der Vog¬
tey/ wie auch der Flecken halber/ darbey/ zwar obner allein/ remonlkrirter Landvog¬
teyischen vndHerrschafftFeldkirchischerRechten ( welchesalles aber / durch den Ge¬
gentheil als der ein fimplicern acc)ue inconäicionacam approbacionem leremili '
ML ^ rcKiäuclfi 'L obverstandnen Käiserlichen zwar vorgehabten / aber nicht voltzv '

gnen lnccnc8,höchstgedachter Ihrer Durch ! . auffzudichten / sich auffs eusseristbemü -
hek / malä fiele lupprimirc worden ) Als zumalen / wie sie in dero Käiserl . reloluciow.
selbs allergnädigist angedeutet / daß die bißhero bey dero Hof / pro Lc contra Lindaw
einkommne aLta SL a<Iicaca,so vielleicht der Zeit mit sich nicht gebracht hätten/daßdar-
auß die vollständige ieparacion deß Reichs / vnd also gedachter Vogkey Rechten vnd
Gerechtigkeiten von denO'

ndawischenpi Xtenfionen vnd Ansprüchen getroffen wer¬
den möchte/ widerumb lulpenfiirc vnd eingestellt,

ehe vnd dann man aber das jenige/ so Gegentheilischer Herr ^ ävocac , auffdiesenarracion
zukunckiren vermeint/ex parce der Stadt lubjunAenäo anhänge : mußdieselbigevorher/
wegen deß etwas ineinander geschränckten vnd vielleicht auch/wegen incorreAer Abschrei¬
bung/ohnverständlichmlk ^ i . nohtwendig / fionafiäe ^ vnd sogutman sie verstehek/außs
einander gewicketk/oder in luamerribrazerlegk/vnd alsdann erst in die Wag der Warheit
gelegt werden. Beruhet demnach dieser Paß / so viel man / derseits/ colliZnen kan/ auff fol¬
gendenafiernonik ) u8.

^ Daß Käiserl . Majest . auß pur lauterer Gnaden vnnd keiner abhabender Rechts-

Schuldigkeit/die Stadt -Lindaw/einsmal / plenarie in priorem üacum dißfalls
reinceAriren wöllen :
2 . Siehabenes aber/auffderErtzfürstlichenFraw Wittib zuInsprugg anvor ein-

' kommne incervencion -Schreibm / widerumb luipenäirc vnd eingestellt.
? . Solcheincervencion -Schreibennunseyen ( fovielman / dieserSeits/wegeneü

»
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rres oder mehr außgelafnen verbiß perioäum concluäenri5 .coIliAiren kan ) aufdie /
jhro vnd jhrenErtzfürstl . Pupillen , bereits vonperciinänäo II . erlangte Recht / in ^
punÄo der Vogtey ; der Flecken halben aber / auf eine/zwar oblcei allein remon -
ttiirte Landvogteyische vnd Herrschaft Feldkirchische Recht/gegangen :

4 . Welche doch/ durch den Gegentheil / ( boc etk, Lindawischen^ Zencen ) rnslä 6äo
luppriknirrworden ;als welcher 8eienitIimL ^ rcbiclueiilL ein timplicemöc ineon -
clicionacam Lpprobacionemobverstandnen/zwar vorgehabten/aber nicht vollzog-
nen Kaiserlichen incenc8,aufzudichten/sich euferist bemühet.

5. Neben dem/ oder zumal / haben ( wie in der Kaiserlichenreiolucion selbs angedeutet )
die bißher bey Hof/pro Sc concra Lindaweinfomrrme acta vnd aLUcaca noch der Zeit
soviel nicht Mitgebracht/daß darauß ein vollständige teparacion der Vögtey Recht
vnd Gerechtigkeiten / von den Lindgwischen pixecentlonen oder Ansprüchen / getrof¬
fen werden möchte/rk'

. ^
Aber es ist die Hhnbeständigkeit dieser att 'ercionum , auß Eingangs gesetzter tpeeie

also baarzu clemohllriren .
Vnd benantlich die erste ( daß Käiserl. Majest . die retkicucionem der paZorum , allem

auß pur laukern Gnaden/vorgehabt ) nicht nur durch die gemeine Recht /
( (sUX tra ^unc , c^uoä Arana nunc ^uarn prXtumÄcur . niü in Ü8, ^vL Aracio 8e tolenc
ooneEcli ; icä,uc,excrabuju8rno6icermino8,ZraciLmal1eALN8 , eam probare ce-
nencur ^ iVleicbl '

n . ^2 . -7^ . 4 . lo--- . / . /iü . / . veincle Zracia auc liberalicate con -
cetliun clici nerguic, c^uocl aliu8juü :o ciculo tibiatleric . (^uin , c^nia verbo OratiLtz
Principe8 pro rnore , eciam in eoncra6tibu8 ucuncur,8c cchi ex necesticace ( in cpia
nerno liberaliz exilkic . /. re-n . /F. Oei -e/aZunc : pä re in ..
6ubio , LÄU8- eciarn oppoücä voee OratiX - ex necetlicace pociÜ8, ^ uäm volunca »
ria cLut 82 Aetku 8 centecur : Larc . Lcl ) ä . --r/ ./ ^ . <7. plarcrn .
kilior . /rü. / . ^ ^/?. ^. -i!Är-^. // . a6eo <g ; juri8ciilpolicione trec ^uencillimum etk , uo
25tu8 ambiAUu8teu cle c^uo 6ubic3cur,prLtum3curt36lu8 ob illani caullam , c^uL
rali aAu incliAebac ; incelliA3curc .s; ta <Äu8 ab eo , in eum etke ^tum .aä Lauern c^ui8 e»
racobliALcu 8,^ ,So/? L3rc. L^ V̂Ianclell - ^ er OoeclclX.

sondern auch auß hochloblichen Reichs -Hof -Rahts Gutachten vnd Ihrer Majest . darun -
tergeschriebnemOonclut

'o. wie gleichfalls außdemtubeoäem äaco,an die Ertzfürsiliche
Wittib erfolgkem Käiserl. relolucion -Schreiben ; so dann auch auß Ihrer Durch !, eigner
Bekantnuß vndrefponüon ^ vom äaco is . Novembr . ( ibi,wann dann auß Ewer Käiserl .
Majest . jüngstem Schreiben ich verstehen müssen/daß sie der Stadt Lindaw die provitio -
nal -rLlkicucion über die inL (Ii8 benantevier Dörfer MtkkLNNtt / bezimmet mir/wegen vn-
serer Pupillen , kein Widersetzung zu thun/rk . ) im i szs . Jahr ergangen / deß Widcrspiels
gäntzlichüberführt/vndauß denaäi8insgesampt nocorie erscheinlich/ daß die relkicucio
pLAoruin . neig ; preLLvio, N6i^ ; ex nobili tolüm oEeio ,

s c^uo catu , «guando niniirurn ali^niä etbpecicum a nobili ^u6ici8 otReio 8c cletu -
perlaca tencencia : itka t'encenria ( HULncumvi8 virn äebnicivL baben8 . c^uia cleti-.
nie neZoeium prineipale ) eoclenr oEeio nobili revoeari pocetb . ^laränr . r-Ls

derStadt vergunt z sondern cLui5LeoZnicü äeciüve Rechtlich erkent worden .
Darbey gleichwol nicht ohn/ daß die exleeucion oder Abfertigung darüber noch nie

erfolgt ; aber die Schuld dessen alleinjhme/ oppolicori . beyzumessen/
(accsui procuraca LLakkeLkacanon prolunc pvocurancibu8ve1gtfe ^ ant ! bu8D2N »
Uoller .̂ n^ -' . -rL--r . f . Lc iü/7r^ . Lc in lpecie . aike^ ans
privileZium vel alic^uoci beneticiurn , eo §auciere non nebec . Polin , r/s c. /Lr.

Llci öc procuran8 ^ libi caullam commicci , uc tu -
tpeÄu8 reeutari pocetk . ^ rcbicliac . r-r //-r/E . ^ 0/^ 5 . /'

-? ^ 8c pelin .
c ./ -? . -rE . cüm re8 tic rnic^ui exeinpli . ti isfuäex clecur - (^ uem a ! cerap 3r8 nomi -
nacim pecic . / . neclurn ti ipte pecen8 . fuclexvel arbicen .
caull ^ äeüZnecur : 8iouiäem maZisimounni etk,a1iouem luX rei suäicem tieri .
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(2uinneL ? rinci ^>i8 3i1erciom ( in rclcripcis vel con -

cellionibu 8 ka <IX ) lk3ocium,cjuaociolulpiLioelk , ^ uocilic procuraca vel irvpe -
rrara aci imporcuoicacem polkuIanciuM ) ^ leic^ lo . --E .

Beynebens Rechtens/ quoci pariaüoc , aliciuem cie prXlenci obliZacum eile, auc promi -
title ^ ouoci o 'oliKari veiic . / afi //^ . csn/7/o . c«-« cr^ . r/-r^.

Dannenhero diebißherovnterlassne execucio billich nochmal ins Werckzu richten/
Bevorab/ weil die Ertzfürstl . Fraw Wittib keine incervencion-Schreiben/ vor der erkann¬
ten Kaiser!. reKicuclons-Oeciüon (wie die ander aüercio lautet) sondern erst hernach/con-
cra exlecucionem (Massen droben in fa<Ii1pecie, § > 7 ?A(hdeM abtk LlNdaWlsthkk Ab -
geordneter noch weuer/rc . ^ /daun zumalerst rc. angedeutet/ ) Hmdernuß -Schrei-
ben eingeschickt r welcheabervmb so viel wenigere Durchdringlichkeit haben / dieweil die in
der dritten allercion,angeblich/von keräinancio I k . in puoäo derVogtey/erlangke Recht/
inaLkis sich nirgend befinden ; Auch das / der Flecken halber/erst in einem Memorial vorn
24 . Sept . Anno 1657 . nu «äis Verdis,angemeldteparLäoxnni ( als ob dir Kellnhofvogtey
tinAsttervogtey/vnd percinencL derLandvogtey ^ chwabensepe ) weder damais
odicer noch hernechst/ vnd biß dato l 'uEciencer äemonlki irr worden ; sonderlich aber em
lauters lötigs Gedicht/ oder doch vorhin nie gehört/daßdie HerrschafftMdkirch zu den vier
Flecken/jemalenein Ansprach oder Recht gehabt.

Daherodas erste merndrum dervierdten alIertiongantz :n ) urio8 , vnd nimmermehr
erweißlich ist/daß der Lindawisch^ Zene solch Feldkirchisches Recht/maläticielupprimirt
Hab/Hnia non - encis nullL c^ ualicaces auc 3Lciciencia,öc iZnoci nulla cupiclo vel tüpprek -
üo ; wie er dann auch die/derLandvogtcy halben / nuäicer angemeldke Afftervogtey vnnd
percinencr , darumb nicht lupprirniren ( sondern vielmehr dero Beweißkhumb erwarten )
können vnd wölken/ dieweil sie in einem puklice provocirtem lcripco angemeldet worden :
Es seye dann/daß in deß Herrn Gegentheils lexicis , dasjenigkupprimircheisse / welches
man/in Beantwortung eines proäu <cki,ve1ex oblivione Lc kelkinacione ^vel 6acä Opera ,
stillschweigend prXcerirc oder Übergängen ; darzu noch wol ein newer prilcianus oder Val-
1agehören wird . Immitkelst begehrt man/8erenilIimL ^ rcKiäucilLnichßit ausszudich-
ten / sondern allein das jenig/ dessen sich Ihre Durch ! , selbslimplicicer Lc llne conäicione
erklärt / Konä kiäe nachzuschreiben / nemlich/

sie hab auß Ihrer Majest.jüngstem Schreibenverstehen müssen/daß sie der Stadt die
provilional -relkicucion derDörfferzuerkent/vnd bezihme ( derohalben ) )hr / wegen
dero ?upi!1en , kein Widersetzungzu thun : mit angehenckterHoffnung / ( aber keiner
conciicion oder procelkacion ) daß solche relkicucion , oder auch die außgestellte 6na ! -
ciecition , allein auss die bestrittne cxcenüon deräecerminac ^on der Reichsvogtey /
vnd nicht aussdie Vogtey selbs/zu verstehen seyn werde/rd.

Die fünffteLÜ
'ercionaber/ist dem Pfandbrief cie anno 1450 . vlad denen zwischen dem

StisstvndderStadtLindaw/auffgerichten Verträgen/wie auch beyder Lheil Cammer-
gerichtlichenRechtfertigungen/ ( darin» die Pfandbare Stuck klar gnug abgedruckt ) im
gleichem deß Reichs -HoMicaK Gutachten/ vnd obaußgeführten so fiattlich belegten pro-
daciombus cerricoriikormaci , allerdings zuwider rweil/Außweiß derselben / die l'eparaci-
on der PfandlichenVogkey/Rechten vnd Gerechtigkeiten / so dann deß LindawischmEr-
genthumbs/ohnschwerlichzutreffen ; zumal/ laut ^ übingifchen Lonülii
( b b b b b I) ) einemPfandherrn obgelegenist/die perünencias der Pfandschafftzu lpecifi-
ciren vnd zu probiren/ oder deren so lang zu entrahken.

Aussdiesefünffpunctliche / vnnd biß daher gänßlich widerlegte uarracion nun / fährt
Erßförstl. Sachführer weiterfort / vnd lubjunZirc :

die von Lindaw können sich der lulpenlion vnd Einstellung ( ihrer erlangten Gnad )
keinesWegs mit Fug beschweren ; In Erwegung / obverstandne proviüonal -relki-
cucioinprioremlkacum - mitEinantwortUNgder Reichsvogtey ( c^uLcuucjue ec-
iam )ura öc percinenciL ipliaiinexLkuerinc , ve16e jurcpro annexisliaberipo -
cuerinc ) ein pur lautere Gnad auß sich getragen ; zu dero vollständigem c/keL
nicht nur einäeliberacioaliciuaLcpropenüo voiuucacis ^ sondern ein wirckliche re-
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Lolmion , Erklärung vnd expeäition ^ ( die aber niemalenerfolgt/sondern auß obigen
vnd andern Vrsachenhinkerblieben ) rec^uirirc vnd erfordert werde/rc '.

welche sudiumpcion aber schon droben sattsam abgelernt/ weil zur Gnüge dargekhan wor¬
den / daß der Stadt Lindawprovilionai -reiknucion halber / nicht nur ein pur lautere
Gnad/cleliberacio alic^ua Scpropensiovoluncac ^ ; sondern eine . etlichIahr siine
vencilirte/ vnd berahtenlicherwogne relolucio ergangen/ vnnd zu Kräfften erwachsen: Al¬
lein aber die wirkliche exl 'eeurion ^ durch GegenÄnwalds mächtige incerponirung / ge¬
steckt worden : welches jhr/ der Stadt / äe jure billich nicht schaden ; / . i-r

Oe /r . / .) sondern die exeqmrliche Vollziehung / nochmals / auch der Dörsser halber/ für
die Hand genommen ; vnd hierunter gar nicht angesehenwerden soll / was der Ertzfürstliche
Rahtdarwider objiLirc,nemlich /

daß ^ hreKäiserlicheMajestäk/dero vnd dem Heil . Reich / inpunLko Leparacionis ^
der Reichs -vnd relpeLkive Linöawischer Rechten ( als welche bißhero / zu Rechtlicher
Entscheidung/mit der darzu allerseits gehörigerNohtdurssk / der Gnüge nicht ausge¬
führt worden ) durchproviiional -reikicucion der Dörsser / ein sehr prLjuäicirlichett
Verfang vnd Nachtheil/zuwider dem vorigen an dem Kaiserlichen Hof inviolakili -
cer oblervircen Kilo. verursachtvnd zugefügt hätten/ oder nochzufügen wurde : In
dem Reichs -vnd Landkündig seye / daß in dergleichenFall / da die Reichs - Lehen oder
Pfandschafft/mit einer parcicular angegebner alloöial -^ ualicacchey einer oder andern
Graf -Herrschafft vnd Dorff / vntereinander so weit vnd dergestalt vermischtgewesen/
daß dieselb nicht alsobald voneinander füglich entscheiden vnnd leparirc werden könte ;
jederzeit die apxrekenüo der gantzenGraf -Herrschassk vnd Dörsser/zu Handen deß
Heil . Reichsvorgegangen/auchdreselbsolangvndvielbehaltenworden / biß der / so
^ uMcacem aHoäialein bey einer oder andern xercinenc ^ ^ der Nohtdursstvnnd Ge -
bür/in xecicorio dargethan / vnnd also hierdurch die separaüon deßEigenthumbs /
von deß Reichs Lehen oder Pfandbaren Güter/befürdert hat : sich vnter anderm / auss
die kundliche Exempel der Grafschasst Lupfen/ auch Herrschafft Mündelheim / vnnd
zumalen aussandere/auch bey demKäiserlichenEammergerichk / in ümilidus casibus
ergangne denckwirdigexrXjuciici ^ Kürtze halber/ beziehend/E .

Dann/wie dieleparacio der Reichs -vnd Lindawischenalloäialien , iniaLko ^ ( sonderlich
quoaä proviüonalem relkicucionem ) auß ehealleZircen vocumencis vnd DemonKra -
cionibus klar/ satt erscheinet: Also ist hinwiderumb in denLübingischen Bedencken / ( maß
senbereitoben/84dltsÜnj ?te/rc . r«/ -r . zum theil angeregt ) statt¬
lich außgeführt ( welches auch weder vomStiffk / Grafenzu Montfort / noch Ertzfürstl .
Anwald/bißher canZirc. geschweige» enervirc ) worden/daß/etiam inäubio - dem Käist
jilco die probacion seiner Pfandschasst obgelegen/vnd die Stadt mncisper ihrer poü

'eüi .
on nicht zu äelkicuiren oder zu entsetzen gewesen seye : ) a es ist / in rermini8 torcioribuZ ,
ram IeZidu8 LLUMM . c^uäm avä . craäicum . daß / nach abgelöster oder sonst aussgehabner
Pfands -Gerechtigkeit/ der Eigenthumbs -Herr / das erledigtePfand selbs nicht eigens Ge -
walts anfallen vnd wider zu Handen ziehen soll/ /. (7.

/ -»«So / / . ß . Judem bestehet ckoppinusftlbs/re . da doch ohnver-
neinlich/ daß der Pfandinhaber das Pfand nicht darumb empfangen / daß er es ewig behal¬
te/ noch der Pfandtzerr es der Meinung von sich gelassen/ daß er dessen ewig woll entbehren /
K.oLencti . /o . co-rc/.

Einmal ist kündbaren Rechtens/qnoä eciam ? rineep8 clicacur lpoliare ^ ü extraiuäl ^
cialicer , Lc non in korma juäicii x»roceclic , ^lenoeli . F . -r/E .F.

Oail 2 . -rE . / .//rcr^ c. i/>r ^ brl) . ^ ^e/?r/ . ^ s/.
-bo/o-^ -rerf Vefolcl . 4 . co-r/7 -rE .

ajunc,eciLmli ciui8 cali8esiel : , c^milipro ^riacauM fuäex elle polier acramen̂
non lkarim lec

^
ui ^ cjuocl 6e kaLko proceciere c^ueac , V̂lenocli . e/ . -SE,/o .

Lcüc clekrincl ^ S
eciam fu^ remo cleciclic Lalc! . co-r/7ö-/ . / -? / . 2.

N n ij rstdero-
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-st derowegen nichtglaublich / oder je vorderist zu beweisen / daß an dem Käiserlichen Hof /
ein wideriger Reichs -vnd Landskündiger / 6c inviolLbiliceroblervirter ikl1u8 scpe/

8ci!u5 enim nonprL 'lumicur , leci alleZanci ejus prokacio incumbic ^ ^ienocbl .
-7. 6c ^sol'. V̂lalLÄrcl . 2-0/. ^ . co-re/. / ^ F . / . uci

6cäur 3bi 1 i8 Noncenlecur,lec 1 muc3biIi8. ^ enoctr . /r/' . 2 .^ / ?^ . -rE . 2 / . 6cLernk.
OvXven . i-r

oder / ob schon dergleichen ein - oder zweymal beschehen / daß es darumb ex orclinariL vn .
ImperacorispoceibLce ^ s ^ uXKiluln inciucerelolec ; Lic

^
uiäern Iki1u8 aä juäicia perci-

nec 6c pro leAe kairecur . Oail - / . oü/e^D». / . / . ^ ts/. -r^ --s. F . OrLven . m ^rs-
vnd Nichtvi exeraordinariX pocencise vel pleniruäinis ( c^ UX 36 con -

lec^uenciLS produeencla non elk. / . / ^k . /.e<r <5r . / . -re--ro ^//e-ro ./2^ . § .
/ e--r^o^ riL . / . ^ör kecr . käber . De -ro/^ s/ . 6ai1 . / . o^/er^ . /^ . r-rbesche -
ben. '

So seyn auch die rechiifica , darauffHerr Gegentheiler / den aUeZirten Küum grün¬
det/ s nemlich/ daß ein ganße Graf -Herrschasst / oder ein Dorff ( bekantlich ) Lehenbar oder
verpfände ; die ciuLlicäeen aber oder percincncieo derselben / theils Lehenbar / theils a!1o-
ckial . jedoch dergestaltvntereinander vermischt / daß sie nicht alsobald füglicher Vnterschei-
dung fähig seyen/rk'. l in gegenwärtigem Fall gar nicht / sondern darfür so viel zu befinden/
daß die diblkancrselbs strittig gemacht/vnd die membra derDörffer/lioLeK . die Kelln-
höf/für dieDörsser selbs/ ( ohnangesehen dieparcicularicec derKellnhöfvnnd dero Vög¬
ten/ auß denPfandbriefen vnd Verträgen ; Der Dörffer univerl 'al-jur ^ cliQion vnd dero
ELgenthumb aber/auß dem beygefügten Statischen roculo , Eostenßischen Vrtheilbrief /
vnd den Monkforkischen Marckungs -Verträgen/rk '

. also paar erweißlich / vnnd ex conn .
nenn zu vnterscheiden sind ) eingezogen worden . Anjetzo geschwiegen / daß die alleZirce ^
xrXjuäicia mit Lupfen vnd Mindelheim ( wann die schon in AAo allerdings richtig weren)
ebenmäßig nicht in cermini5concrLÄÜ8 piAnoracicii , sondern extpirancig teud ^ verir¬
ren/vnd denselben Noch wolconcraria exempla ^ mit den Montfortischen Herrschaffken
Lettnang/Argen vnd Wasserburg ; Item/mit der Herrschasst Kißlegg / entgegengesetzt
werden können : Indem/aussGrafVlrichs vonMontfort deß letzten / Tettnangischer
Linien/Anno 1574 . erfolgtes ohnbekindetes Meiden / Käiser ^ aximilianusH . Christmil-
tisten Angedenckens/ die Montfortische / vermeintlich/ heimgefallne Güter / einziehen/ vnd
selbige Anno 1575 . Ertzherßog kerdinando zu Oesterreich / adminilkrarion -vnnd scc^ue-
tters -weiß/dergestalteinhändigenlassen/daßIhreDmchleuchtigkeitzwardie gantz Lehen-
bare Herrschasst Lettnang einbekommen in der Herrschasst Argen aber allein diehohe vnd
nidrige Gericht/die Vischentz im Bodensee daselbs / vnnd die Freyheit deß Müntzens/als
Lehenbar / ingehabt ; aber das übrig / als das Schloß vnd Eigenthumban der Herrschasst
Argen/den allodial -Erben - Wie auch denselben gleichfalls die Herrschasst Wasserburg
durchauß überlassen:

Darüber nun die jetzige/ auß der Bregentzischen Linien herkommne Herrn Grafen von
Montfort/Anno i577 . auffvorhergegangne gnugsame Erweisung ihrer adAnadon , die

polfiMon eben .dergestalt/ wie Ihre Durchl . sie gehabt / angekretten/vfi nach vielen Rechts-

stritten / endlich / durch vnterschiedliche Verträg / obernente eigenthumbliche percinencien
vnd Stuck/allererst an sich gebracht .

Ingleichem/obwol keräin3näu8ll . hochlobseligister Gedächtnuß / Herrn Johann
Christophen von Schellenberg/ausstödklichenHintritk Fraw Marne verwiktibten Gräfin

zu hohen Embs/geborner Freyin vonPaungarten/rk
'.als Inhaberin deß halben Theils der

Herrschasst Kißlegg / in die Reichslehen vnd reZalien solcher Heljft / laut vorhin ertheilter e-
vencual -ilivetticur . vnd Gehorsambriefan die Vnterthanen Anno 1 'riHre -
Lervaco Keredibu8 pecicoiio/immncireN ; haben sie doch wolgedachker Fraw Wiktib 3U0-
ckial-Erben/bey der poileüion deß Eigenthumbs solcherHerrschasst/ verbleiben lassen ; dar¬
über sich gleichwol hernechst erst / zwischen ihnen / vnnd wolerdeutem von Gchellenberg / viel
Stritt / der Leibeigenschasst vnd anders halber/ereuget : So nun allhie an sein Ort gestellt;
Aber doch durch diese Gegen -E ^empel/ der ex adverlo alleZirce Reichs-vnd Landkündige/
auchinviolnbilicer oblervirte Kilusgnugsam vnterbrochen wird.

LÜnr
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LÜm ex a <̂ il)U8 dissormrlJU5 äc ub>i c^uid variö observamm est, nullaeonsuccudo
reluIcec ^ ^ nünA ^ e-r/ . ös. sä/7^ . tedre 8 maneLciricra cermioo8juri8 communi8 ,

r^ r-/. () uär ^cione eciam ikilu8invariabiliZ eü 'e, aucü mucal ) i1i8- iilcocio prL - ^
ceriri debec , OrLven . r-r - o.

Bevorab / weil Kol 'encdal . co-^c/̂ /7^ / . F/'. ohnverholen schreibt k ( in
kaemaceriä ) nunciuamüoecaullXcoAnicione , in aulä . Imperacorum 6ermanieo -
rumprocedi iolere : Lcl 'e recordari , c^uod , ccmpore ^ .udolplü 11 . in caussa unä ar -
duä seciLmii a1ic^u !5 prXcipuorum ^ureconlulcorum responderLO , poüe ^ ajeKa-
remluamFeudo , oblilie3Niadquirenci8de6ciencem,ucprXceodeb >Lcui,6oico ; po ^
iel!ore ver6le eju8 ^ can^ uann foeminini ^ capacemede concendencc,defaÄopei ^
(7omrniüario8 luo8 , polleilionem inZredi ^ niki1ominn8 coZnicio tommariL , in -
ceriplumlmperacorem Lcvalallumiiovum , per conülium Imperi 3leau 1icum,tu 5ce-
pcaÜQ, .

Diesemietzkvernommnem/vnd zugleich gründlich widerlegtem lnbsumpco . setzt der
Ober -Oesterreichische Lontu ! cu8 noch ein ander arZumenc an die Seiten / deßVerlauks :

äös sey allhie nicht weniger in Obacht zu nemen / daß bey den fürnemstern vnnd meh -
rern Puncten / darausssich/ «quo ^d kaäum , ohnangedeuke dreyzehen racione5 , eKe-
Aive beziehen/dieStadt Eindaw ad iecundam j udioneni O^ sareX iVl3iefbLN8pro¬
vocire , vnnd dabey so viel zu vernemen gegeben / falls dergleichen andere Käiserliche
Verordnungen erfolgen solten oder wurden/sie von Lindawsich denselben gehorsamist
vntergeben vnd accornmodiren werden . Dieweil dann in gegenwärtigem puoLbo ,
nicht nur eine/ sondern MehrereKäiserlicherelo1urione8 , relcripm vnd iäcrL j ullio -
N68, vnd bevorab/aussreiffe der Sachen vorgehendeVeranschlagung erfolgt : Also
sey kein einige rechtmäßige Vrsach obhanden/oder auch zu erdencken/warumb berühr-
tevonLindaw diß Orts der Gebür sich zu bequemen/ Bedenckens haben oder tragen
können.

AbermankanjhmdieVrsachvndBedencken/ ( dieer auch schonvorhin selbsweiß ) gar
wol alsobald anzeigen ; nemlich / dieweil diese letztere reld1uciooe8 , concra re8 3nce3_,
rnodo Lc vere judiL 3c38 per imporcuoimcem Lc circurovencionem , bey ohnvoll-
kommnen a<5ki 8, excorc^uirc ; Auch die racio decidendi , auss der OommiÜärienzu -
vor improlsirce relacionem vn das irrige luppoiicum ( samb ob die Pfandbriefzum
theil selbs das Widerspiel mit sich bringen ) gegründet worden .

Drittens/geliebt demOber -OesterreichischenkacronozuarAuiren / es geben die / nach
vorgangner Hesterreichischerapprekeoüon der Flecken / jo wol bey Käiferl . Majest .
als auchChur Bayren vndSachsen eingebrachtevermeinte lam enca ciones derStadt
Lindaw / mehrfalkigzu erkennen/ daß sie sich darum auffobberührte den 2 5 . Iunii An¬
no r658 . ( Krafft welcher/ihnen die proviüon 3l-rcibicucionabgeschlagen/vnd sie ad
pecicorium gewiesen worden ) starck bezogen vnd gelendek habe : Dahero dann eben
seltzamvnd befrembdlich zu vernemen / daß gedachtevon Lindaw nicht allein anietzo
darvon ein Absprung zu nemen / sondern auch berührte Käiferl . Bescheid de ndvo zu
ImpuAoirensichvnterfangendörffen . ' !

Aujfdieses nou arZumeocum , 5ed maoifelkum cavillum , geben die von Lindaw kürtz-
lich zur Antwort/daß sie sich/inihren 1amencacionibu 8 an Chur Bayren vndGachsen/auss
dasinanno I6z 'b . den25 . ^ uniiaußgefallne Käiferl . vecrecdiverümodL bezogen vnnd
aelendek : Benantlich/daßpriu8punäum abgeschlagner proviilonal -retkicucio , c^uere -
lando §L contra id incercellionern pecendo , alleZirc ; alcerum vero ^ l'en poikremun ^ s
punLkum ( Krasfk dessen Ihre Maiest . es im Vbrigen / bey vorigen Verordnungen aller¬
dings gelassen Iconcranovaaccencaca leremtl '

. vn . ^ .rcliiduciüiL , dekeriüve reteriro
vndfürgeschutzet/

^ .cc^ur nemo > nili in jure kolpe8 , iZnorac , <^u6ä coc cenleancur/encentiX , c;uoo
kulicdive ^taLlicuju5pronunciaciooi8 capica ; ideocj ; uoum eorum approban ,
alcerum impuZoari,devo1vi Lc rekdrmari polle . Oail . / . o^/7 / /o .

Vber diese deßOber -OesterreichischenLontulci ein - vnd abgeleitete i mpuZnarione ^ ,
setzt auch der vorig Vogtey -Inhaber/Herr GrafHaug von Montfort ( in seinem den 4 .
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April . Anno iSz ' s. eingegebnem gehorsamstem Bericht ) dißfalls der Stadt/auff ein ande¬
re Weiß/zu/vnd gleichsam dem Baum dieses Punckens/wie man pflegt zu sagen / dieAjrt
seines vermeinens/an die Wmtzel : In dem sein ^ ävocac ( welches eben auch der Stisstü
sehe ist/ prXtenclirc ,

Es werden oder können die von Lindaw / auß ihrem Fürgeben/ ( ob solte die Pfande
schasst zu keinem andern / dann zu Käiserl . Majest . vnd deß H . Reichs Hänoen / abzu-
lösen seyn ) nicht internen / wann Seine Käiserl . Majest . die Reichsvogtey einmalM
sich gelöst/ daß sie solche Nichtzu seiner Zeit/vnd nach derselben Gefallen/jemand M -
derm/ widerumben zu conteriren vnd einznraumen Macht haben sollen,

welche impreklron nun/vermuhtlich / ex cexcu /. /-o^ . tz . Loc

//. /. ^o25L5 . tz . ^oc/e^ E . -rE . ^ . e^/e ^ ./genömmen/weil daselbs ein solche Regul von den
vä . gemacht worden ist :

c^ uoälermolinipIicicerproIaeusiinceHiAAcurcle ^ rimä viee,ve1prirn0 3c^ ; uno
a <Iu ^ c0nsumacur,per 6 eiLcur , 6 macur , 6 oe 6LlL . ^ <-/.

dieweil aber diese Regul viel excepeiones oder Abfall hat / welche//>o// / ^ /r-rE
si. fleißig zusammen getragen / vnd deren etliche zumal/aussehebesagt Lindawi^
sche privileZium applieirc werden können : So mag vorbemeldte desselben Außlegung /
dardurch in mehr Weg ab -vnd zu ruckgctrieben werden .

Vnderstlich/zwartÄlircdieseAegulalsobald / wann solcher erste aökus nicht gültig /
sondern ohngültig gewestist :

/ . Oe/ . cs ^ sir^/
'
o/r// ^ E ^e . /s . rs -r^ . ^

si. / rE/ -.
Nun ist aber bekant / daß die Ablösung der Kellnhöfischen Pfandschafft / nichkzu Käiserl .
Majest . vnd deß Reichs Handen/sondern von Herrn Graf Hangen von Montfort abge-
löst/vnd jhme Pfandwciß eingeantwortet ; dieweil derselb den Pfandschilling auß dem Sei -
nigen ( wie er hernach selbs bekent ) hergegeben/vnd das Einkommen nicht Ihrer Majestät
oder dero Käiserl . HoftEammer geschicket oder verraitek/sondern selbs für sich genossen/vnd
( ingeseckelt/ alsonm nomine ^ 6miniikracor,revera aber/in trauäem privlleZi ^ Pfand -
herr worden ist : Dahero solche Ablösung / wider dasaußdruckliche prlvileZmm vnnd dero-
wegen inucilicerbescheheN.

Aber gleich den ohngestandnenFall / llue prXjuäicio ramen , gesetzt/daß die Ablösung
zu deß Reichs Handen vnd verfänglich geschehen : so were doch/ am andern / nichts desto we¬
niger jhr/ der Stadt Lindaw/solche Pfandschasst / bevorab/auffvorhabende anderwertige
deroselbenVersetzung / vor allen andern / wioerumben der Vrssichen halber/ einzuräumen/

Dieweilsie/ .alseinl <ess»ub 1ica ( <̂ UE minoi um jure ucicui^ öcLccleÜL eecjuipararur
Lver1a . r-r/oL-. /r ^ ^ . ^ Lcc/gir^ ) fav0rLbi1i8i vndzu Erhaltung Bürgerlicher Nahrung /
vnd gemeinen ruwigen Wolstands (soein benachbarter Potentat oderHerr/jhrenBurgern /
durch Gnbekommung solcherKellnhofvogtey / in mehr Weg/Hernen vnd verringern karr )
dieserreliicucion zum höchstenbedürsstig ist-

KeZuIaancemluperiornon proeeekic in omnibnskavorakilibns ; keck obcinec^
rancnm inQikioli 8 . Ura ^u .sl.^ . -r^ --s . / ^. d^onainLtim vero kavoieLccle/iO
Lc alimencorum ext 'pirac ^ ikirac^u . <5. . r/>r Iclem clk > li
c^niä cav^ näLL-ulnIicium eaulsäii 2c,öc lic bonurnpublicunireipiLiac . /rMök . sie-

Deme / fürs dritk/ auch dieser weitere Abfall opiculir - c, vnd zu Hülss kompt / nemlich/
daß die re § uj^ c1 erelkri 6kioneierrnorii 8 Lc1 unum camünr aHum , abermal ihre oxreraci^
on oder Wirckung verliert / /

^ uLNik<z. per primum a <Inm non ellUcisfa ^ um menciKc incenriOuiloHuenci «^
tive clistzonenci 8^ iive uAenci8^/ )e^ -r^b -'o sz/Mc/L Urac ^u .
si . -r« « - . / . A - l . » l lr

wann dann auß dem Buchstaben der ^ aximilianischen wnHrrnacion - die causta kinalis^

oder die incennonz warumb Ihre Käiserl . Majest . solche Pfandschasst / ausser deß Reichs
^

eigner
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«kgner ohMikkclbamNoMürffr/der Skadk Lmkaw für ohttablvßliH vestekklgek/expj-e6
jenlich erscheint/ nemlich / dieweil ihnen ( denen V6N Linda «, ) berührte Kellnhöf gekee
Hm seyn / welche cauÜL Ünali8 nun Lcincencio coneeäenci8 ^ perpecua ist / und per leeu -
dam primLm reLuicioneMj gar nicht ausfhörk/oder macermm licium/V Ihr Majest . ver¬
hüttn wöllen/auffhebt : als ist nohffchließlicherFolgetey/daß auch dieser Vr jach halb/mehr --

er-
sprüchnuß/ zu halten seye.

( ^ iaubiperprimurn a5kummoniLci8z6clc )^ uenci8inrenc !oniVel nienri ( HUB
ex caussä iinäli colIiZicur , Oravecr . co-r/ ?^ / . / . ^ . r-r ^r/r . O.

^ 0/^ . / ./ cr^ <5 . ß ./ ?r>e /r^ E opo^ er F . De ulreriore 8 3 «Ius
rrc^ue incelÜAUncur ^ Urac ^u . /rn? r ^ . es. -r/--«-. / . w -Ä? /F . ^
IclemkLbenäum ^ ^ uLnäopolkprimuniL ^ umzeriLmnuniniLnec eaäern racic»
clilpolicioni 8 . /e/e-« Isira ^u . //--?/? . / s.

Inmehrer Anmerckung/Ulm vierdten / daß die Wort solcher contirmLnon , nicht aLv «
inacive ^ üve permiMve ^ sondern neZacive Lc prokibicive gesetzt sind/ nemlich /

gönnenodergestattenwollen.
^ c^ uiäilpoüto ^ ^uL non elk atirrnAcivL LcpermilUva - leä proliibiciva live n ^
ALl:1v3^ nonto1ünicieprirnoL >Iut '

eciöcinin6nicumince1IiAicur ^ e^ /'e^ .
/ ^«r Oe 0 . H/E cirÄr L^"pro ^ ^ irac ^u . / r--rr/-. -7.

Darmik nun/fünsskens/auch dieses boneurrirc ^ daß allerhöchstgedachkerKäiser ^ laxi «
niillLn > in vorgehenden Worten / üki Lc Lüccelloribn8 proviäenäo , außgedingt :

dochvorbehalten / daß wir oder Vnscre Nachkonren am Reich / dieselbe Kell »)
hös/vonjhnen/zuVnsernvnddeßReichsHandenledigen /

Lr §o , so müssen auch die cacenacä lerie nachfolgende Work /
vnd sonst ntemandsVonjhn / selbiger Losung gönnen oder gestatten/

rbenmässig auffIhre Majest . vnd alle dero Nachfolger am Reich verstanden werden . Be -
vorab / weilbeyde clautulen ^ mit einem gemeinen Wort / nemlich/ ivöütN / concluäirLZ ,
vnd beschlossen worden . Haben nun Ihre Käiserl . Majest . dero Nachfolget am Reich mit
jbr obliZirr , daß sie sonst niemands / dannprXcisLjhnen j

'elbs/ die veluicion verstatten wöl»
len : so kan je diese promiülon nicht nur ausseinen einigen aQum , ( der gleich bey deß con -
Ürm 2nci8 Zeiten sich hätte zutragen können ) sondern sie soll vnd muß auch auss alle derglei¬
chen folgendeaciu8 verstanden werden .

HE reAula l^ pe cliLka in clubio cancürn rniliräc : non aucem ^ c^uanclo alia cliipo -
nenri8 inooncio ^ vel ex dilerriz ej U8 verbi8 ^ vel ex LOnjeÄur !8 verrillnilicev colliZi
poceK ^ Urac ^ u . «-/. /sc . /r--- . / / .

Welches nun alles dißfülls / aM ßchste / vmb so viel mehr Gkakk vnd Platz hak/ dieweil
Herr GrasHaug von Montsork kein beständigeoder verbleibliche ^ äministracion bey die¬
ser Kellnhofvogtey erlangt / sondern dieselbealle Stund / warmes Kaiser ! . MaM beliebt/
wider abzutreten / so schuldig / so erbiekig gewesi.

^ .c^ ui , ubi per prirnuinaLtuin ju8 ^Iceri non elk HUXÜmm, cunc proArelIu8 aäa -
1io8Lc^ U8Nonimpe6imvHrL ^ u . /r^ . ^ .

Hofvogtey/cempore ^ LXlmillanl ) gehabt/vnd nichts desto weniger noch mit 100 . E . ver¬
mehren müssen ) dem Einkommen solcher Vogtey / wol gleich/ja eingutes fürgezogen/

) am vero Huanäo äacio vel pr ^ lkacio liabec all^ uLM perpecuam commentur ^
cionem cum re conce ^ eoncellio per unum non expirac ^ teF porriZb -
ruraä ulceriore5 : ne coneeäen8 äoli coat -AUacur ^ XMAu8 r/. ^rcr/7 M .-

Aber/ was bedarsses / pro oAavo ^ vie! weitem äitcurrirens / weil diese Kellnhofvogtey /
denenvon Lindaw/für ein sonderbare Freyheit / conürmirc vnd bestettjgetworden/vnnd a-
her/in Lerrninir cerminannbus ^ juris ^ eneralisac ^ ; inäubicaciist /
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() uoä re § ula mulcüm alleZacalocum non lradeac , quanclo clilpoütio alic)U3,per
viam privile ^ ii taKa eK ; 8i<iuiäem ejus , nempepuvilegii , nacura eK, uc maneac
perpecuum , non aurem temporale ; ici c^uocl Kerec,koe eK^privileZium tempo¬
rale reäcjcrecur,li re §u !a illa küc appliearecur , Lc iKuä perumcum aLtum tolli
polsec . ^ 66 e^ uoä conceüioneskrineipumIaciÜrmeKiQcexpIicanclX Lcpro -
ciucen ^ X . ^ rac^u . /rE . F.

Bleibt also darbey/ daß diß ^ aximilianisch privileZium , per umcam reluicionem inäe -
ceucem , Nicht auffheblich/sondern ( excraretervacionem umcam , rarioneimperii ) jm-
merwehrend / verbleiblich / vnnd derowegen auch alle ulcerior Ir^ porliecacio ohnzuläsiig :
sonderlichaber die ceüio gegen der verwitkibten Erßherßogin desto ohnverfänglicher besche¬
ren seye/ dierveil sie nicht nur coucra privileZium iVlaximiliam , sondernauch/ comra pro -
kibicionem juris , lice mmirum äeluper penäentecheschchm ; VNd alsobald im Fußstapf -
fen widersprochen worden .

(^uamvis emm re8lici §iol3,leme1alienacL §cnon revocata -perpecuö alienadilis
quibus 6am taKa viäecur . ß . Oe cameuvericas ?
eK, c^uocl res liciZiola , lemel alienaca , eciamü non Kaum revocaca , polKc cameu
^ uaoc1ocunci ; 2ä !rucrevoeLrj,/ >er -rs/A^ Kob . I .3nce1l. -/L' ^ L'«r . ^ . ^ r/ . i-r_s

7/ . c^ uanco maZistlKarim öcperteverancer revocecur ?
ZLndlich/ VNd nechst obigem allem/ ist / ex parce , deß DurchleuchtigstenHauses -Oester¬

reich / ein n ovum Lc ä nemiue kaAenus objeLtum arZumeurum , pro auuikilanää pro -
viiionali reKicucione Sc 5urro §anäo pecicorio , auffdie Bahn kommen/ welches auffdie-
senzweyenFüssen bestehet/

daß die wegen der Lindawischen proviüona 1-reKicuciou,ergangne voca , conclusa
VNd reiolucioncs , abtence aclversä parce , 6 ne publicacioue auc aliä lolennicate -- ,
außgefallen/vnd derowegen niemal zu Kräfften erwachsen Oe

(7. co-----n'
-r . oderjenurmcerlocucoriX VNd derowegen

revocadiles ; demnach durch die in anno 1637 . vnd 1638 . erfolgte reifflicheAberken¬
nungen der provilional -reKicntion , allerdings wider auffgehaben seyen.

Es wird aber auffdas vorder memdrum dieses newen objeKs geantwortet :
Erstlich / daß bey den letztgemeldtenAberkanknuffen/ die solennicaces juris commu -

nis » eben so wol / als bey den vorgehenden Käiserl . relolucionibus , ermanglen 7 vnd derowe-
gen selbige/ der eufferlichen Zierlichkeit halber/ eiäem aleX valiclicacisvel invaiiciicacis, vn-
terwürffig/oder eoäem jurezureZuliren seyen.

Darnach ist ex aKis offenbar / daß die Ablöß -vnd occupirung der Vogtey / vnnd mit
Ergreiffung der vier Dörffer/line ulla eicacione poKeKorum,üue prXVlä cauÜL coZui -
cione , allein cle taÄo an -vnd forkgestelletworden / dannenhero hak sie billich auch öc nacu-
rali racione , dergestalt/ ohne cicirung einigen Menschens vnnd ohn andere lolenuKätem .
oder Zierlichkeit der Rechten / widerumb caüirc vnd auffgehebt werden mögen . /. -rM

§/ . De /. / . h . üoc / . O ./ / -rs--? . 6 ail . -r.
// . Ob sie schon der Stifft zu Lindaw / oder der Graf von Monkfort / oder beydezumal/ mit
großscheinlichemFürgeben außgewircket . -rE . / o . Vevorab/weil
Ihre Käiserl . Majest . ohne das/die Widerruff - vnnd Auffkündung solcher / wolermelkem
Herrn Grafen ^ 6miuiKrarious -weißanvertrawter Vogkey vnd Dörffer / dero Willkür
vnd Beliebung vorbehalten . ^

aucem ä mera ac liberä voluncace kaciencis äepenäens,nou in 6i§eca !ceri-
us incervericione aucaliäjuclicLalitolenmtace . Zel) . Vanci . ^ ^^ / . / // .

Hinwiderumb der a<Kus revocacionis,allein kilc : um Imperialem primario ; den Herrn
GrafenzuMontfortaber/vndnochmehrErßerßogLeopoldi Fürstl . Durchl . nur Lecun-
clario oder allererstcouse ^ uencer betroffen/

-^. c^ ui eo , ^ uem ne §ocium 1ecun 6ario ve ! minus principalicer coneernic , nom .
cicaco ^ aAus nikilominüs valecaävertus principa 1em, ^ r^ r . JE

Neben
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Neben dem/daß die relkicucio cleikicucL poÜ
'
eiHonis in offenbarer Billichkeit gegrün -

dek/vnd derowegen keines andern Gegenwart darzu vonnöhten gewesen/
Lcenim ubicunc^ ; apparec manitelka öc nocoria iniĉ uicas vel injuikiciaparcis ^ au c
aliajuika caull'a : cunc krinceps , eciamabsc^; cicacioneparcis ^ reLke acc^ue orüine ^
proceclere pocelk, ^l^nünA . s^/7 <5.

welches alles allhie vmb so viel sicherlicher zu appliciren ^ dieweil Käiserl. Majest. ohne das/
an die Rechten erforderte solennicecen ald Zierlichkeiten / nicht aälkrinZirc oder verbun -
den.

LximuncurenimascripcioneLcaliissolennicacibus serencia: sencenciee^ Princi¬
pes lummi ^ Imperator icjlicecöcmaximuzkoncifex. T'.

L. /. (7. ^ c. r-r r-r/r-r . ^ reLicbar ^. ^
/. / . L^ ^ro . O. i ê/e-rr . recir.

Vnd obwol wider dieses letzte möcht fürgeworffenwerden/
(^uoclnibi1valeac,c ;uicl^uicl^ eocu ) U8 incereK noncicaco - eciam per Imperato¬
ren^ lkacucum elk - cüm cicacio iic j nris nacuraliszöcc . ce^ /e-r/r Las. /r/>.
L . co-r/ 7 ro . -rE . 2/. r-r/r-r .

so hat man sich doch hinwiderumb zu bescheiden/
ciuocloräojurisäuplexscc : viäelicec nacuralis (aä c^uempercineccicacioünprin -
cipio cauiH non cliscutlX necelsacia ; cpiam eciam krinceps omircere nec^uic ) öc
poücivus , ^uo krinceps non obliZacur, Oail . / . s^/7 /̂ . -rE . F . A/ ^cq ; sub koc ^
nonsubilloorcline » concinecucclcacioa <I au6ien6am sencenciam - c^ULn^oni -
mirum conclulum modo ^ vel alias inlkrucka sacis caull '

a cik. Oail. / .
^ unc enim bujus cicacionisomiillo non Zravac, aucproceübm viciac ; cüm in_
elke^ u racioniacmenci ipsiusleZissacisfaLkum iic , Vanri.

/ o^ .kcenim nullicas, c^UX proprer orciinem omillbm
commiccicur , elk juris , uc 6i<Ium , posicivi ; necp parcium nec^ ; cauÜarum merica
concecnens ; seclcancümaäc ^uenäam juris riZorem conlervanclum inäuEkâ .
Oail . 0 /̂ ?// . -r«--r . Unäeiblo Lc conluecuäinebujusrnociisolennicaci cicacio-
nis cleroAariporeü : : accp icieo kepenclus non eil , c^uinibil aliucl alle§ac> nilic^uod
non tueric cicacus^ nec äe6ucic aliczuic! relevans , <^uocl clixiÜ'

ec seu propoluilsec ,
li cicacus tuitlec . Vanci . /o<7 . /o/ . r>^s-r . ^

ist beynebens nicht ausser -Obachtzu lassen/ daß der Kaiser!, kiicus als principalis principa.
Iilsimus,wiejhn Herr Gegentheil nennet/Ihrer Majest . noch ance vocum Imperacorii
Lenacüscleanno 1652 . seinVedencken dahin ertheilt/ weilenipoliacus , ance ommailc -, ^
reliicuenäus vnd aber die Stadt / dieprobacion ihres Bestßes/sofernlummariiülmum
juäicium erfordere/mit allerhand äocumencis erweißlich dargekhan hab/so stell er Ihrer
Majest . heim/ obesjhrgefällig/sie/die Stadt/resolvirccrMasfm/indie äeikicuircepos .
Lellron der Dörffer zu rekicuiremLcc . wie kan dann das darauff gefolgte / eines hochlöbli¬
chen Reichß-Hof -Rahtsconclulüm > wegen ermanglender eusferlicher solenmcäcen oder
pronunc ^acionrdernullkäc bezichtigt/ oder/ als nichtig/ wider auffgehoben werden ?

ii eniM ) exparceali ^uä aÄorUm ^ consellio ipsius aäversarii ( uclncülci ) super^
eo ^ c^uocl aZicur principalicer emanaca cleprelienciicur: cvnc procelsus Lc sencen-
ria^ ^uancumvis ob oroinem ) uris non le^ acum ^ auc lapsam inikanciam , vel ali¬
as per viamnnllicacisimpUAnaripoll

'
enczcamcn ^ in vim conkeillonis bujusmo -

cli juclicialiŝ sulkinebMimr ; propcerea c^uocl conkellio aä sui valiüicacem jnclici-
sriamcelamnon rec^

uirlc ; Lc ^niaex cali conselllone nocorium ( iciaucem juris
oräincni Lc solemnicacem paricer non cleüäerac ) inclucicur . Vanci . rr^. -rE .

(Zusn, ü can^uam solennis sencencia obaliczuam nullicacem ^ sullineri non
polsec : nibiiominü ^ can^uamprXcepcum in confellum taÄ:um > luikinerecur.'
Vanci . '

^Bevorab/weil solche caüir-oder Widerrnffung für ohnmüglich vnd ohnglaublich in Rech¬
tengehalten wird .

L^ularevocacio calis ^ sine caussa , viäecur inelecensLx ^ue icleo impollrbilis . Ora?
vecc. / . § . -I?o-r 2/. F . l^ ec vulc princepsc*
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rem temel leZicime Zelkam reLcincib eciamü calisrelcillio ceäac in commoäum
iplius 6lci . / . (7. üie -r-e-r^ . Lä re ^ ubi ? rincep8 revocac ä te AeKrlz prL -
Lumicur circumvencus ^ aäeo uc concrarium probarinon poüic . Lalä . co/r/7^ .
//r/Zire . L/>. / . öc Oavecc . /o<7.

Hiehero ist auch/ der vnterlassnen Publication halber/zu widerholen/was droben bereit
m Koe punLlo ß . Welchem allem nach Oesterreichtschen Gesandens -luvooll -
turn >

6cc . auß der Kaiser !. Wahl -capimlacion , alleZirc worden / nemlich/
was einmal in dem ReichsHof -RahtiuconcracliHorioju6iclo,cum Debita carff-
5X co§nicione,ordenlicher Weiß gehandelt vnd geschlossensey / daß es dabey
allerdings verbleiben / vnnd von niemand anders vonnewem iucogniciongezogen /
noch dessen execucion gehindert werden solle,

welches nun auch den gemeinenbeschriebnen Rechten ähnlich odergemäß/als die vermögen/
Huoä paria ünc , conclulum eüe in caulsä ^ vellacam eüelencentiam ; niü öiver -
ücacis racio in caübus occurrencibu8 clemonKrecur » Qaü . 2 . s /̂ , 02 . -rE . 2. A

iVlenocb . c^r/7 6-^ ir-'.// . -7E . 2̂ .
Darbey noch weiter zu erinnern / daß die Erkänknuß/wegenzulässgerproviüonabreai -

rmiongnugsam eröffnet - in dem sie dem Lindawischen L^ näico durch Herrn kr ^ liäenQ -
Fuggern vnd Herrn Reichs -Hof -Rahk Arnoldin mündlich rekerirc . der Ertzfürstl . Wittib
aber schriffklich zuwissengemacht/auch von derselben / racione tormX vel Publication ^
für gnugsam angenommen : gleichwie der Lindawische8ynäicu8 . durch ehegemeldtezween
Herrn / der Abfertigung halber/zu einer kleinen Gedult gewiesenworden .

Anjeßo das polkeriu8 membrum objeLki belangend / istnicht ohn / daß reZulariceQ .
diese für lencencia8 incerlocucoria8 besagtwerden/

HUL tine lolennicace proieruncur . lVlenocb . 202 . Lc quXpubli ^
cancur incLuüi8momencaneLpo1Iellioni8 ^ propcereä ^uoäaliarn lencencianr
in cau ^ aprincipali exlpeLtenc öc äamnum irreparabile non interanc ; ^uin imo
neZotiuni non clebnianc , leä lolüm pra -parenc juäicium Principale in cauüa
polIelLoria vel propriecacis ^ -^enocb . -rE .

Esistauchnichtweniger/daßdieincerlocucoriX,oder die Beyurtheilenallweg wider ge-
endert/verbessert/odergar auffgehebkwerden mögen.

//er / . i-s/>-". Oe re/^ . ^ 8icbarä . ^ r^ r . (7. ^ 0---. -7^ .
/ 2 . (^uia ^uäexincerlocucoriä laca, nibilominüs fuäex .̂ remanec ^ Lcnec clum cii^
citur olkicio funÄus ^ 8ur6 . 2/ . c-E -r/^ . r^ .

Man hätt aber dargegen wider in acht zu nemen / daß die liciZirende Partheyen / solcher
Beyurtheilen recraNacion . allein innerhalb der nechst darauff vermessender zehen Laaen /
vndnichtweikerhinauß/zubegehrenhaben /

" ' ^

Lal '
. i-r si. / . iVl^ nsinZ . 22.

sintemal/nach Verstreichung solcher lo . Lagen/dergleichenvnterredlicheVrtheilen/soviek
die Partheyen berührt / eben auch ihre Wirckung .erlangen/

c . c-E e/e^ ro . ^ utrer . i-r- /
vnd obwol viciilirn kan re §erirc odergesagt werden/

ciuoä perlapluni ilkarn äecenäibfuäici8o6iciurnnon excluclacur .̂ ^uo minus
incerlocucoriarn ittanr revocare , tuä 5ponce xolUc . /sre kranc . --s c? .
^0 .

so mag doch die revocacio . oder Widerruffung auch Amptshalber/nicht mehr beftglichge¬
schehen ; wann die Sach vorhin bmcinäe lang äilpucirc vnd auffgehalten / also dardurch
cauüa oräinaria worden / oder ein solches/ durch die revocacion allererst / ald noch weiter

> erfolgen möchte/
<Auanäo enim per revocationem cauila retticutionis , c;uX celeritacem äesiäe -
rac ^ nimis ^ uam ciiikerrccur ; Lcex tummariMmo tierec orclinarius proceÜ

'us :
curn revocacio ilkalocurn arup !iÜ8Qoubabec ^ L'-' ^o//^ ENenocb . --e-
w// .

^uäex



45 - .
) u6ex enim ex okklcio , nemine imploi ance ^ cnm pocelk incerlocncoriam 1oLni_-
revocare , 11 errore vel injnlbe laca elk. c-. ^ ^ tr-rn§ z--' . ^ /re-c/z/2/. vel aüa ju -
jka. revocacioni8 eauila ex L«5ti8 apparec » sal

'on . ^ 5/. / . z^ . -r^ z-r . ^o . O ^?
(Vün Lc in Ü5^ ^ uw mero vel no 'oili fuäiei8 olilcio ( in cjuod , polt pron nnei -

acionen ^ nonUnicur ^ leäclnrac ) expeäinnmr > fuclex > c^ni semel juäicLvic - re -
voeare llianiincerlocucoriam nonpocelk . nililubücL ^ ni-
ca8, ) u1ku8 error vel aliainlkaeantl ^ Kare . r/r / . z .
eujuseoZnicio öLprobacio ance omniare ^ uiricur . ^/F . /. Oereä . esr . ^Är

Narc . r-r -̂ . / .
wie dann in gegenwärtiger Sach / keine dergleichen mocivL sich ex aLki8 ereugen ; Ja die in
vielbesagtemerstem Oecrec äe anno ) 6^7 .ZesetzkerLcione8ciecicienäichenselbenallerdings
widerig erscheinen : sintemal / vermög berührter aLken , der gantze Stritt nicht vorderist ciL>
percinencü8 der Pfandbaren Vogtey / vnnd deß Lindawischen Eigenthumbö / ( welches
plenarium pöileüoriuln vel pecicorium gehörig ) sondern principLlicer VMb Summa¬
rische relkicucion der/ohne alle vorgehende rechtliche Erkantnuß / thätlich abgenommnervierDörffer / vnd was darinnen / biß dahin zu thun gewejen.Neben dem kein einiger Pfand¬
brief / juxtaliceram öccommunem eju5 senlum,mik sich bringt / daß die vier Kelluhöf
ggntzt Dörjfer / aber wol/daß sic tM ' Vm Hös in dengenanten Dörffern/ seyen .

Wie dann auch die Stadt Lindaw / aujfdie StDische Schafften ( als ein ohnricullr -
teveäuLtioo - vnd eine kurtze Anzeigschristt) schon etlich Jahr vor diesem ergangnemOe -
crec . ihre Nohtdurfft ( als einewolgegründte beftändtge ^ eturacion , vnd kmtzL
Gegen -ÄNZeig/r (. ) bey siliernhochlöblichenReichs ^HofRaht eingebracht : Dahero die
weitere Handlung nicht bey der Stadt/sondern dem Stiffk/vttd seiner deßhalber gethaner
Vertröstung gestanden .Daß also solchesVeerecvnd die daraufferfolgke äeLlaracionmicht
allein die vorgehende conelula in punclto relkicucioni8 8ummariE nicht wider austheben
oder verhindern ; sondern auch sonstenfürvnd an sichselbs/nulläracione bestehen können ,

^ uanäo enim fuciex in l'encenciä 1b per moclum cauNX > aä abla , inlkrumenra . - >
arcelkanones ^ c . HUX alicer 1e badenc > rekerc : runc lencencia illa non lubülki ^

Vanci . -/e ^ --E . Z2L .
Mit tvelcher letzten Lonüäeracion zumal auchpro viele vnd in anreeesturn vernichtet 0s

der hinweg gestrichenwird/was sonsten obiger reAestion , ( cie oKci o jubicig , cznoacl re -
lciüioneni incerlocucori ^ lernper äurance

^j opiculiren oderzuHÜU kommen möchte/
uemlich /

. . - ^
^ u6äincLsil ) U8,nk>irevocacLoincerIocutOr !XzNon nobililecl mereenario oE >
cioexpeäienäaelk ^ lutkleia ^ llllac ^ arce prallen ce »̂ licec nulla eanüa revoeanäi
Lubüc ; ex eä nimirum racione ^ c^uoä , sicuc fu6ex ab inicio incerlocucoriam ica_.
prokerre Lcparcern Aravare polier icaeciam llnnlicer üne julkä . caul8L revocars
c^ueac ; c^uarnvisparciaciincerelleceneacur . Larc . .̂ / .

sintemal auß diesem Krocar <sicoo6io1o , nicht gleich folget / gnoä revocacio ^ eciarn ex
t'Ll5LVeIerroneä . cLnl8L > L^UXexL <Ii8reluee ^ 6eripoüic . Lcenini injure nolkro Aene»
ralicer vernm perliibecur ^ c^

uoä ^ ualicL5 vel acciäen8 ac:Leäen8 enci ^ illucl HualiUeLc äc
in diverlnm c^uicl mucet . rrDr/k .^. Ä^rLLrt . kul vi . ? acian
/r^ . 2F . Lt in Ipecie ^ lencenciapertLllLS cäu 1l38 öc alleZaciones 1a-
ca, elk nn 11a> Vanci . /2F.

Au demhat man stch exLpeciefa ^ i. vnd auß obigen Anzeigungen zu erinnern / daß
HerrReichs -Hof -kilcal , die/den 13 . Januar . Anno 1629 . erstens evencualicer erkeme
proviüonal -relkicucion ^ für puri6circ gehaltenen dem er/ ob reZulanr ( c^ uoä Ipolia -
cu8ance omnia ücre1iicnenäu8 ^ ) Lc ex aZnica probacioni8 luEelenciä , in solche provi -
üonal -relklcurion . seines theils / verwtlliget : Darauff nun ein hochlöbl .Reichs -HofRaht /
nach Durchsetzung der ^ Aen . aujf die relkicucionem der eigenkhumblichen Dörsfer con -
eluälrc , vn beynebens die Widerherumblassung der Vogtey/gegen Erhöhung deß Pfand -
Schillings / gleichfalls eingerahten : Welches beydes die vorige in Gott ruhende Miserl .

Majest .



Majest . den 2 . May Anno 163 2 . ( alles lautobangeregten CopeylichenSchreibens/ ^
L-r// . c c c c r c c c ) allergnädigistplacicirc.

^ c^ niincerloeucorla eonlenlupartium ( c^uL ^ icfuere 6lcali8 Lc urb8 ) 1aca^poib-
moänmalceräparceinvicä - perjuäieenarevocarineHMc ; niü lubüc conZrua ^
cariü 'a ( cuj u8rnoäi kie non apparet )/er r ./ ^ -rr/e^ re <5- . ^ ^alon . />/

/ o . ß - ^ r?̂ ö . Oere/ ^ .
Ja / es ist hernechst den 6. ( i s . ) Ockobr . Anno r 6x5 . von hochwolgedachtem Reichs-

HoMaht / äenno auffein vocum aä inviAiÜimum Vn . Irnperacorem geschlossen / vnd
darinn die proviüonal - reKicucion , cam ^ ävocaciX c^uärn paZorurn ^ nochmals bekräff-
tiget : Dbdannnunwoldierelaciosolchenvoci auchgesteckt : so ist doch dasselbig nachge -
hends Anno 1 6z6 . auff einkommne der Erßherßogin doppelte reiolucion , äenuo coniir -
rnirc , vnd also diß concluüim , durch so mehrfaltige approbacion ^ allerdings ohnwiderruss-
lich worden .

Li^ uidejuincerloeucoriaZeminaca ( neclumcriplicatavel huaäruplicaca ) am -
p1iÜ8revocarinecinic : ^ uiaiK3 Aerninacio ( öc rna § i8 inuluplicacio ) inviAarn ^.
^uciiciz voluncacern arAnic . ^alon . /. / o. / .aü . -r.

Untrer .
Darwider nun so viel nicht enget oderjrret / dgß dienechstvorgehende in G -Ott ruhende

Kaiser !. Majest . wegen obgedachts Anno isz ^ .gemachkenSchlusses/von Ertzherßog Leo¬
pold ! Fürstl . Dmchl . dero Gemüts -Minung/Bericht vnd Gutbeduncken ( laut mehran-
gezognen Schreibens/ ^r^ . cccccccc ) hierunter begehrt ; Wie auch bey der Anno 16?§.
gesolgter contirmacion , an dessen hinterlassne Erßfürstliche Fraw Wittib/gesunnen / sie

-wolle solche proviüonal -reibicucion gutwillig geschehen lassen. Sintemal der erste/koc
elk> die Rahts -Beftagung Erkhertzogs Leopoldi/r ? . keine nohtwendige Folg / nach sich ge¬
zogen .

Onm pecen8 constliurn , non lbacirn iä anapIeQi ceneacUr ; Lc vel kapa ^ c^ui eum _»
OLrclinalinmconliliozarcjuLLccleliXneAociacoinunicÄreciedec , illorurn pla-
eicla tec^

ui non LornpeUacur,/er -r -r.
Auch nicht aussdie retticucionem pLAorum . sondern allein auffdie Kellnhofvogkey/vnd

Dber -inlpeLbion vermeint gewesen / ( wie dann jene alsobald außgefertigt worden were/ da
man nicht diese lieber damit hätte fertigen/vnd deßhalber den Lindawischen Abgesandennoch
zu einer kleinen Gedult ermahnen wöllen : ) welches also rnoäiticirtes / vndalM ^ui aä nu -
cluminvi <5tilHiniImp . revocLbi1einteieü ^ auch / aussgefolgken Ihrer Durch !, tödli¬
chen Hintritt/ohne das ( weil beyde Stuck dero allein per mociurn Lornrniüionl8 anver-
trawt / aber biß dahin noch nie eKeHuirc worden ) gänßlich gesallen.Zumalen solcheRahts -
Befragung/vnd noch vielmehr das gesünnen/an die Ertzfürstliche Wittib / vmb gutwilli¬
gen Abstand/auß keiner Nohtwendig -oderRechtsschuldigkeit/sondern allein ex rnerä ci-
vilicace vnd Ehren halber / wie obiges vocumäe anno 1635 . darvon redet / ( weil die
concluLa , auch auff den Fall äitluaäir -vnd Bbelauffnemens / nichtsdestoweniger jhre
Krafft vnd Fürgänglichkeit billich erlangt vnnd behalten hätten ) also gesucht oder begehrt
worden .

Laancenr ^ UTexurbanicace velcivilicace 6unt ^ c^uancocunc ^; cempore noi^ .
prXj ulicanc jnn , necpublieo , nec privaco, necinpecicorio , nee in poileNdrio ^
^lol ^NX . i-rco-7/Äer. § . / . ^ re/r -^r/r^rr/^/Ä-. Larc.
^soan . Irnol . ?au1 . -^lex . ^/e 6^ . 2-r/. ^ § . / . /.

22D . ^ViaZer . ß .
Massen höchsterdeuteErßfürstliche Fraw Wittib ein solches selbs erkent ; als die in dero

oben lud ta^bi specie referirten Schreiben / vom 6. 8 . Iulii vnd 26 . Hctobr . Anno 1636 .
die Zuerkennung der proviüonal -relbicucion , an ihr selbs außdrucklichpasstrk/ vnnd allein
vmb die Dber -inLpeäion vnd Reichs -Kelln -Hof -Vogtey nochgebetten.

( ^ cc^ui vel a <Hu8 nullu8 , lifavoreeercXpertonX nu1Iu8 eib , racilcacione Mur ^
perlonL conürrnacur .^Veternd .^ rr . 2 . co-/ ? F.

Welches letzte aber/ re non ampliüs InceZrä ^auch nicht mehrpraHieir -oder müglich g^
wesen.

0b



-Ob dann nun schon/wider solches alles / hernechst den 6. Äecemb . Anno 1 ^37. diese
relKtuüons -Sach / durch ein vecrec . ausseinen andern Schlag gerichtet/ vnd solch/ekwas
obteurOscrec . nachgehends den rb .Iunii Anno 1638 » dahin erklärt worden/daß die pro -
vidonal -reKicucion der Stadt Lindaw abgeschlagenseyn/vnd sie den proceilum peciro »
rüfortstellen soll ; welchesaoncluium hernechstauch aussein Ertzfürstl . Schreiben nocii -Q»
worden seyn mag :

So ist doch solches alles / wegen damaliger Ermanglung der völligen aussAn -
laß etlicher eingeschleichter vnd dem Lindawischen^ Zenceo . selbiger Zeit / noch nie com-
muaicircer ( aberfolgends vnd eben auch oben in diesem Puncten nacheinander gründ -
lich widerlegter ) racionum deneZandL reilicucmni8 , auch inlerirtm irrigen Arsas
chen/

( In fudiceenimordinario , proprer mu !cip1icitacemfaQoru,prLiumimriZNo -
rancia in dubüo vel cireumvencio . r . r^r,

^ ^ Larc. / . EE . 2/ . ^ re ///^/ . <^ umprimis
vero id in Imperators cor canci8 ^ ; neIocii8diikerlco locum obcinec -,
(^ ^ --s-re / atr . ro-r/7/s .

wie oben in ta <Ii lpecie vermeldek/alsoerfolget/ vnd derowegen den vorigen concluÜ8 gantz
nicht abbrüchig/ ^ ^^ F^ ^ /o/tt/ ^ § . Ntbm dem / dH ktM/lt .

In weiterer Erwegung / daßjüngstabgeleibke Käiserl . Majest . in dero / den r6 . Octos
bris Anno - 656 . zu Folg den vorgehenden eonc1u5i8. an Ihre Durch !, abgelauffnem Erin -
nerungs -Gchreiben/viel hochwichtige/das gemeineWesm berührende Vrsachen / derent¬
wegen die redicucio so wol der Dörffer/als der Kellnhofvogkey / zu verfügen/eingeführt ;
Dahero solche relknucion ^ eciameLceri8 paribu8 ^ hernechst / ohne/ oder ausser privac -Vr -
sachen/gar nicht/vielweniger auß denen/dem Anno 1037 . gefolgtem widerigen Oecreo ,
einverleibten ohnverfänglichenmociven wider zu revosireo oder aufzuheben gewesen/^/. Oe ^ / all . /. 2-e^/? ^

Bevorab / weil/überder Ertzfürstlichen Wittib / R.eplic -Schreiben/vom daro i § .
Novembris / ein hochlöblicher Reichs -Hof -Raht/in seinem Gutachten vom s .Ianuarii her¬
nechst/ nichts desto weniger bey vorigen conelull ^ beständigverharret ; vnd sich ihren poll >
liumum diüsntum nichßit jrren lassen.

Lcenim cootradiceN8 ab>8oue evident ! cauisa , liaberurpro conienrience /.
§ . 2 . Lc Lart . i-r /. /rce/. § . Lc cori .
lenciredicicur ^ uicÄuilamcorlcradicendinonliabsc . ^ i/C n?. ^/s . r> -^02-.
r-^ . ^ E ^ rs ^ öc HenninA . Ooedsn . ? arum cpiip-
pe etk, alic^uem distsncire ^ niii §L cauÜL8 ( 1sZicima8 ) dil1enl8Ü8 allsAsc : adeocj ;
re ^ uisicu 8 pr 0 eonsen 1 u,iieum ünejuKä Laul'8a dene §ec ^ son ^ ueri pollilläne »
^ ui^ eciamsi iplo invico,aÄU5perdciacur ; 8i^ uidem recnsance8 üne caui8ä , ta»
eiunczIea 1ienct8. /.///e ^ ^ ro . 22 . ^ ^ /L'i cs--r---. ? ecr . IdeiAi .^^ . / . / / . -r.
/ o. blme nocilümum juri8 axioma nacum ^ uod paria linc, ^ onsencire >ve ! dill 'en »
cire üne j uilä caulriä dillenlu5 . / . OanMoller . / r^.

Anjeßo geschwiegen / demnach die Stadt Lindaw von Anfang biß hieher / allem reili -
cuciorrem Ipoüi , oder Widereinsetzung in abgenommne poileilion , principaücer , jaunice geklagt/vnd das pecicorium nie zugleich ein-oder mit außgeführk ; darüber auch so
viel producla einkommen/so manch Jahr verflossen / so mehrfaltige eonclula ergangen :
daß derowegen die darmik erkente reikicucio ^ für kein incerloLucoriam ^ bey-oder vnterred -
licheVrtheilmehr ; sondernfürein1enc6nciam vimde6oicivXllLbeQcem ( welche ä pro »
terence nicht mehr widerruff

'
k/ oder auffgehebt werden sott//^ -/r/> ^ . j-r

(5F . e-^ <7 . Ds/. onr-?Ss . i-r c. 60 . Oapell .
--E . zu achten oderzu halten /

( Lei! enimreAularicerin caulli8 momencanei8 Lc lummariis . senrentia princi »
pali neAocio pr ^ judicare ^ cautlam kere cocam decerminare ^ iuper meriri8 caos -
1^ pronuneiars nec^uac^uam dsbec. Loncard. ^ /. 7. ^ Isd

Oo judi-



454 .
juclicium cancüm in caulla pollelloriä vel proprierLcisprXparare .
ex ^1enoo6 . ren? , ^ . ^ .ccamen c^ uan ^o polkeäorium recuperänciL
principalicer §c orcline j uris lervaco incencacur ; mnc lenrencia 6eluper laca,non
incerlocucorice iecl cie6niriVE inltar Ka8en6a eli .^ r^ ^i^ .^Llon .r//

Bevorab/weilinder gefolgten Wider Aberkennung der provisional retticucroni allein
das pecicorium der Stadt retervirc > vNdalsoauch Zugleich das poüeüdrinm or ^inari -
nm ( HerrnGegentheils Meinung nach ) cacice mit ausfgehebt worden Mahero in prio --
ribu5eonclusi8 , die proviüonal .reittcucion , eben auch den Verstand gehabt / vnnd man
dasgantz poüeüorium cieciäirc haben MUß: >

Welches nun gar nicht darmit zu inkrinZiren oderzu Widertreiben/ daß der einen Par¬
they hierdurch nicht alles abgesprochen/sondern noch das pecicoriurn ( per c^uoä i 'encen -
kiainpolletloriolLcarecra ^ LripoceK ) bevor oder übrig ist :

8i ^uiclernciee6enciaäe6nicivXLencenciLeK,uc6niac licem 6e prEtenci in ju-
6iciümäeöMam ^ nonfucurLM . k2cikA^ne norä apparence ^ nilniimpecli ^ ,
c^Mn kentencia calis 6 c cleiiniciva , c^uarnvis poilic recra^ ari : c^

uia non venciet ^,
ätucüroevencu . LXk. Loncarcl . ^ /. ^-- . i-r ^ . r^ ro-s. <r/c<7r^. -r/E . // . 20 . ^5 . 2^ 1 ^ 2/ .
liecciam lencenciLäeLiimencislLca ^ uamviscsueLcrecrLctLri ^ camen nonäe -
1inic e6 'e6e6niciv3 ^ c)ULn6o principalicer luper ei8 laca etk. ^aion . i-r -/. /.

circ^röc ?6ilipp . kranc . r/r <5o . -r . ^ e//.
(ConcurrirprXcereaLliucHiAnurneü

'enciale - ^uiL êncencia eoncinec a
'ololucio -

nem vel concieninacio nem > ///x ^ ^ex/ -
. r-r / . ? r<e/6f . ^ . (7. ^ ^ rn/e-/s <7 . ow-r.

^ ^ Loncarä . -i. /sc-. ^ ^ . /̂ . ^ ' ^ . 8eLU8liLlren6um ^ cjuanäo polleüoriurn tuic
curnpccicorioincencacum ^ velpronunciacumäe polleÜdrio incictenci ; öc 6e
siipereikaätiue pecicoriurn incaäem in6anciacie6nien6uni : cune ecenim 6en-
rencia incerim laca in po6

'eüorio ^ ciicicur incerlocucoria ; propcerea r ouocl
neAOciumcocurn non cle6 niac . Loncar 6 . rär^ «E . 54 . ^ 2^. ^ . Lx

<Z ) s mag auch das hochlöblichste Hauß hierunter nicht jukiüciren oder vor der reKicu-
nonbefreyen / daß es / auff die ergangne releittorische vecrecä hin / die äecencion ^
der Dörsser vnnd Kellnhof -Vogtey / von Herrn Grafen zu Montfork/per moäum ceM-
onis . übernommen / vnd die jetzige Römische KäiserlicheMajestät solche cranslacion > durch
mistivenvndeinPatentandieBawren/expolkfaLto . gUt gegeben hat ; darburch nun/
angeblich / solche reiciüoria vecrecabestettigek öder ohnwiderrujflich gemacht worden :

(^uiaincerlocucoriL ^ reN ^ amp1iÜ8ince §rä > leäve1ÄeA6 vel ab korninejarn -,
exL

'ecucioni äacä : poKilla .̂ ab8Hue conlentu parcium r^eVocari ne ^ uic ; 8iciuiäern
per exlecucioncm ( non lolarn prolacionem ^ alioc^ui Lc 60c mo6o incerlocuco -
rianun ^uarnpo 6 'ecrecrä 5tLri . 8urcl . -rÄ-n . § . jn8 aicerucri
parcium c^uLÜmm eik >̂) alon . r-r si. /. -rE . / s . r^ . ^ <16 Oe ro

sintemalsolche colerLncr oder Gukgebung / ex iimem c3uüi8 , auß welchen die reLeiüio
hergeflossen/nec non errore ( samb ob die Reichs -Vogtey Ertzhertzog Leopolden bewil¬
liget/vnd die conceüionherttächautf seitthinterlassnenkkplilen , Cktzhertzog Ferdinand
Carln excenäirc worden seye ) erfolgt ; vnnd derowegm eääern irnbecillicace labo-
tiro ; , .

8iciui6em con6rmacio kriüeipis , invalicluin non vgliäac , kecr . ? eck .
^ /r co-rce^/o-re . F/ . r,r Lc nominacirn exCepcio odjeötaj in Va ! i6a
rancürnincerlocncione odcinec ; nonicidem innullä : c^uippe ^ c^uX non oblkaQ,-
c)uolNinÜ8a1ter ) Vieju8moc ! ilencenciX ^ rei )U8l'

ui8privLcu8 ^ aä iila8 recuperan -
clL8, remeclio lpolii a§ ere polUc , Vanci . sie -rÄ^ . /r^
^/ . Lcucincerlocucoria clefLLtoexlecuLioni äacL elkjjcä eclLM cie t'

a<Io revocari
«^ebec . ^aion . / - ^2 . h . /rwr/^r.

Anjetzo äe vicii8 1ici8penclencice Le cranslacioniL in pNceNLiorem ^ aÜhienoch Nichts ZU
vermelden; weilhiervon bald drunten ein eigne LnHsLKo zu befinden: Vnterdessen aber nicht

wenig

X



455 - <
wenigzu beklagen ist/ daß die Stadt mit gepsändker Hand oder äeiHcuir ^ - poiIe/Ilon _ . >
auffdasehnerschwittgliche/ohnendlichevnd überschwere pecicorium neceülcirt oder ge-
müffgct werden solle .

cüm î eri üc alcer lir , äominu8 non ür ; aleer ciominus/pokleikoi -

vero non lic, Ill ^ iani i-r / . / . § . 2. / ) . Unde non
raroevenic,uccuju8cauilLnoneibbonainpeeicorio ( cumvrimi,8 ubi inicii me -
moiia nonexlkac ) licbonain ^ olHilorio : LceeoncraOlucli . -/ ?/>. / .
/ . //o . t^uarn äikliculcacem eciam scouüclerm .Vi ^ nünA .

Damit aber auch bey diesem letztenPuncten deßStlffts zu Lindaw nicht vergessenwerde : Deßbifts
So steht dasselbig wider die relkicucionem der Dörsser vnd der Vogtey / eben so heffti

'
Z/ als

der -Ober, -Oesterreichische Auwald ; jedoch auß andern Lägem/vnd benanklich mitfolgendeu - eN^ uci.
kunäainencen : . on .-

äkrstlich / dieweil deß Skiffes rum ( wie der Fürschlag vnd Bericht / drobenI .
r . I . öL r . r . cauüiren ) vor Augen schwebe/ vnd ohnmüglich sey/ denselben länger zu erhalten ;
wojhm/durch Abreissung der Kellnhofvogkey/nichkgeholffenwerde: smkemal

^

er/der Stifft /
eusserist ( wie er/ ^ i^ . ci - vn allenthalben/aäinviäiam Ul bi8Fckel3menurt ) betmngt /
vnd dnnl) MlßbmuH der Dogtey ( wie er/Lö r. 1 . r-?/ -r . eüinZii c ) von der
Stadt aä excremas 3NAuti:iL8 gebracht worden seye . -.

Darüber aber die Staok gern möchte in checie vernemen/ warumben/oder was Gestalt /
durch diese der Stadt Inhabung / das stifft ruinirc werde ^ Vnd ob / auch wärmn es sich
bey den porigen Pfandinhabern der Vogtey/besser / dann diese 200 . Jahr her / befunden ?
Hder ob es auch / nach der procunrten Ablösung/ in mehrers Auffnemen gerechten ^

Diß ist vielmehr dargegen offenbar vnd am Lag / daß der Stifft seine Güter / nirgend /
bey dem alten eile vnd Herkommen besser erhalten/dann eben vnter der Stadt Lindaw ho¬
hen vnd nidern Gerichten . Dann / das ganß Dorff Balgach im Reinkhal / hat es Anno
1510 . dem AbtZu S . Gallen verkaufst : der prL - cenäirken jurisäWon über das Schloß
Gwicken vnnd die Kellnhöfzu -Mach / Fronhofen vnd Ziegenbach / alle in derHerrschafft
Bregenß gelegen / istmanjhme/dem Stifft / selbiger Orten/heutigs Tags/so wol/als über
seine Güter zu Ruhlfingen in derHesterreichischenGrafschafft SimmeringenücuircmichL
geständig : diepercinenuen derKclltthöfzuSchönawvnd Oberreitnaw / so viel deren in
den Herschafften Wasserburg vnd Achberg befindlich/hat er/ der Stifft/Anno 159 ? . vnd
r so i . verkauf / vnd dardurch von seinemPfalentzgerichk erlediget ; so dann sein eigen Ge¬
richt in dem DorffRiedöschingen/der FürstenbergischenLandgrafschaffk Bahr/gegen Ver¬
einigung eines 4000 . E * werthigen Zinßbriefs / abgetreten ; Also sein pi- L- ämlische Gericht -
barkeit / allein auff denen KMn -vnd Hofgütern/so es in dem Lindawischen cerricorio ^ vn
ekwan auch zu Achhauskn vnd Altheim/ in den VberlingischenVogteyen ligend hat / biß da¬
to auffrecht erhalten .

Neben dem/ daß der Stifft in allen Verträgen sein Sach wol verbessert : als daß er/
durch den Verglich äe anno 1471 . erlangt/daß in Sprüchen Kelln-vnd Hofgüter betref¬
fend/ auch der Stadt Lindaw Bürger vnd Vnkerkhanen / für Pfalentzgerichk ( welches die
Stadt demStifftvorhin nicht gestanden / vnnd darüber Rechtliche ablolucionAaut der

Spruchbrief/ ^ L^ . eee e .r . erhalten hak/wie drobenEs ' iVlkd ktötk
den Duchsäfftschen Spruchbnef/rc . mit mehrerm angeregt ) remicnrc vnd gewiesen ;
wie gleichfalls die Gotkshaußleut / andern Bürgern gleich / in den Spital ( so zuvor auch
nicht beschehen ) genommen werden sollen. Item/daß er/der Stifft / durch die Lheidung
cle an . 1491 . inäeiimce die vorhin strittige dij uclicscion der Frevel/ so weniger als die drey
außgenommne Stuck sind / behauptet : welche hievor die Stadt viel 1 eiki iLtiüs verstanden .

Ingleichem / daß der Stifft durch obbemeldte Anno 1556 . fürgegangne Vereini¬
gung/für das juZ pacronacüszu S . Stephan / die Vogtey vnd den Kirchensatz zu Linden-
berg mit dem Widemhof/mit Zinßvnnd Zehenden / mit der Labern/mit der Badstuben /
mit der Fischentz / mit Leuten vnnd Guten/rd . Zraci8 , ohn alle Gegemrecompen5 , an sich
gebracht/ vnd r 00 . schuldiges Zinßgeld noch darzu außgelescht; wie nicht weniger/durch

O o ij die
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4 ? 6 .
de ^ n^ clionäeLnno 1571 . den Einstandan seine Kelln -vnd Hofgüter / wider alkHcr -
rEmen/erlangt .

So dan/ mittelst der compoücion äe anno 1610 . sich von der Schuldigkeit deß Vmb -
gelds ( so jhm anjeßo deßJahrs nicht nur 100 . E . erspart ) erlediget / vnnd seine Pfalenßge -
? ichtliche coAnicivn , ausser die Einfang der Kelln -vnd Hofgüker/in das Holtz vnd Feld er¬
st ; ecket hat .

Anjetzogeschwiegen/daßer/derStift/wegendeßKriegs - vnnd ZuarniZion -Lasts/
wwlche die Stadt Lindaw nunmehr so vielIahr getragen/bißher kein einige Mitanlag/par -
rieipacion . oder andere Angelegenheit/im geringsten empfunden : Ausser/daß seine Zinß -
vnd eigne Leuk aufden Kelln -vnd Hofgütern sitzend/ nach abgelösterVogtey/von den new-
cn ^ äminiiiracorn selbs/ also angesehen / vnd mit Einlagerung beschwert worden / daß sie
die Gmndgülken vnd andere Schuldigkeiten / nicht mehr so wol wie vorhin / erstatten Kön¬
nen : zu dero eherer Erhebung aber er/ der Stift / sich nicht schewek / der Stadt Kriegs -An-
lagen / bey solchen ihren Jinßleuten ( die doch der Stadt Vnterthanen ) äe täLto ^ so viel an
jhrn rst/ zuverbieten vnd zu versperren : Darüber man jetzo Freund vnd Feind erkennen last/
was aufdiese angeblicheVerhinderungs -Vrsach zu halten seye.

11 . Darnach wendet der Skift/wider diese Widereinraumung der Kellnhofvogtey/allem -
halben für / wie daß die Stadt / seithero vnd vnter dem p ; Xcexc der Inhabung solcherVog -
wp/ jhme/ dem Stift / seine gehabte völlige nidere Gerichtbarkeit/in mehr Weg/sonderlich
aber durch abgenöhtigte gefährliche/ beschwerliche vnd ohnleidenlicheVerkräg/gänßlich ab¬
genommen / vnd beschrottet hab : welches aber schon droben ( in lpecie taLWUS '

sich NUN
hierüber vnddazwischen/rc . ^ § § ./ ?^ .wie auch^ .^ .̂ / .^. so dann

Nebendem/ daß der Gtifft in allen Verträgen/» . ) überflüssig abgeieinc
vnd Glaubloß gemacht wordenohnnöhtig / mit nochmaliger Widerholung Mhie/oLeam
öc operam ohnnützlich zu verlieren.

m . Endlichhaben der Stijft vnd Herr Grafvon Monkforkzumal/schon vor diesem / al¬
lenthalben außgesprengt / daß dievon Lindaw / wider den Inhalt deß Sigismundischen
Pfandbriefs äe an . i4Zo. vor - oc>. vn mehr Jahren / die Besitzerder Kclln -vnd Hofgüter/zu
der Augspurgischen Confession in ihrem Marcktrechtgenöhkigek ; Item / keinen von da an/
Zu Bürger aufgenommen haben / so der Catholischen Religion beygethan gewesen/rk'.

Welche impucaclon aber ebenmässg schon droben^ ^ E Obktteitnaw /
§ . Dlß ist aber allererst/rc . ihre Abfertigung bekommen.

Aber diese bißher aä lonZum nach einander erzehlte vnd abgelernte impeäimeiwa, ,
reikicucioni8 der Dörfer vnd Ketlnhöf : ist anjeßo noch eine newe Verhinderungs -Vrsach
hinterstellig/welche man auch droben schon etwas angeregt/vnd sie der Ertzfürstliche -Ober -
DesterreichischeAbgesander am Kaiserlichen Hofden 26 . Septembr . Annno 1657 . folgen¬
der Gestalt eingewendet hat :

Es seye einmal gewiß/ vnd könn es auch die Stadt selbs nicht in Abred seyn / daß diese
Kellnhofvogkey/ein per einend vnd nur ein Afftervogtey der/seiner gnädig¬
sten Herrschafft zustehenden Landvogtey seye/ vnd deroselben die ü-xremaju-
ri8ä ;Ltio vnd Dberherrlichkeik gebühre ; Inmassen dann die Stadt Lindaw selbs/als
sie hiebevor/wegen der peränenrien vnd deren anhangender j uri8äiction , von denen
von Schellenberg/vorigen Inhabern derKellnhofvogtey/Rechtlichbesprochenwor -
den/ vor dem Landvogt / als ordenlichemder Sachen Richter / erschienen/ Red vnnd
Antwort gegeben/ vnd deß Außspruchs erwartet : wie solches vnd anders mehr auß ih¬
rer eignen Stadtschreiberey 1 egilkracur vnd sonst zu belegen/rc'.

Dargegen aber die Stadt Lindaw sagt / daß dieses Fürgeben nicht nur ohngewiß/son¬
dern zuvorgankohnerhörk / vnnd sie derowegen dessen in allwegabredigseye : Bevorab /
weil man kein sobieuäacion von der Landvogtey aufzulegen hat / vnnd das angezogne
pi ^ juäiLiuln ( nemlichder/ ^ ü/ ^r^ . eeee . 2 . proäuLirce TruchsässscheSpruchbrief )
das gerade Widerspiel nocorie außweisek. Sintemal jetzkgehörter vnnd auch der ander
ErbtruchsässischeSpruchbrief// ^ 22222 . klärlich mitbringen / daß HerrIacob/vnd



folgends Herr Eberhard Lruchsässett/ als Landvögk/ ( welche/ als in der Nähr gefessne ho¬
he Käiserliche Oficicr / zu dergleichen äe 1e§aüolien damalen vielfältig gebraucht vnnd des
! iebtworden ) aufderPartheycnBitt/vondemRömischenKäiserSigksmundozuOom .
Mlllarien oder Richtern verordnet/vnd ihnen beyderseits arbicralifche Schiedleut beygefes
tzek ; Gantz ohn/ daß einiger Landvögtischer percinencr gedacht / oder sie / Herrn Truch -
sässen selbs/als Pfand>Inhaber der Landvogkey/reQä , für ordenliche Richter auffgeworf-
fen worden ; weniger daß sie Oesterreichische Landvögk gewesen : oder / daß die lupreina ju »
ri8älLtio vnnd Oberherrlichkeit/der Landvogtey an sich selbs / als Landvogtey / gebühret
hab ; weil ohne das in Schwaben vnnd Francken vulZo kein Landsasserey gestanden
wird .

Welches nun der Abgesarrde hernechst/ aufffernere Vberdenckung / mcra prLcoräiL >
selbsgefühlet vnd derowegen in seiner den 6. Aprilis diß 1641 . Jahrs überreichten kurßen
Abfertigungs -Schrift / bey percinacifcherWiderholung dieser angeblichenpercinenr ^
ein anders umbraculum austgefucht/fürwendend:

i . Es geben die/ über die Pfandschaft lautende/vnnd durch die von Lindaw selbs vor-
, mals aufbehaltne Kaiserliche Pfandbrief / mehr als überflüssig zu erkennen/ daß be-

rührteReichsvogtey/einvhraltepercinenrr der Landvogkey in Schwaben jeweilen
gewest ; 2 . Vndesrermögenzumalenauch selbigerLandvogtey in Schwaben vhral *
te vnd biß auffden heutigen Tag/durch die Röm . Käiserl. Majest . con6rmirce pr ^
vi !e§ ia nicht weniger / daß ein Inhaber solcher Landvogtey / dieparcieularReichs -
Pfandschaffken/so vormals/als pernuenren , zugedachter Landvogkey gehörig ge-
west,zu jederzeit/ohnverhindert menniglichs/widerumb zu lösen/guten Fug vn Mache
haben solle ; g. Au gefchweigen / allhie einer andern Oesterreichischenmikviikerlaufew-
der/vnd von KäiserLudwigen äe anno i xxx . herrührender erster Verpfändung ( so
der Gegentheil nunmehr auch/ pro auckencico äocurnenro halte / vnd dahero solche
Oesterreichische Befügnuß cacice selbs LZnolcire ) so folgends mit der Herrschaft
Feldkirch an Oesterreich kommen seye.

Aber es gibt dieses wQorium eben so wenig Schatten als das ander : sintemal die denenvon
Schellenberg ertheilte/oben/ ^ ^ r- . ä . aufgeführte Pfandbrief / nicht mit einem einigen
Wort oder apice melden/daß die Kellnhöfein vtzraltepercinenc ? der Landvogtey Schwa¬
ben seyen/

( ac^ uiczuoälcripmranon äicic , necno5 6Lcere6ebemu5 . Z .
^ 0 / . inikrurnencnrn non Lrnp1iÜ8 prokac - ^ uäm eoncineo .

<rr^. / . 6 -/kalcl . (7. co-r/7 -r/E . / p . 2,'s/ . / . ^ enor au-
cern lcripcurL ille eik^ uem ocu ! u8Lornpreblenclic,exinlpe <Iione e) U8

^/ee-^ ^E
Lalä . öckaul Latkrens kictiarcl .

Aber diß wo! in 6n .vermelden/daß ein Landvogt oder dessenVnter -Landvogt inSchwa -
ben die von Schellenberg / an solchen Kellnhöfen / ihren Nutzungen vnnd Zugehörun -
gen/ nichthindern noch irren / sondern sie/ so lang die ohnabgelöst verbleiben/rnwig ge¬
messen lassen sollen/rd '.

welchesvielleicht dahero erfolgt/dieweil Anno r g94 . (als der erste Schellenbergische Pfand -
Brief auffgericht worden ) Herrn Ludwigs Grafens von Helffenstein / Land - Vogts in .
Obern Schwaben äelLenäence ^ die Kestn-Hof -Vogtey noch nicht abgetretten / oder dem
Reich wider hinumb gelassen haben : wie dann der Stift selbst158 . vnd 159 . Vr -
kunden von ihnen eingelegt ; Besag dero/ermeldte Stadt A) lm/erst Anno 1x96 . solche
Kellnhöfvor Lindaw ( so ihnen die Grafen von Helffenstein/ neben andern Stucken/zu Af -
tetpfanden gefetzt/ ) wider ledig gezehlk vnd entlassen hat . Oder es kan diese intnbicion , in
Ansehungder sonderbaren Vogtey über die Pelagier -Leuk deß Heiligen zu Oberreitnaw / so
auffdie Landvogtey ( laut deß Stiftischen Berichts/ ^ -rE . 187 . ) erwachsen erfolgt ; O -
der/ wegen besorgenderLandvögtischer 8uperincen6enr ( welche schon vor Jahren / denen
vorn Adel/ vnd mindern Reichs-Ständen t'ormiäabi1i8 gewesen ) pro cauceläwon dem von
Schellenberg also begehrt vnd erlangt worden seyn : gUXÜbec enim cauila pro lidercace ^
SoncralubjetHonern

Einmal hat KaiserLudwigs Pfandbrief/ ^ l ^ .a . (als der ältiste) kein dergleichen oder
Oo iij einiges



einiges anders Absehen aussdie Landvogtey / ceKe ipsä ücerä , gehabt ; sondern vielmehrge¬
setzt/ daß dieVogtey ein ^ dvoL ^ m über deß Frawen Closters zu Lindaw vier Höfzu Rait -
naw/Schönaw / Aeschachvnd Rickenbach seye. So ist auchauß den Pfandbriefen -rE .
, 54 . Lc 15 5 . klarlich zu ersehen/ d aß Graf Ludwig von Helfenstein der älter / Landvogk ge-
rvefen ; Dahero nicht vermuhtlich / daßjhmedieKellnhöf/als vorhin ein percinenc ^ feiner
Landvögtl

'
fchen LäminiibrLcion . sondern als ein ander frey Reichsgut / werden verpfändet

worden seyn. Bevorab / weil auch die andere mitverpfändte Stuck ( als das Aman -Ampt/
vnd die Reichs -Stadt -Stewerzu Buchaw ) ohnwidersprechlich/nicht der Landvogtey per -
rin enciLo sondern deß Reichs sonderbare Güter gewesen / wie noch .Dannenhero auch Herr
Marquard von Schellenberg ( in dem Spruchbrief / oben/L^ 1./^ . eeee . 2 . proäucir ^ )
von dem KellnhöfischenVogtgericht ohnverholen all'erirc

Es sey ein Gericht / das einem Reich zugehöre / so wol als ein Landvogtey/rc .
^ cczui claulul ^ h) lvsl Llls/Zt. vel dtLkione8 ta m 6c c^ uLNi , lunc diviL .öc a^ um
rrtburniceuilibecenunLiaco .

O . Orac . ü/- . öc ^ enoLÜ . co-r/7^oo . -r .
/ . acci ; Luinacurä retolvuncur in ünAuIaricacem . / ./ -r. <7. Lclolä . i-r--

Nil)! als/ )e»
Vnd Käiser Sigmund hat in dem LindawischenPfandbrief de anno 1450 . 1.^ . e . 1 .)
ebenmässiglauter gesetzt/

daß die Kellnhöf/so denen von Schellenberg verpfändet gewest / Zu Ihrer Majestät
vnd dem H . Reich ohn Mittel ( öc üc N0N Mediane , als einadiiXcenc ^ der Landvog -
tey ) gehören .

wie dann auch allerhöchsiementer Käiser in solchem Pfandbrtef/die Lm vorgehenden Schel -
lenbergischenVerpfändungen gesetzte inlübicion an die Landvögt / allerdings angelassen ;
weniger der Landvogtey einige Widerlösung vorbehalten ; ohnangesehen/die Landvogtey zu
Schwaben/allbereit Anno 1 ^79 - Hertzog Leopolden zu -Oesterreich/ von dem Römischen
König >VenLe8lao ^ mit den Reichsstädten Augspurg vndGiengen / xrimicu3 verpfän¬
det worden seyn soll .

Zu dem/ weisen die Helffensteinische vnd Schellenbergische Pfandbriefalle zumcll lau-
ker auß / daß dieKellnhöffvor Lindaw gelegen seyen / dahero sie/ nachfolgig / nicht m
der Landvogtey / sondert! in der Stadt Lindaw Marcktrecht/oder in ihre rüdere vnd Mont -
fortischehoheOberkeit nohkwendig gehöre müssen : sintemal dieLandvogkey von der Mvnt -
fortischenHerrschasstLetknang/einer Seits allerdings auß -vnd abgemarcket ist/vnd an die
Stadt bey vier Stunden weik/nicht stost oder grentzek ^ sondern es ligt die Herrschasst Letk -
nangdarzwischen / vnnd couümrc an der andern Seiten erst mit der Stadt Lindaw theils
rüdem / theils allieglichen Gerichten . Dannenhero auch die Stadt Lindaw den ambicum .-
( sodieKellnhofvogteyanjetzon0viceranspricht ) jederzeitinRerchsZügen vnd Anschlägen/
mit Vdlckschickung vnd Geld -eoncrihuciyn , jewelken her/ vertretten ; so gar / daß auch ein
Adelich Schlößlin vnnv darzu gehörige Güter zu Vnterreitnaw / in der Stadt Lindaw rü¬
dem Gerichten ücuirc ( obste schoy von der Landvogtey Schwaben zu Lehen herrühren )
dannoch in solchen Lindawischen Gerichtszwang vnd Anschlaggehörig.

Welchem nach/ der Ertzfürstliche Oontukus mit der jhm in allweg obligenderVewei ,
sung seiner angegebnen Landvogteylichen perciuencr nirgend fortkommen könte ; wann er
sich schon deren vnterstehen/ vnd die modos probandi üue8 ( bey dem Oailio .
/ s . lummarie reeenüco8 ) allezumal ergreissen wolte . Es wurde auch/wann schon dt

'eKelln -
hofvogtey / die Landvogtey etwas angienge / nicht alsobald folgen/ daß sie darunrb ein waare
xercineucr : der Landvogtey / vnd gleicher Natur mit derselbigen seyn müsse.

Liquidem ^ ercinencia, ^ UEreiprineipa1i , non caucsuam par8 addrereuc ^ led tui
nacurä commodeab eälepiÄraripollüuc ( underem0cadicuucur, ^1eQoeü . /r/- .F .

1 em illam prin ^ipalem nonneLellbridl '
e^uuQcur - auc ejus

nacurarn //i/ -. ( n . )
Ab dem nun sich weiter von selbsten ergibt / daß die / exadverlo alleZirce Freyheit / de^>

reluicioue rerum adLandvo ^ dsm pcrcineucium,allhiegantz ohttverjänglich fürgeworf -
fen



439 .
fettwerde rTheil/propccrdLfeLkumre !aci,vnddaßsolche Freyheit nicht lpeciiiLo ^ uoLd
cenorem,diem ^ 1ocun ^ ,concedoncem > excrakirc , weniger völlig in korrnä probanco
fÜrgelegt wird ; darneben nicht ohnbekant ist/ was Gestalt Kaiser Sigmnnd / vor vnd nach
HertzogFriderichsvon Oesterreich relbicucion, desselben j ura aussattderecranZserirc ; vnd
welcherley Gtrittigkeiten / wegen derLandvogtey xercinencien . Weikreichung vnnd harüs
her erlangten privikeZie » ^ retpeÄivö zwischen Ihr / dem ganßen hochlöblichett Schwäbü
schen Creiß/vnd dessen vielen nachgesessnen Reichs -Gtänden / noch ohnerörterk schweben :
Theils/weil nach der/Anno 1447 . von Kaiser Friderich dem Dritten / Seiner Majestät
Bruder/Hertzog Albrechten zu Oesterreich vergunter Ablösung der Landvogtey von den
Herrn Erbtruchsässen / vnnd also nunmehr schier in die200 . Jahr/niemand/expmce deß
hochlöblichen Hauses Oesterreich ( deme die/zwischen dem Skisst vnnd der Stadt/wegen
derKellnhofvogteyvnd deßLindawischenMarcktrechtens / vnterweilen entpor gegangne
Spänn/gar nichtohnbewustgewesen ) bißauss deß jetzigen OesterreichischenOouLalci in -
vene , in Sinn genommen / weniger begehrt hat/besagte Reichs -KellnhofvoZtey / sür cin
Landvogteyliche peocinen ? anzuziehen/ vnd/ Krasse alleZircen privileZn , zu reluiren / da-
hero auch in omnein evencum »̂ solch angeblich jus reluendi , ^ uoad vMcariaruni curia .
rum ^ dvocaciam nunmehr allerdings erloschen/

? rivileZio enim illiquid taeiendi ; voluncarie non ncens per decennium - istud a-
rniccic ; eunnninimüin in calrl)N8, ciuibu8 eo uci pocuillec , 6LÜ . 2 . / . LS"
/ / . eciamli käcult 38 taeiendi arbicrio ipbni3 reli ^ta buic^ co-r^ Oail . s/oc .

concludicN ^ lndnA . ^ ^ . 2 . ^ 0 . Hniabnstu8rnodi facu1tL8 non
clbjure publieo peimitLa ä omnino libera ^ led cendic ad aökionein novam ad -
(prirendLni exprivileAio ilnAulari ^ Lr lie paric ju8 in judiciurn dedncibile ; <̂ uod
pradöripcionezO . vel40 . 3nnorulN , nedurn innnernoriaü irerum colüporelk ,
^ 5^ ^ienoed . cs-r/7/ ^ . cl/ . I4ec ad -
ver1acur,c ^uod privi1eAiuin,KK ^eo8clLu1u !a8 annullicacivas öc cail3coriL8 con -
rrariornmprivileAiorum ^ prLcericorulNiprXlenciurn Lctucurornm , neci ; con -
rravencione necs ; prrLleripcioneamiccipucLcur ^//̂ Lr Oail . ^ . c^nia
elaululLiUL cancum collunc iUieica LcinvalidL privrleZia z non eciani leAicünä
^ vXilc^ neindecrimenmm rertii redundenc ^ cr -^ s-L' r^ ^ . tz .

venic ^ns immemoriale cemp08 ( hno oppi -
AnerLcioduju8 ^ dvoLaciXl 'LientSrl . o1erÄcL eK ) l^ becvim concraiIüsnenunei -
Lcionis ^ j uri8 plenldrmi ^ e . /-rViecov .

/Ä/' /^r^ . b> b> b) k) b> bk . öccceeeec !.
Vielweniger ist anjeßo mit Kaiser Ludwigs deß Vierdten KellnhöffscherVerpfändung /

allhie fortzukommen / oder etwas außzurichten : weil solche Vogkey Graf Hangen zu Vre -
gentz nicht racione der HerrschasskBregcnß ( welchereipsätive erst 100 . vnnd 2O0 -. Jahr
hernechst/dasErtzhaußOesterreich an sich gebracht ) sondern incm' cn seiner Person / auff
willkürlichereluidon,verpfändet ; vnnd folgends jhme / eintweöergar nie wircklich einge-
raumk/oderdochohnlänZstdarauffwiderabgelösek/diewellsie/laukderGtisftischen pro -
duLklon . bald hernachAnno 1364 . von Oarolo 4 . GrafVlrichen von Helssenstein/ Land-
vögten / Pfandweiß wircklich eingeräumet worden : Dchero sie an die HerrschaM Feldkirch
( welchevie! roo . Iahrher/mit der HerrschasskBregentz nie conjunAirc . oder dero Inha¬
bern zuständig gewesen ) nie gelangt/vnd also per rerum nacuram ^ durch die Herrschassk
Feldkirch an Oesterreich ( wie Herr Erßfürstlicher eontu1cu8 pr ^ cenduc ) nicht kommen
seyn mag .

Wann aber auch gleich/ das Erßfürstliche Hauß / auß ehegedachten oder andern Li -
kuln/eineAnsprachzudieserKellnhofvogteygehabk/innoxie cancum pr ^ lüpponendo :
so hätte es doch selbigebißher mulci8 modi8 vergeben/vnd sonderlichauch durch die Kiena -
rionemdice pendence ö^ ^ uidem in pocenciorem so fern/seines Theils verscher-
tzek/ daßIhre Durchl . solche eedlon , billich wider ausszuhebenvnd in alten Stand zu stellen
hätten /

/ . /. 8icüard . ^ e-^ 8icüard .
Err . / . (7 . //c

O 0 iiij Vnd

k
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Vnd hat sich Gegen -Patron wider das vicium rei liriZiolL , mit dem gar nicht aufzu¬

halten . oder zu entschütken / daß er einwirft :
So viel vicium rei ÜcrZioLT betreff/ seye von jhm gnugsam aufgeführt worden / daß
nach gestaltsame obverstandner Keiserlicher Vergünstigung / vnnd darauf ersölgter
wircllicherVollnziehung , insonderheit aber / ^uoaäpoil

'ellorium ergangner Vr -
^ theil/ einige mareria 1ici5^ ^ uoaäikkum lkacum poüeübri ^ mehr übrig gewesen,

welche vermeinte Außführung nun in prLceäemibu5 dahin lautet :
daß man sich/ wegen verstandner rranslacion der Oesterreichischer Seits /
NichtaufdasresLripcumOXlareum vomrr . MayAnno i6xi . leferirc oder bezo-
gemsondern diß in Obacht genommen/daß Weilund Kaiser Ferdinand der ! ! . Christ -
miltisten Angedenckens/ dero geliebtesten Herrn Brudern Erßherßog -Leopolden / be¬
reits den n . Decembr . Anno - / 28 . mehrernente Reichsvogtey vnd Keünhöfvon dem
Grafen von Monkftwt abzulösen/gnädigst vergunt vnd zugelassen haben.

Demnach aber die Lindawer sich hieraufam KäiserlichenHofbeklagt / ob bey der / durch
denGrafen/vermittelsthierzuverordneterKäit

'
erlichenLommMrien . erfolgtenLp-

psebeniiouerwähnkerVogtey vnnd Höf/ein exceü '
u8 begangen seye : Dahero die

wirckliche exteeucion solcher KäiserlichenVergünstigung / biß zu Erörterung solcher
lpoli -oderpoÜ

'ellori -Klag/vermögKäijerlicherrelolucion äe6aro 8 . ^ uZulb^ ü^
i 'ui '

penl
'o verblieben; vnd nun diese lpoli -poLIeü

'ori -oder exceüus -Klag / von jetziger
Kaiserl . Majest . den 6. Decembr . Anno 1637 . zu Preßburg endlich erörtert / die -Lin¬
dawer von ihrer Klag ab-vnd an das pecicorium gewiesen/ auch hierüber den 25 . Iu -
nii Anno 16?8 . noch ein fernere conürmacori -declaracLou erfolget :

Als haben Ihre FÜrstl.Dnrchl .cauc^uam ob prXdick 38 k
'encencia 8 inpoiIellorio lacaŝ

ceüauce cauLsa prselibacE luspenüom8 ^ sich ja billich/ der obverstandnen/durch dero
Herrn Gemahel erlangterVergünstigung/nomine der Vormundschaft ? upillen ,
vnterfangen / vnnd dahero auch die notwendige craökac mit wolgedachtem Grafen
vornemen ; zumal selbige vmb so viel mehr vnd embsigertreiben vnnd zu Werck befür-
dern können vnd sollen ; dieweil die von -Lindaw selbst immitkelst/ zu völliger Abstrick-
vnd Außkilgung so erlangter Käiserlicher Vergünstigung der Reichsvogtey / vermit¬
telst eines mit gedachtem Herrn Grafen gepfiognen Versuchs / widerumb an sich zu
bringen / allen Fleiß fürgewendet / vnd dahero auch sich der jenigen KäiserlichenErklä¬
rung / so ebensfalls den 25 . Iunii Anno z8 . wegen dieser cramlaüom zu jhrem ( wie sie
die außdeuten wollen ) Fürstand ergangen seyn solle / vnnd dahin verordneter fernerer
tul '

penlioo biß zuAußtrag deß pedcorü , durch ein ohnbesugte pr ^ oeeu ^ Loon ,
sträflich mißzubrauchen / kein schewens getragen .

Aber mit diesem Fürwurfhat sich Herr Gegentheil gar nicht aufzuhalten / oderzuenk -
schütten r sintemal ( von seinem letztem membi 0 vorderist zu reden ) von Herrn Grafen
zwar/denen von Lindaw/durch Mittels -Personen / zu Pflantzung guter Nachbarschaft /
vnd Abstand von den KeÜnhofs -Strittigkeitew dieWiderherumblassung derselben / ulcro
angebotten ; Aber hernechst ( als sie von Lindaw die Weiß vnd Manier / wie solches kräftig -
liehenbeschehen/ vnd bey Käiserl . Majest . passirt werden möge/ zu wissen begehrt ) wider ein
Absprmrg genommen/vnd dieceüiommucacärerumt 'acie ^ auf die ErtzfürstlicheFraw
Wittib clevolvirc ^ auch darüber ein wirckliche cranslarion - inscio lmp . fürgenomen wor¬
den ; welche Abtrettung aber/ wie sie/ex caultis mox alleZanäi ^ verbotten vnnd wi¬
derrechtlich ; Also wer sie econcra gegen der Stadt Lindaw/cumprimis L

'ub condioono
OLsareEracibeacioms ^ inallwegzulässig/VNdacilicosabbrevmnäas vorderst diensamge -
Wesen/ . . .

c^uis cransaLkio cum eo,incer c^uem Lc meres faöka elkliriZiola -ommno licicaelr .
/ . (7. sie/r/r̂ . uonicidem licica cum cercio ; niti is

^ uoc^ ; concroverllam de eadem re ^ cum liciALme babeac ^ /.
i-rsi . /. Lc8icbard . ( cuju8modi 1i8aucem incer domicemöc
/^rcbiducillam b!c nooLuic ) vel nili ex necellicace prLcedeuci8 rem dimic «
ce^e <̂ ui8coA3cur . /^Iciac . ^eA . ^ .^ / ' / o . (^ uin Lc bujusmodi necellari ^- .
trän8L <5kio viciacur , ü üacintraudemalceriusliciAancis ( uttbietacka ) k .ob . I .LN-
cell . sie 2 . In
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In weiterer Erwegung / daß diejeßigeRöm .Käiserl . Majest . dem hochlöblichstenErtzr-

hanß dergleichen ceüioo vorher nie vergünstiget ; wie dann auch Lindaw/als deren damals
ohnwistend/nichts darwiderluborirc .

<zß) s hat zwar Kaiser kerämanclus l l . äivev memori ^ die abgelöste Kellnhofvogkey/
den r i . Dccembr . Anno ) 62§ . Erßherßog Leopold seinem Brudertt/ZlorioL reeoräaoo -
nt^ aujfdesten inständiges Ersuchen / auß etlichen raeionem i^ cüspubliei öc bonvm rv i-
ZlonisconcernirendenVrsachen/vnd gegen Widererstättung deß -Loßgelds / zu übe - aß
sen bewilliget : ohnangesehen die von Lmdaw/sich jchon lang vorher/der exorbicirlichcn a _
prelwnjion solcherVogkey / amKäiserlichen Hof erklagt . Nachdem aber Ihre Fürpü
Durch !. hieraujf/vmb iniLallacion vnd pr ^ jenracioos -Schreiben angehalten : haben sich
Ihre Majest . vom 8 . Augusti Anno 1629 . ferner retolvirc :

weil ein ohnvmbgängliche Nohkdurfft / die/ wegen der Kellnhöf vnd Reichs -Vogtey
angeordnete LotiimiiHonzu EinnenrungdeßAugenscheins/Beschreibuttg der Mar -
cken/Erschung deß Stijfts vnd der Stadt voLuEncen -Lco . fortstellen zu lasten r
So werden Ihre Durch !, noch etwas in Gedult stehen / biß der Oommitl 'arien rela -
rion vnd Gukbeduncken einlange/ vnd Ihre Majest . sich alsdann / in ein vnd arrderm?
wie weit sich solche Pfandschajfk excenäire , den Ntchtm gtmäß erklären köm
nen/E .

Aujfsolches hin/vnd erfolgende relacion/habenIhre Majest . dero Herrn Brudern lob
äaco 22 . Map Anno 16g 1 . weiter geschrieben r

Demnach Wir Vns/in Erwegung Vnstr bereits vorhingefaster resolucion VNd M
tztgcr Jett vndLäuffcn Beschaffenheit / dahin in Gnadenerklärt/ vnd Ew. Ld>
PL ! mocium LommüHonis MtgeregteReichsvogtey vnnd Dber -iolpeLtion zu Litt-
daw / dieser Jett / so weit anvertraun haben wölken/ auch hiemit vnd in Krafft diß/an -
vcrkrawen / gleichwie dieselb hiebevor gedachtem Grafen zu Montfork / vonVns
commkcü - c vnd hernach äeclarirc worden/rk '. Als haben Wir besten EwLd . hiemit
berichten/ vnd dero zugleich notwendige inlkallacions -Lommillionte , vnnd pr ^ -
lencaclou -Schreiben/rk . überschicken wöllen/rc '. So viel aber diejurisclWonder
vier Kellnhöfanbelangt / demnach sich Ew . Ld . selbs erklärt / daß es destenthalbbiß zu
völliger relacion der LommüHon , wol sein Anstand haben möge : Als haben Wir
angeregte relaeion ehrst möglich fürzuneMen vnnd reMch zu berahtschlagen / auch
Vns alsdann zu fernerer Entschliessung/ der Sachen Bewandtnuß fürzutragen / an -
befohlen/rb '.

äös haben aber Ihre Fürstl . Durch !, berührte iostaHacions -vnd prTlencacion8 -Schrei -
ben nie eingeliejserk ; entgegen haben so wol der bilcal ^ als ein hochlöbl . Reichs -Hof -Rahk /
nustreijslicheBerahtschlagung der Sach / der StadtLindawdie reikicucionem provillo -
nalem,deno . April. Anno ) 6gr . zuerkenki welchevonvoriger Käiserl . Majest . auch placi¬
ert , jedoch/weil enkzwischen Käiser Ludwigs deß Vierdten Pfandbriefauffdie Bahn kom¬
men/dem vocoLääircworden/daß Ihre Majest . vor endlicher retolucion , mit derHos -
Eammer/vnd demErtzherßogen comniuniciren , vnd sie darübervernemen könne.

Hierüber aber/vnd ehe Ihre Durchl . dero Gedancken eingeschickt / ist sie Lodts ver¬
blichen / vnd also die con ceüion oder Oommillion - beydes für sich selbs / vnd auch rations
conLeclencis öc Lommillarii gefallen .

Li^ uiclem inäulAenciaIuper reliciAiosä , impetraca non valer ^ ext .
^ L-. / . A c . ^ Lt commillio , re abbue iiweArä ^m or¬

te tarn commiccencis c^uäm Oommillärii iinicur . tz . / o .
/ . 26 . / . i-r O . eoc/. tr?.

-n ^ . Oumprimi8ver68ucce1Ior io lmperioper eonceüiOQem ab ^ nceceü '
ore

LlicuitäALm,l 'ecl necclum coolummacam,nonobliZacur , rrec etkieLeicer obli -
Zari poceck . tteumoZ . O ^ äen . / . öcNarc . rVlLZer. c/e / ĉ .

Ab welchem allem dann gnugsam erscheint/ daß dero von ü 'ndaw erstere Klag vnd pecicaresiicucio proviüonLÜs . nicht wider höchstgedachten Ertzherßog Leopolden/rk '. ( als von
dessen



dessen atkeLkirungsie damal noch nichtsgewust ) sondern wider deß ersten Herrn Oommis-
lacien exorbicirliche exiccucion , vttd Herrn Grafens AU Montfork exccnäii liehe aclmi-
nilkracion ergangen ; daß auchIhrer Fürstl . Durchl . erlangte Vberlassung/nie AU Kräfften
völlig gelangt/ oder je wider erloschen sey ; vnd derowegen das den 6. Decembr. Anno r o?/ .
ergangnevnd hemechstcleclarirceKäiserlichevecrec,die ErtzfürstlicheFraw Wittib äire-
üo nicht angegangen/ weniger Ihre Äurchl . daher befugt gewest / anst Ihres verstorbnen
Herrn Ehegemahls erloschne Vergünstigung( welche Erleschung Ihre Ertzfürstl . Durchl.
hievor selbs ulcro aZnoscirc : in dem Sie vttd Ihre Abgesande/vermög einer 8 upp 1icacion
äe -Vpri !ian . i6z; . vnnd Schreibens vorn S. IuliiAnno rozo . inständig gebetten / solche
commiüion vnd concelbom auffden Ertzfürstlichen kupillenzu erstrecken / AU excencii .
ren/ zu crLN8leriren : welche iormalia auch in dem Bescheid vom 20. April. Anno 1 655 .VN
Schreiben vorn 20 . -Ortobr. Anno 1036. recapiculirc , vnd doch abschlägige Antwort dar¬
über ertheilt/ also die gesuchte excenlio niemalweder von vorigernoch jetziger Käiserl. Ma¬
ßest, bewilligtworden ) eine ceüionem licis penäenci8in Le, pocenciorem , zu kunäiren 0-
L>er anzusehen. Bevorab/weilIhreDmchl . nochhiebevorin die reikicucionem xrovilio-
nalemverliebt/vndderowegen hernechst selbige nicht mehr anfechten können /

r« /./ . r/' i ^Ar ^Av/räe^ Mo^/o (7. ^A^/. Anjeßo geschwiegen/daß
wider dasDecrecvNd dessen cieclaracion, die rcmeciiarelkicucioni8 Lclupp1icacioni8,cx
parce der Stadt Lindaw/an die Hand genommen worden : Dabey fernerzu bedencken /

<̂ uamvi8 concroverlial '
uper ^poliellione orcarem ipsam nonlaciacliciAiolajM - ,

6ail . / . o^/7/ /F . «AM. r . cAM4/7̂ . r/- rüi. c^uocl camenpollellio äcremeclium poll
'ello -

rium in juciicium äecluÄum elkiciacur liciZiolum . ttarcm . kilkor . / . ^A-e/? . 40.
« AM . /o . Icaci ; ju 8 lpo 1ii 1 ic 6 penäenceluperlpo 1io,non pocelk cecli auc alienari ;
L)uiacalercme6iumcenlecurelIeelke <äumliciAiolum Lc incrac cliipolicio / . ^ «.

^ Atr r« ^ Mr«Ä K.ob . I^ancelloc . r/e 4 . i«^ êfAr .«AM .
/ F/ . <Vstn ubia6kionepcrlonali pecirur in elkeLiuclominiumvel ucüe vel ciire-
<Ium : curn eciam re8 iplä eliicicur liciAiola ^/A^ Ä A^r/rs^ M / e«re«^r

'^M
>. Oovarr . // . «AM. Lc Kok . lsancell . «AM./6 - . /^ cc^ui polles -

ioria juaicca non perlonalia lolüm , leck eciarn in rern lcripca clicuncur . salon . i«_»
ß . oM« iAM ^e ^ ro« . kilkor . si. ^A<e/?. 40 . / o. Lr^o ubi pro coloranclo pos -
scilorio ciculu8 äorninii incervenic , licuc in rnaceriä juri8äWoni8 ucplurimüm .»
iic . Ooncarcl . 4^/ . A« . / /M/r. L . «AM. / 4 . 24 . ibi eciam re5 iplä bcliciAiosa ; cumpri -
mis , c^uanäo Ü8 eli curn poren ciori . 1 unc enim recuperacio rei äiliicilis vel cle-
lperacareääicurIca uclroc calu , eciam racio irreparabiliZ clamni milicet ^ Lon -
carci. ^. rr . / . «AM. ? orro cimor julku8 periculi live irrEparabi1i8 clamni,
jLiem ^icoperacur, ^uoäiplumpericulumlive 6amnUm . /. /)^ r^ ro-'Lf . 2-^. r« / «.
/ ) . /oc4 ^ . / . r« 2F . De -/E « . r«/e// .̂ Ari^ ^ / ^cA//./ ê/-«/?A^.^ A^L orcb -
ro1c ./4r ^ . / . / // . co/. 2 . Oenicp re5 liriZiola manec , eciarnli clclüper laca-,
lencencia üc, Ä concra lianc relkimcio in inceZrurn vel a1iu8recurlus aä lüperio -
rem rencecur . R.ok> . I^ancell . «A«- ./4 ^. / / . «AM.

Ab welchem sich nunzumal ergibt/daßdievon -tindaw das aujferladne pecicioriumchey
so beschaffnenSachen / pr^ juclicialicer anzufangen/ bißher keines Wegs schuldig gewesen;
wie sie dann auch bey der ex aclverlo darüber angemeldten Käiserl . colerancr vnd außgefer-
tigtem Patent wegen deß dargegen so erheblich vn gründlich gesuchten recurles, nichkgäntz-
lich acquielciren können.

Vnd folgetauß diesem noch weiter/ LaßHerr Gegen-Patron auch die alienacionenr
in pocenciorem faLkam nicht verantworten könne; weil es mit der Käiserlichen Vergünsti¬
gung / daraujfer sich abermal stewerk / abgehörter Massen bewandt ; darzu der Dber -De-
sterreichischeVormundschaff

't das ju8 reluencii die Kellnhöfvon demGrafenzuMontfork /
in der Qualität , wie es dem Röm . Reich selbsten in Luklkanciagebührt / nullidi vnd niemalen
( sondern/ wie es zuvor dem Grafen von Montfork commiccwc ) überlasten worden : Ist
beynebens ein starcker Fehlstreich/ daß er anhengt/

So wenig die Stadt Lindaw die reluicion dem H . Reich / ob preocexcum alenacio-
N18 in pocennorem , mit Fugen verweigern können r eben sh wenig könne sie ein solche

vm
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vermeinte Lxcepcion,widerdieOber -OesterreichischeReZierunZ/vor -vnndemwett -
den .

Sintemal die Versetzung der Kellnhofvogtey / von dem Reich beschehen/ so jhm auch deß¬
wegen die reluicionjul -eOpc . ^ ax . außdingenkönttm ; Abervon einer löblichen Dber -He -
sterreichischen Regierung hat die Stadt diese Pfandschafft nie empfangen ; weniger einen
Pack der Widerlösung halber/ mit derselben getroffen . Lrgo , kan sie Stadt Ihrer Majest .

füglich widersprechen ; weil sie/Dber -Hesterreichische Regierung / weder die Kaiser ! . Ma¬
jest. noch das Reich dißfalls Vertritt / vnnd derowegen a äiverliz aä äiverla übel infcriro
wird .

Darwider nun nichts wircket oder verfangt / daß Hm Gegen -Patron ulreriÜ8ob ^
vercirc :

diepvobibicio alienarioni8 in poceNriorem , könnt äuch VMb deffentwtllen ( allhie)
NichtStakt haben/weil selbige/vermög der Rechten/allein in den jenigen Fällen / zu
verstehen sey ond praKicirr werde/wo der potenrior kein ändern cirulmn zu derglei¬
chen alienirtem Gut haben thue ; sondern denselben allererst / vermittelst dergleichen
newer3lienacion,ansichzuLrhandlenvNterfange/rk

'. .
Dann diese cliKin <Iio ist//

'« /. / e^ 2 . ^ . gar nicht ( uncie nec N08 eäm am -
xleLii äebemus . ) sondern vielmehr dasWiderspicl gegründet r nemlich/daß die 03UÜ2 6 ^
n3li8incerciieki,Aeneralirerseyef3Vorinf6Norum ( neperpocencrOrutn laru8 vel ma -^
nv8 , coZancur 6eferere lices ; cüm plerunP pocentia ^laZilkratuum 1nopibu8 sic cerro »
ri , 8icbar6 . / . / . « //«- . / .^) c^ui kavor Militär , üve pocencior ille prXrexcNm irr kiancli
liriZioKereipriÜ8moäo babuerit,sivennnc äemurn per ceilronem ilkam , eutn
rac . 8eäLLexcraconüäer3cionemformiciolofXpotentiL,ä1i6natiolice penäencein
wciualem vel inferiorem facka, non valet , fi non etb necellaria ( ucbic non est ) feü cam
rüm voluncaria . /. ^/r6«<r//o«Ls . D .^ r«-// . errr/r . R .ob . Lancell . ^r .
//«/ . Iricj ; eciam in iifco locum trabet , / . rec ^ ictcl^ > c^uori 8e »
reniü ' ctomu8 ^ ulkri3ca , proprer ^laximilianil . privile § iuni > vecuikiorem caustamc »
Lcnecellariam ) uri8 oriAinem > b !e pra . cenciere omnitlo irec^Uit.

milianischenprivileZü , diereluicio der Reichsvogtey/keinen Stand deß Reichs / wer der
auch seye/fiue confenfu ländLuZienürumdurch das Reich Lonceclirt vnd überlaffen wer¬
den könne ) darmikvmbzustossett/

dieweil das privileZiuMz so berührte ^ attdvogtey/rabone reluirioni8 der pärcicu ^
lar Reichs -Pfandschaffken / die von Alters zu berührter Landvogkeygehört / von Rö¬
mischenKäiiernerlanat/nickt allein viel älter/als dieses Marimiliamscke nrivilcsi .
um ; sondern auch Mit stattlichen claulu 1i8 annu 1Iäcivi8 Lc caüacoriiZ conrrarivrum
privileZiorum pr^ceritoruMz pr^fencium öL fucurorum versehen sey

'
e.

Demnach aber die strittige Vogtey kein percinenrr der -Land-Vogtey zu seyn / bißher er¬
wiesen/weniger das privileAium reluenäiZeneralefürgewiesm ; vnnd derowegen/ in o»

mnöm evencum , dessen Ohttverfänglichkeit/bloß droben § . Äv dtMt NUN Mlttk
KPN LkHlbt/rt . zimlich entdecket worden ; welchem noch dieses beyzusieüen /

1 . c^uoä per privilezium teeunäum lpeciale ^ priori AeneraliprivileZio j yuo jm
aärem cancüm erac aci^uisicum ( uc bie aäti ^pocbeea 8 reiuenc !a8 ) 6 eroZecuQ. F
h^enocb . //ä. / . ro«/ 7^ .̂ «//-« . 4 - öc ptivileZium fpeeiale valeat contra primum Ge¬
nerale , ectamü äe illo nullam meNcionem faciac. kelin . r-- / . ^ ^

/^bb>L8 . /« o. -r««- . Lc ^ .clr. O^lman . / o-« . / .
/nrr . ^ ^ 2 . Oeinrle ^ c)uoä nOncium conlkec , cuiu 8mo 6!
claufulL ill^ äeroZacoriX , num §enerale 8>fpeciale 8 vel ün §ulare8 auc inäiviäuV
ünr ; c^uarum camen non exizua elk äickerentia- Q^tman . ^ 2-0/ . -r . / / . z.
terea claufulre buju 8Moäi ^ boc rempore , veluc ex ikili confuemäine ^ in Omni^
duzprope Imperialibu 81 iceri8 inferiLcfLpe numero impercinencer aäfcribi fo -
lenc , uc canca Vi8 in ei8 ponenäa non vicleacur» !La/i .

4 . Denier
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4 - Deküy ; per elaulula8 deroZacoriaä vel caLIacoria8 in refcripco Imperiali ( (^uod
privileAio ^ L̂ uiparatur ^ Dd . r-re . 7 . ^e -v/7rr̂ / . 8icbard . r-r/ . ^ c«r^ L5 . / §. -rÄ--? . (7.

polica8 , colli cantümpucancurprivileAiaillicicaöc iovalida ^ c-.
-r/ere^ rr/^ . c?. F. eS^ --- r-r /. -see (7. ^ /--^ . o^ er . / . ^ . 5.

r/e 2-e-ri. «c/Ä/. / all . i-// . -rn -» . 2/ . Oe cs-r/?i^ . ? ^ r-rc-. non eciam leAici -
rno modo ciuLÜca : ne in damrmm Lc detrimentum certii redondeoc . /.

(7. ^ee-^<r-r^ r/>. /i/». /. ^ o/rLs . 2 . /. ^ . (7. / ---^ . s^ . /. (7 .̂ rco-r^ <r^Ä!L
(7. ^ cc/e/7(^c. ^lenocli . / r^ . /r/, . F.

^r^/C^ro . 6c /^.när . Kauclibar . / »̂ . 2 . / / . /^o .
als ist aussdieses alleZirce Landvögtische privileZium kein sicherlicheRechnungzu machen ;
In fernerer Betrachtung/daß vielleicht auch die claulula/alvis noüris 6c Imperü juribus ,
darin » begr iffen/ vnd dardurch den Nachfolgern am Reich/die Gewalk/solchem privileZio
zu deroZiren/vorbehalten worden seyn möcht / fi^ uidemelaufulaika refervac poceKa -
tem deroSandi . o ^ lman . Äi. -r/E . / ^L. eö" 20 . Neben dem/ daß solches privile §ium _2
der mit den Churfürsten aussgerichken Käiserl . Wahl -capiculacion zuwider / vnd de-
towegen nochgantz dii '

pucirlich ist/
Liquidem Imp . non lolecprXjudicarelmp . vel pari , idell , Imperator ! venienu

poille .- c^ uiaparinparemnonbabetimperium ^ 6cnudu8 admioiKracor noir _.
dominu8lmperiiperbibecur . Unde iuccellor pocell privileZia ipüus § enera !i

jurb Ve ! publicLucilicaciadvertäncia ^ armullare ; 8ic^ui,demKex nonpoceliface -
re deceriürem condicionem univerficari8,lioc ell - reZni : ^ ^
^ i-r ^ Ei -r-v ( boc eil , conrrä Inhabern derLandvogtey Schwaben )

^ ^ O ^Iman . / / . 2-s^. / F . ^ ? ecr . keclri . r -r c . // .
r-r/M . -rL--r . wr/)i § . i-r () mn nacuralis

ratio docec acc^ ; luader , c^uod Imp . nec übi ipLi (^uide ^ nedum luccelfori,frennm
rnjicere , Lc Koip . cuju8 maricu8 eile dicicur ^ boc pa <Io nocere ; 6c docdm ipüu «7^
<)tiL eil pax Lc crancini11icL8- dillipare debeac . / -r/E ? eclc . ^ c . § . i -o

esi/ .
Vnd lstnochviel weniger zu actendiren - was HerrOber -Oesterreichischer OonLultnsweü
ter anbringt/nemlich /

Man seye / ex parce -Oesterreich/ durch diese cranslatiom in cermini8 privileZü l^la.
ximiliani selbs/so weik/vnd dergestalt verblieben/daß solche cran8lation an das hoch¬
löblichste Hauß / nicht als einen/ zwar fürnemsten Stand deß Reichs / sondern als In¬
habern der ^ andvogtey vlkd also Imperü nomine - vorgegangen : welches dann der ei¬
gentliche Inhalt berührts privileZü in allweg zulasse/ vnd / da Widriges gesagt wer¬
den wolte/nohtwendiger Weiß ioferirc werden müste / daß das Reich selbsten/die jeni-
ge parcicular -Pfandschaffken der Landvogtey/so als deßReichs Eigenthumb Leparirc
vnd abgesondert worden / nicht mehr zu gedachtem Corpori , durch die rcluicion brin¬
gen/vnd demselben sie polilimmio zu iocorporiren , Fug oder Macht habe : welches
aller Vernunfst/vnd dahero auch allerhöchstgedachts Kaisers Naxm ^ iljani iucenci.
om Zweiffels frey/ Schnur strackszuwider lauffe/rk '.

dann es isidie ohnbefugke crLN8lacioll an das hochlöblich Erßhauß Oesterreich/freylich nik/
als Inhabern der Landvogtey / sondern als einen fürnemsten ( 8ercmll '

. L1ecbor.privile §ü8
la1vi8 ) Reichs >Stand/vnd Besitzern der nechstgelegnenHerrschafftBregentz (wie Gegen -

Patron alibi selbs roouirc ) beschehen. Vnd gleich ohnvergrifflich zugelaffen/daß die cran8-
lacio nominacim ^ wegen der Landvogtey beschehen : so folget doch darumb noch bey wei¬
tem nicht/daß sie Imperii nomine fürgegangen seye.Sintemal ein Psandherr vnd Pfand -

Inhaber / nicht eine einige Person oder (7orpu8 < cüm nemo übi ipü piZnori ^uid daro

pollic - 6c aZen8ac ^ uepacieii8in uno Iubje6to6ceodem retpeLtu ^ nolistmulconü -
ttam .öcc . ) seyn können/ sondernnohtwendig vnterscheiden sind.

< 6c impollibile ellr UtImperator faciat übi parem ^ vel tuperiorem ^ ve ! ali ^uem -
^uilMpunepollicrebellareimperio ^ ^uialexreAia h . De ori^.

) concradieic , rLr Zald . r-- srocx-V . / o/. ro/. <r/r/L

() uirr



Hain extra om n em co n croverst am eck-
NthtlN ^ (hiVüöktl/lronckncirnpotium ipsurn ; ledimrttediace tubüne impe -rio Lc j urisdiäioni Imperacori 8 ibbjaceLckc- (I)dlnan . // .

Dahero noch nirgend conle ^ uirc - .
der Pfand -Inhaber kan dasi

'
eniZ/sovorderjhmeverpfändkenLandschasst / von der¬

selben/ durch den Pfandherm felbs/ revseabilirer verseßkworden/tticht recraLbireno -der zu ruck ruffen/sondern muß sich an dem/so jhm nominacin , eingeraumbt tvorden/vermÜglich sättigen laßen/ LrZo - so kan es der Pfandherr auch nicht thun .
welchessonderlich in diesem gegenwärtigen Fall desto weniger angehet/vnd weder der Ver -nunssk noch KäisersiVlaximiliani primi incencion gemäß ist / dieweil Ihre KäistrlicheMajestät die Widerlösung allen andern ( darunter auchdas hochlöbliche Hauß Oesterreichneeeüario verstanden werden MUß/ne duo 8 ckaruarnn8 lmpp . ) abgestrickt / vnd diksetbigeinia vnd allein dem Römischm Käiser / von deß Reichs wegen/ außdinglich vorbehalten ^auch sonst klaren Rechtens /

^uod emen 8 bo na vel jurs ckscalia- propcerea in privilegiurn ckteinon ckuceedac»^ i-r /. /sc^ is. § ./ -r. Oe ^ HnZL tencenria comrnüni ^ .kulv . kaeian . ^ / -ro^ / . //^. / . H ^
Endlichen meldetder Erßfürstl . LonluKu8 , c^uackper cranckcnrn vnd im Abzug/ an /Er wolle anderer parcicularicecen , vnd sonderlich der/ bey erpraLtieirung dieses pri -vile § ii ^ laximilianici begangner Lindawischerlub -§c obrepcion - vnnd daherd auchAnno 1506 . darüber zum theil erfolgkerKäiserlicher cailäcion - allhiegeschweige»/vnddieselbeaussein andere Zeit vnd Gelegenheit remicciren -mit dem beschließlichenAnhang /

weilen obberührteBefügnuß der transIarlon an jhr selbs nocori - vnnd daherö kein.Zweisselin einigerley Weg darbeyfürfallen könne:also sey auch ohnnohtZrweftn/daßdieselb durch einRechtlichenProceß , wie der Gegentheil zu einemnewen Fürwurffeinrücke/ gesucht / oderzu eingebracht werde /aber es wird dieser Spieß oder Anhang / jureOpc . ^ ax . stracks vmbgewendetvnnd gessagt/
weil die ohnbefugsameder rran8lacion an jhrselbs nocori vnd kein Zweisseldeßhalbekhasstenkönn : daß es derohalbrn keiner Anstellung Rechtlichenproceck

'es weniger wei¬terer Verschiebung desselben- ( wegen erträumter iub -Lc
'
obrepcion deß über 140.jährigen privileZn ) wie auch allererst jeßtersurinener cackäcion desselbigen ( dieman doch schonvor etlich Jahren / da man derengehabt / einlegen könmnvnnd sol¬len ) sondern allein nionrenranischer Auffhebung solcher cranslacion nunmehr be-dörffe/

cum es- HUX deka6ko bunt , nullajuckaexceprione dekendi gueanc - accj; ideo ec-iam de kaccko icernm colli suc revocari - vel inviro vel ablence tackore , ckacimpocklinc ; örbuckra exlpeekecur id,cnju8 evencns nibil operarecur , Oail .

Gleich wienun aber/ diese vnd dergleichen biß daher abgelernte Einstrewungen / die Wbderverleih-oder gar perpecuir -vnnd Vereigung der Kellnhofvogtey / gegen der StadtLindaw/von Rechts wegen/ nicht hindern sollen : Also stehet hinwiderumb auch / zu Ver -willig -vnd Befürderung derselben/zubedencken/daß Käiserl . Majest . waare Eigenschassterfordert / ihre einmalerwissneeoneecklon vnd Gnad nicht wider aüffzüheben/
Na )eckaci8 Imperiali8 proprium eck - concecka non aukerre . / -er i-r /Vsn. w . ^
«er ei? ^ nclr . ck.auebbar . / )^r/ . 2 . ^ ^e/? / / .^ / ./,«)-/? . / . «E . Oeeec eniln eoneeckbm äkrincipe beneticiunr elleperpecuum . c . --/erer/F. r-r ts. nee c^uod - ob ^ raci-3 M alieui eoneeclicur - in ej U8 clilpenciium eck recorc ^uendnm -0 / . r-r <5. Inaolummaperbibecur ini ^ uicas - coneeckarelcindere ; minuereväälcerareLald. -rE . 4 . / . öe (^uerc . co-r/7/L.^r^M. M . binde lexdieiQ

Pp c^uocl
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HuoäancicMprivileZiaele ^ eancren <-vLri » nonperilnj . /-> / . / . § .^/E/ )§

^ orr/ßa !c! . cr^ . cs-r/ . ^2^ . Lc <) uecr . // . co-// . / s . -r/E . /2 .

wann die gleich nicht von jhroselbs / sondern dero höchstAtthrtenVorfahren am Reichher-

rühret /
LcenrmAraciaperanceeeilorem concestäLLjana conlIynmLcL,per lile ^ uni iuc -

celloremrevoeari non ciebec^ ^o5e/rr hlic , kverli . jun . <7s)r/7 / . -rLr-V.

2s . 7-0/ . / . öc Oraverc. co-?/72^/ . 2^ -/7

Bevorab / da solche Gnad nichtprivac -Personen / sondern Städten vudgantzen Gemein¬

den widerfahren /
s)ar enim sc w^ uum est^ ut privileZia - HULcauMs , locis , eommunirrlubus .̂ eol -

leZus ^ civicaribusve ! corMribus cribuunrur ^ incernerLca ve ! inviolacs eunöli ^

Irnperu 5 perrnaneanc : non rnoelo c^ uancurn acillloL ^ uibuLciLcalun ^ ve ! (pries
eonveüere auc Isbetsötsre conancur ; leci 6c ipiorum ? rüncipum rcipecbuigui es

conrulerun r, / . / . tz . / . 2 . Oe^ rcr'
--r---^-7 . / . r-r Ä .

conror-i. kvineipi 5 enim 5sQum eonvenic perpecuo e6 e Kabile ^ nuüam sovens ^

mslicrsM äc 6erninuci 0 nern ;36eo (s; variscio äicirur ini ^ uirus äcininaiesleAik ^

c)UT exu ! «lebec eile ab sulä Princips Ksuck !)ar . L/. -r/E . /F . / e^.

sonderlichwann solche Käiserliche Gnad nicht auß lediger/freyer Mildigftit / sondern zu

gleich auch/wegen recompenür -vnd Vergeltung sonderbarer mei nen oder Berdiensien /

erfolgt/Kauckdar . «i. / / . «E . /2 .

Welche gemeineRechtsfürsehung nun/am andern/in gegenwärtigem Fall desto mehr

Statt vnd Platz haben mag / dieweilKäiserl . Majcst . >Viax ! mÜisnu5 l . gegen Erhöhung

deßPfandschillings / inderOoniirmscion !c . allergnädigist versprochen / daß die

Widerlösung der Kellnhofvogtey von der Stadt Lindaw / hinsüro niemand gegunk noch

verstattet werden / sondern allein deß Reichs Handen vorbehalten seyn soll : Allermassen

auch heutigs Tags die Käiserl . WahlrcspirulacioneZ pure vnd außtrucklich dahrn geben/

daßdieReichsstewrenderStädtvndandere Gefäll / som sonderer Personen Hand ge¬

wachsen/ wider zu dem Reich gezogenvnd nicht gestattet werden soll/ solche dem Reichvnnd

gemeinen Nutzen ( iciücec durch anderwerkige Verfchreibungen ) wider zu entziehen .

(^uoci sucern ? rincep8 conceäicincervencu pecuniL ^ ä tisbec vim concra ^ ü^

D -7. Decr/ A / Hä-rr . i/r e . / . /. 2-0^ . (7.

<7sctiersn . -ier//7 - s . -r«-« . uci äc istuc! Privilegium , c^uoci^o !) lpecis .

lia merics s/-//ö/r couceüum eii ^ ^ 2UL^ bär .̂ r .2 .^ <e/? .// .-rE . /2 .e^ / ?^ .^ cgui

privileZiuna in concrs6tum abiens -revocari non 6e !)ec ä ? rineipe,eciarn ex plc-

nicucline poceibacls. >src. R.euiuer . / . co-r/7/ . -- .^ / . / Fo. 8i^uiäern jura ex eon -

rraöiu cam jurisKcuciurn c^uäm civile velguo ^ uo moclo aä ^ uiücaprinLeps rol¬

lere ne ^ uicz ne ex plenicu6iue c^uicie pocettaci ^ . ? rineep5euim iolucuä ^ uiclein,,

estle §ele §i8,i
'
ec1 uonleZe conrraÄüs ^ oc eKMeus c^uiäem iubjecickrincipile -

^ esziiacura Kc conluecu3ine8 ; leä non concraötuL -. ae proincle ^ uc uou eile clekec

clominuselemencorumrLcLnecconrra ^ uum ^ rD ^ . -r^ rro

/ e^ /^ r ^ auclidar . / / « « ./ 2 .A -r . lcacp krineepg in concracti -

dusjureprivacorum ucicur . R.auc !>bar . i^ . -r . ^ . Ici^ ; bono eciam ipiius Impicr

craciicur . Lcenim li relinc ^uerecur voluncaci ? rincipi8 ^ conrraölum cum i
'uböi -

coinicum vel observare velnon odiervare : nemo cum eo tacile concraÄurus -

vnäe iple , per inäire6ium > eornmercio cLricuru8

/ . OeMi«or . Lc iic nonommum prXiuliecl omnium exu ! tucurus . ? ecr . keek .

c. -r. 2 . yuoä tane absuräo LbiuräiusestLc . ür^ . / . iLr / / . -rer/7

E/7/r O . ^ m7. Oravecr . co-r/?2 ^r2 . -r . / F> H .

/ . z' . (7. 2-e«-/. c^uippe c^ui äocec rnoralicacem ^ guL cit iumma iuru -

marum in reAimine ^/^ rs Lalä . ro«/7^2^ . -rE . 2.

Nun aber die relulrion solcher Kellnhofvogtey/Anno t 62b . nichkzu deßReichs - son¬

dern Herrn Gravens zu Montsort Handen vnnd Nutz ( als der denPfandschittingherge-

fchossett/vnd solgends die Gefäll darfür eingeseckelt) beschehen ; Auch hernechstAnno r 6?S.

«ienuö nicht ZU dem Reichrevocirc , sottdem auff die ErßfürMche VMb zu Insprugg
rran8-



crLnsfenrc worden : Als sind solche cr-rmzlaciones billich für ohnverfänglich zu erk lären/vnd

djeKellnhofvogkeyihrem alten vorigen Pfand -Inhaber / der Stadt Lindaw / widerumb

einzuräumen /
( quia juz nokkrum fine LaLko nolkro aci alium cran85erri non clever , per reZuIam
/ . / 2 . eui regulX äebemu8 inÜXrere , rLn^ ULM
firmarnenco , kalcl . cs-r/7^2^. /2 . Lc c^nia iavorabilior eii illa live cleeilio , li¬
ve imierprecacio ^ c)uä res priori firL korniL recläicur , / . -re / >^ e-
rsr. 2 . r-r^ -r . Oe Lravecc .

In weiterer Betrachtung / fürs dritte / daß / wie oben gemeldk / nicht allein die Römische
Käfer / in ihren geschwornen Lapicul3cionibu8 fallermiltist versprechen /

den Ständen ihre regalia vnd Hberkeik / Freyheiten/krivilegia , Pfandschajften vnd
Gerechtigkeiten auch Gebräuch vnd gute Gewonheiten / so sie bißher gehabt / oder in
Vbung gewesen seyn / zu Wasser vnnd zu Land / in guter beständiger Form ohn alle
Weigerung zu coniirmiren , vnd zu bestätigen / sie auch dabey / als erwehlter Römi¬
scher Käiser/handzuhaben / zu schützen vnndzu schirmen / dochmenniglich an seinem
Rechten ohnsthädlich .

sondern auchjetzkglorwirdigist regierende Käiserl . Majest . bey antrekkender dero Käiserli -
chen Regierung / der Stadt Lindaw ihre vom Heiligen Reich habende Pfandschajften / wie
schon vorhin angeregt / nominacirn bestättiget hat r welche confirmacion nun vergeblich
außgefallen seyn/ vnd ulcra ju8 commune nichtzit operiren ; wann auch gleich die Pfänd¬
bare Vogtey von dem Herrn Oonfirmacore ^ zu deß Reichs eignen Handen wider eingezo¬
gen wurde . In mehrer Anmerckung/daß die Ständ deß Reichs/solche pignoracici ^ eon -
ÄrmacioneZ , auß mitgefolgter olotervancr , bißher dahin verstanden / daß sie den ohnwi -
derruflichenalloäial -vndt

'
euclal -reZLlienz -Dberkeitenvnnd Privilegien , vnker denen sie/

in eoniirmLcionibu8 , promilcue erzehlt vnnd gesetzt werden / dißfalls gleich zu achten /
vnd derowegenvon contirmirender Käiserl . Majest . selbs / nicht zu relmren oder wider
aufzuheben seyenBevorab die jenige / welche nicht von hoher Müdigkeit vnd stattlicher
imporcancr , sondern mittelmäßiger qualicäc vnd geringer Einträglichkeit ; zumalen auch
in eines Stands Reichs Anschlag gebracht worden sind ; wie dann diß Letzte sich beyder
StatischenKellnhofvogtey ( gestaltschon oben mehrmals angedeutet ) klärlich befindet /
daß nemlich die Stadt Lindaw der mitergriffner vier Dörfer halber / desto höhern Reichs -
Anschlag / die Kellnhofvogtey aber ein schlecht alt Adenliches Einkommen hat /

Ucfic rn3gnLuctlica8 vel neeeslic38j <eipnl )l . I.inciLuglenÜ8 ^ u0Lc1isk08p3g08 8c
vogciam , exiguofilcicommocloLucincommocio ^ öcmulromLg ^ nulli ,̂ ineri -
co pr-okern cleloeac , / . ^scro / . / .
/rr-rt . «S

'
. § . /eüj ^ O - -re / /---// . Lrävecc .

ZudemvndMrdtens/erscheintexluperioril )U8Sonnenhell / daßdie Kellnhöfvnd
dero Vogtey/mit beyden jhrenümicirten Gerichtbarkeiten vnd andern Gefallen / in der
Stadt Lindaw hoher vnd nidriger cerricorial -Hbrigkeit zerstrewet gelegen / vnd daß dero -
wegen berührte Vogtey niemand besser / dann der Stadt / anständig ; auch ein solches nie¬
mand dann dem Stissk ( wann er es bedencken will ) ersprießlicher seye : sintemal die Stadt /
deß Stifts Hof -Zinß -vnd eigne Leut / eben so wol / als andere jhre Vnterkhanen / in dero
Reichs -Anschlag / wie chegemeldk / vertritt/hinwiderumb der Stift vnd sein Vogt ihre in
der Stadt cerricorio gesessne Leut / weit eher vnd bequemer / durch die Stadt / dann durch
einen außländischen Arm / zu der Gebär vnd Bittichkeit anhalten können /

Un6e,ne urb>8 in aclrniniibracione univerlLli8juri8cii6kioni8 in luo cerricorio cur-
becur aucii -npeäiacur ^ cl ^ civocLricojurÄ cum luä juri8cliLkione parcicularicer ^
co ^ currencia,prX alÜ8 aämicci pocelbLc ctebec . / . // . ^ r . / . h . ^ 0^ . / / .
Larc . O . ^ r--/ )o^N ?Lcexlroccexcu mulc3rurn civicacurn pvoiluxic eontuecuäo ,
c)UX perrniccicliLbencicjomumcommunern cumalio,ucp3rcemlocii,eoeciAni
invico Lc reclamance ^ recrakere pollic , ? ecr . keclc . i-r re r«
^ .^ . r« ^. l ) einc1esubcliciuniu8juri8ciiLkioni8meliÜ8cra <ILncurLbeor c^ui eik pa-
crioca , c^uäm ab» alieniZenä . (Lpecc. -i. / ^r . Waeciam coloni LLcleüa -

< ltici benigniüskabencur , liacivocacia eorum ^ nonLäforenlena vel excernu ;n _- ,
Pp Ü Leä



tecl paricer ac! iplbim 6ominum cerricorii percin ^ c , m ;r ) or eriam eoneorciia incer
clominum cerricorii Lc vominum colonorvm exiucleoi/cur ; 8i ^ui6em in kz-
1)enciI) U88^mbo1um cranticuseibtaeilior , ( Zuerc . /sr . Oenic ^ ; ^ ^uiaUrbsI .in-
ciauAienüsL ^ onera Impermracione eolonorum moualberigliorummon minus
c^uäm relinc ^uoi umi ?ub6icorum nomine , cenecur : eäre L' ^uum elb, uc Lc emo -
lumenca ^ clvocacin eorum ^ aä iplam percineanc ^ ^ / .^ /^ E ^^ ^ E . / o . Oo

r-r (^uecc . ^ o-r/ ^ /^ . -r/E . / ^r.
Massen Kaiser Sigmund / in seinem Pfandbrief / eben auch dergleichen conlläeracion ge¬
habt/vnd die Verpfandung gegen Lindaw/darauss gegründet / daß sie die Kellnhöf ( vmer
Lindawischer ^ ävoLL^/ ) besserZunemen / vnnd die Leut darzu gehörend/dem Reich desto
nützlicher dienen mögen . Käiser Maximilian der Erst aber/hat bey ^ outirmacion derselben
flirnemlich dieses angesehen/daß Bürgermeistern vnnd Naht der Stadt Lindaw / die be¬
rührte Kellnhöfgelegen seyen. So dann hat der hochlöbliche Reichshoftvnd geheime Raht /
auch Käiser l . Majest . selbs / ( wier^ ette/ ^ § . So hat poch ttN hochlobl . RerchS -
Hof -Raht/rc . erzehlet/ ) den xc>. Septembr . ( I o . Ockobr . ) vnd I o . ( 20 . ) Octobr . Alrno
) 6? 6 . unÄliimu :er geschlossen/daß dieRerchsvogkey einen schlechten Nuß trage/vnd hinge¬
gen nur mehr Haß vnd Vngelegenheitverursache/rk '

. Daß also Imperii bonum k . Keip .
Linäavientis ucilicas allhiezugleicheoneurrirm/VNd derowegM aicerius liacüsünAulLre
Lc exiZuum conrmocium billich exeluäiren /

kavüremmpublicusprivacL uli ! ic2N0mnjnopr2 'feren6u8 ^ §cin illius Zraciam ^
eciam ä reAulis juris receäicur . /. / ) . ^
621 ! . -r/E . 4 . Icem majus bonum publicum ancetercur miuori bo -
nopu ^lieo . /. / . /e-c/ . -rs^ . i-rc . /s-^.

^
^ enoel ^ . -7^ --^ . ^/ .

Sonderlich aber vndLum fünfften / lauffk deß hochlöblichistenHauses -Oesterreich hal¬
ber/diese consiäeraciouatlhie mit ein/daß selbiges relpeQu seiner Herrschafft Bregenß /
vnd der Landvogtey Schwaben/mit der Stadt Lindaw/nähist conünirc . vnd in mehrer-
ley äiLkerencien ( zu dero Außtrag / wegen dißfalls mißlichervnd schier vnmüglicher Erfin¬
dung eines beliebigen Richters/nicht wol zugelangen ) begriffen ; Entgegen die Stadtein
geringer vnd übel abkommner Reichs -Stand / der einem mächtigen Arm viel zu schwach/ vn
derowegen/zu Erhalt - vnnd Widerauffbringung Bürgerlicher Nahrung/auch ruhwigen
Wesens/ ( so von eines benachbarten PotenkatensOfficiren vnnd newen Einfassen in den
vieroccupirtenDörffern/mehrfaltiggehemmet/verringert/oder -e strittig gemacht wer¬
den kan ) der provilional -oder cocal-reüicucion zum höchsten bedürfftig ; Auch dessen/ als
eiN ^ espubliLalHULfavoradilL ^ öLmmovi acqueLecleiiL X^ uiparacur ) billich ZU ge-

wehren ist/wie schon droben § . Dtttvcff als em !^ ei ^ ul ) l . Lcc . davon An¬
regung bejchehen.

Welches alles/auffs Ochste/vmb so viel mehr zu behertzigen ; dieweil obiges bereit die
Erfahrung guten theils mitgebracht / wie die nur ( dickbejagten Erbkruchsässischen Spruch¬
briefs eeee . L . vnd also der alten Zeit nicht mehr zu gedencken ) von Anno ) 628 .an
( da dieKellnhofvogtey der Stadt Lindaw abgenommen / vnnd Herrn GrafHaugenvon
Montfork eingeraumbt worden ) allerseits verübte aLta ^reLpeLtive gewechselte vnd prociu-
circe Schreiben / Klagen / proäuLla , intormacione ^ öcL . überhäuffigmit sich bringen ; sin¬
temal wolermeldterHerr Grafbald auffangetrettneaämmiKracion den Inwohnern der
vier ergriffnen Dörffer allen zumal / ihr LmdawischPfarr -Burger -vnd Zunfftrecht thätlich
abzuspannen / in mehr Weg vnterstanden .

Indemer/proprimo , dieAeschacher / SchönawervndAickenbacher / dem Eatholü
schen Gottesdienst in dem Lindawischen ülial -Kirchlin zu Aeschach beyzuwohnen / entgegen
deß Kirchgangs in die Stadt vnd zu S >. Stephan / sich zu bemüssigen / mehrfältig ärreäo
vnd per inäire ^ um ättgetrieben.

Ingkeichem/an der/jhm ohnpr ^ juckcirlich überlasiner Vogtstewersich nicht ersätti-

gen/ sondern noch darzu der Stadt/jhre in den vier Dörffern hergebrachteBurgerstewer ab-
nemen ; die Inwohner Krafft ihres Burgerrechts/vor Ratzt nicht erscheinen lassen; Ja auch

nicht
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nichtgestatten wollen/daß der Rahk/solche Inwohner fürohin / wie blßher/ von denHof -
vNd Landgerichtern/wie sie dahin geladen werden/ Krasst der Freyheiten vnd vhralken Her¬
kommens/ abfordern thue : da doch jhrenkhalben / weder die abgelöste Kellnhofvogkey für
sich selbs/nochHerr Graf/als ^ äminiikracor , einige exempeioos -Freyheik / fürzutegett
oder zu gebrauchengehabt .

pro rerriio^ hat er/Herr Graf/proZrellu cemporrsa
'n den vier oLLupirren Dörstern ?

auch die Zöll stkeökrc deme gleichwoldie Stadt / so gut sie vermöchk / abgewehret / zuma-
len auch bey voriger Käiserl . Majest . erhalten/ daß seinen Gn . hernechst solchesZvll - äcren -
cacdenb . AugustiAnno i629 . vnd3r . HttobrlsAnno .) 633 . vonHofauß MKibirc wor¬
den ; Jarwider vnd der Stadt Klagen ( dieman jhm Herrn Grafen communiLirc ) er
zwar mehrmals ganß eiferig vnd außführlich/ sonderlich im Aprili vnd Augusts Anno 1635 ^
einkommen / vnnd vnter anderm / ohnerweißlichberichtet/daß der Zoll / davon der Skadk
exkibchce Kaussbrief meQtionir -oder Meldung thue / in die Stadt traoskerirc worden
ftye. Jedoch haben es Ihre Käiserl. Majest . bey der exkibrcion immer fort caLice gelassin/
vnd er/Herr Graf/sich/in Ansehungdessen / etliche Jahr vor der von jhm fürgenommnenceMon deß Zolleinzugs bemüssiget/ daß er also hernach / bey fürbrechender ceüloo , einige
poüeilroiiem vel <guasi , juris veökiAa!i8,HUippe tguam iple non l^abuic vel reciiiuir ^ver-
sanglich cransteriren können .

Nicht weniger vnd pro quarco , hat sich Herr Grafauch einesVmbgelds in den occu - 4*
pirtenDörffernangemast : aber ( weil solches der Kellnhofvogkey nie anhängig gewesen /
auchjhmvon dem Herrn ^ ppreKeoüons -LommitHrio nicht eingeraumbk worden ) dar¬
über den 8 . Augusti Anno 1629 . vnnd51 . Hckobr . Anno 1651 . Käiserl . iiikibiciones em¬
pfangen/dargegen die Stadt ihre Vmbgelds Einnamconcinuirr . Vnd obwoler/Herr
Graf / wider solche concmuacion mehrmals/als menie ^ pril . vnd ^ uZuik . Anno i655 »
wie auch den 24 . kanuarü Anno 1657 . bey Käiserl. Majest . lupplicirc : istjhme doch gar
nichts äeterü ^ sonderndie Stadt bey ihrer poü

'eüion wissentlich gelassen worden .
Also vnd pro cguioco , istvonvielhochermeldkem Herrn Grafen / auch der Blutbann / V»

in seinenzu Hof / allererst Anno - 655 . eingereichten SchrrWn angesprochen : weil jhm aber
derselbig/ von dem Herrn Käiserl. ^ ppreKenüonz -Lockmül 'ario nicht nowinacim , son¬dern allein alle Hbrigkeit ( darunter der Blutbann/per aUeZaca lupei iora ^ nicht begriffen )
eingeraumbk/ auch von der Stadk/vnter wärender seiner^ 6mirülkration,zu Loncinuirli -
cher Fortsetzung jhr vralt hergebrachter Vbung / etlich aökus exercirc ^ als ist jhm auch diß-
falls nichts zu oder der Stadt aberkent worden.

Inümilivndprc - sexco. istnichtohn / daßHerrGraf / allererst in dem 6 . Jahr seiner vr .^ cilniniikracioi ^ nemlich Anno 1655 . der Stadt auch den Forst bey Rickenbach vnnd da¬
selbst herumb/einsmals angefallen/vnd dieLindawische Wildschützen/von ihrem ohnfür -
dencklichemexercicio deß Weidwercks daselbs/mit Abnam der Büchsen vnd Bedrowung
fänglichmWegschleppens/thätlich abgetrieben. Eshaben aber Käiserl . Majest . den^ i .Hctobris Anno 1655 . vnd 25 . April . Anno 1635 . solche curbanou gleichfalls perrelcri -
pca^ bey jhm ab-vnd eingestellt .

Nichts desto weniger vnd pro sepcimon
'
st es bey dieser excenüon noch nicht verblieben/ Vlk .

sondern er/Herr Graf/hak auch die Mühlinzu Goldschmiden/ausserhalb deß Dorffs H -berreitnaw gelegen ; vnd ein Hauß im Hawen / ausserhalb deß Dorffs Aeschach sicuuc^ züden vier Dörfern prEcenäirc sAuch endlich fürgegeben/daß er Abzug von den Burgergül -tern der Enden/wann sie schon vnter ihnen selbs verfehlt oder veräußert werden/zu fordern
habe ; Item / dieBeybringung mehrer Weiler vnd Höfsich Anno r 633 . relerHrc . vnnd spgar Anno i635 . Ihrer Majest . als obangezogen/geklagt/daß die übrige vmbligende Dörstser/Weiler vnnd Hof / durch die ^ .ppredenüons -LommNIIon ^ von dem corpore der
Reichsvogtey/wie Nasen/Hhren / Händ abgeschnitten worden seyen .

Ja es hat letzlich der Stiffk zu Lindaw vnd Herr Graf/sich aller/aUsserhälbder vier oc ^
cupirteoHörster/angeblich besindlicher Kellnhöstscher percinenc/äen , miteinander vep/gleichen / vnd sampt denOörffern selbs / vüter sichvertheuen wöllen : wo es vorige Kätserlö
che Majestät durch zwey sonderbare rescripc vom,i4 . Febrüartt Attnö 1634 . nichtaöK -
stellet / wie ebenmässig auch die angemastseigenwillige manucenciottem poüeüioQi '

z (Koo
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elk.Verwandlung seiner ^ ämiiMracion meine Pfandschaffk ) den 2x .April . Anno r 637 .
Lnliibirc oder nidergelegk hätte .

Vber das/hat Herr Graf/allerley verdächtige der Stadknichtfähige/ja widerwärti¬
ge vnd von dar fortgeschaffteLeuk/in den vier Dörffern einnisten/vndihnen / derStadtzu
Abbruch/ allerley Winckelkrämektyen vnd Keilschafften erlaubt .

So dann hat er Herr Graf / den Inwohnern der vier Dörffer/über jhre Keller vnd das
Pfalentz -auch Vogtgericht / noch einen newen Vogkcyverwalker / als ihr nachgesetzte Ober -
keit/ auffdringen / Verhörtäg vnd excraoräinarische Erkantnuffen anstellen wölken. Vnd
als die Insässen der drey Evangelischen Dörffer / zu Erhaltung ihres LindawischenPfarr -
Burger -vnd Zunfft -Rechtens / durch ein flehenlichedemütige 8upplicacion .stch auffdas alt
Herkommen beruffen/ vnd darbey vnterthänig gebetten/ auffi » rerims -Mitkel ( Außweiß
dero/ste / 1 icepenäence,Ihrerr Gräfl . Gn . vnd der Stadt zugleich/iedrm dieGebür/dar -
Zu sie erbietig/prseKiren . Auchvon Hof -vnd Landgerichten abgefordert werden/ Item /
als angeblicheReichs -Vnterthanen / mallen Sachen / dieappellacioninimeäjLce ack ( ?L-
rneram vel aulLln gehaben ; wie gleichsfalls der wöchentlichenkostbaren Verhörtäg/über¬
hebt bleiben möchten/rk

'. ) zugedencken : Ist hochwolermeldter Herr Grafdardurch der-
nraff 'N oikenäirc worden / daß er ihnen nichtallein alle Rahts -vnd Rechtserholung in zweif-
felichen oder newerlichenSachen / darnider legen ; zumal ihre gebrauchte OonLuIencen da¬
von betröwlich abschrecken wöllen : sondern hat noch darüber etliche der Inwohner / bey
Nacht vnd Nebel / nacher seinem Keii6encr > Flecken Langen -Argen sanglich führen / vnd sie
daselbst so lang in Arrest behalten lassen/biß die Stadt Lindaw deßhalber einKäiserliches re -
laxacions -^ chreiben erhalten .' Massen sie/die Stadt/auch sonsten / so wol durch Käiserl.
Inkibitiones ^ als re ipla , so gut sie gekönk / sich inpoüeüione vel deß Zolls / V mb-
gelds/Iagbarkeik / Blukbanns/rc ^. zu manuceniren ^ Herrn Grafen inner den Bezirck der
Dörffer zu behalten/ vnd die alte Insässen der drey Dörffer / bey ihrem Pfarr -Burger - vnnd
Zunffkrecht pro polte AU conlei Viren nicht vnterlassen ; dahero auch er / Herr Graf / noch
in seinem an Käiserl . Majest . den 24 . Ianuarii Anno 16x7 . abgelauffnen Schreiben / sich
vermeintlich / erklagt / daß er gedachter reZalien , tpolirc worden sey.

-Ob nun wol immittelst vnd noch Anno r 636 . vielwolermeldter Herr Graf / durch sei-
nmOonlulencen . dievon Lmdaw dahin veranlast/samb er sich aller nachbarlichen Strit -
tigkeiten/vnd bevorab/wegen Widerabtrettung derKellnhofvogtey/zuvergleichenbegeh -
re : welches/ sonderlich d as letzte/ sie die von Lindaw / auffverhoffende Käiserliche lacilicaci -
vo gern accepcirc . vnd zur Handlung prXparacorm gemacht : So ist doch das Schiff die¬
ser guten irnencion , durch ein starckenWind/vor Lindaw fürüber / vnnd nacher Bregentz
getrieben ; In dem von Herrn Grafen / die craHLcion , durch ein äLverlion , abgeschnitten/
vnddieKellnhöfische ^ ämimlkiLcionder verwiktibten Ertzhertzogin zu Vnsprugg Fürstl .
Durch !, abgetretken ; SonunauffdieWeiß / wieoben/ f/ . § . Vntkk

uc cela narracionispercexacur ^ c . ) erzehlet/beschehen: darüber nun allererst das
Waffergeschwöllt / vnd mehrerley tarn labences ^ ^ uäurpacencesalluviolles eingeführt
worden .

Dann/erstlich/istdenInhabern dervierDörffern ( welche denz . April . Anno 1629.
demhochansehettlichenHerrn ^ pprelieolions -Oommiil '

arioohnmiktelbareReichspflicht
geleistet) in iplo aLku ceüionis , alsobald/ ohne Fürweisung einigen Käiserl . Befelchs/ eine
newe vnd zwar Pfandhuldigung der ErßfürstlFraw Wittib zu leisten/inständig zugemuh -
tek/vnd als sie sich endlichan Käiserl . Majest . hierüber beruffen / ihren etliche fänglich na¬
cher Bregentz geführt ; darüber ihnen auch allerley mündlich imprimirr . vnd sonderlich die
Ouittirung ihres vralten Burger -Pfarr -vn Zunfftrechtens ( welchen der Zug m die Stadt /
Item / der recurs zu dem Spital / wöchentlichesAllmosen / Lazareth/rd '. anhängig ) starck
eingeschärpffetworden ; ohnangesehen Herr Graf zu Montfork / in letzten Jahren seiner
aämioilkracion,zu Folg der Käiserl . inklibicionen ^ sie darbey lassen müssen . Mif welchem
auch andere beschwerliche Neuerungen / als Abnam ihrer Pferd / Rinder / Weins/r ^ . son¬
derlichaber Einlägerung ohnctileiplinirten Kriegsvolcks/zugeschlagen.

Dannenherovnndzu siehenlichgesuchter Äbkommungsolcher öiffieulcecen- der erste
Erß -



45 L .

Erßfürstl .Verwalker solcher abgelöster Kellnhofvogkcy/jhnen/Inwohnern/der drey Dörf -

fer/einen Revers ( deßInhalts /
daß die emiZrirende sich deß Abzugs halber/dergestalt/wie andere thun werden vnnd
sollen/ verhaltenwollen )

fürgeschrieben ; welchen auch die emiZrancen also angenommen/vnndjhrevomiclliL mit

grosser Beschwerd verändern müssen/ ehe nochIhre Kaiser !. Majest . die Gefangnezu reia -

xiren .die andere mit Belegung der Soldaten ferner nicht Zu beschwere/auch nur die Reichs-

Pflichtvon jhnenzu ncmen/den ro . Novembris Anno i6 ?8 . befohlenhaben - Es hatgleich -

wol allcrhöchstgedachteKaiser !. Majest . zugleich auch/ vnd iul ) eoclem claco ^durch ein Pa¬
tent / ( so uuuuuuuu . beygefügt ) denVnterthanen / Inwohnern vndAngesess- ( uuuuu

nenindenvierDörffernaufferlegt / derErßfürstl . FrawWtktib ( als derosie dieReichs - " ^ . )

Pfandschafft/in Ihrer Majest . Namen / zu aäminitkriren bewilliget ) Reichshuldigung
zu erstatten ; sintemal aber die längst von dar abgezogne/ebenmässg in solche Huldigung ge¬
zogen, vnd noch darzu ihnen ein Ertzfürstl . KomaZmm zugemuhket werden wölkn : Als ha¬
ben sie Abgezogne/solcheZumuhtung/wie auch den geforderten Abzug ( weiler derKelln -

hofvogtey nie anhängig / oder bißhero in Pfand - ald andern Briefen ichtwas darvonzu be¬

finden gewesen : Entgegen aber der Enden ohnfürdencklich herkommen / daß ein jeder von
einem Dorffin das ander/ oder in die Stadt / oder auß der ^ >kadt / in die Dörffer frey vnnd

ohneNachstewerziehen mögen ) den 2 . May Anno 16 ^ 9. anatlcrhöehstgcdachteKäierl .
Majest . allerunkerthänigistgelangen lassen ; vnd sich unterdessen nichts desto weniger erbok-
ten / deß Anspruchs vnd darin » befindender Schuldigkeit halber/ in an cecellüm » eaunon
oder gar Hinterlegung zu thun .

Darbey es ein Zeitlang verblieben biß im Früling Anno 1 ^41 . der schigeVogkeyEer -
walterLazarus Kimpel/widerumb aäpai cem vnd mündlich in sie gesetzt ; aber kein ferner
Patent oder Mandat angeschlagen/ noch sie Förmlich/i

'ub eomrnuracione einer Straff /
Verlustigung jhrer Ernd vnd Nutzungen/ : ^ . Licirc ; weniger durch ein proclama sie deren
verlustigeerkent/ sondern hat jhnen ihre Frücht / ohn einige Förmlichkeit abzustricken ange¬
fangen/biß jhmoFormlicheproceäurvonIhrerFürstl . Durchl . aussrrladen vnnd Befehl
zugefertigekworden / daß er sie per proclama publicum , lud » eominacione manäari poe«
NLÜ8, eiciren , vnd ihr Verhalten hinterbringen soll. Darauffer zwar sie cicirc, vnd jhnen
ein cermin prLÜZire , jedoch in seinem Patent abermalen nicht die den Inwohnern von Ih¬
rer Majest . anbefohlne / sondern ein Ertzfürstl . Huldigung erfordert / beynebens sie noch/
Lnce eläplum cerminun ^ ueäunifaLtam relationem Sc Lubsecucum manclacum poe-
na !e,mit concjnuirender Vorhalkwnd Entziehung ihrer Früchten/gestrajft ; da doch wi¬
der Recht vnnd Gewonheit / daßein Oicacu8^ nce ejaptum rerminum , gefähretoder ge¬
strafft werden solle ; Auch die arme Leut sich/auffdie anbefohlne relacion vnd Hinkersichbrim
gung jhres Verhaltens / verlassen / vnnd jhme Kimpelnoch vor Äußgang deß cermms . ihre
erhebliche Entschuldigend Erklärungen zugeschickt/ der Hoffnung / vnd mik angeherrckter
Bitt / er werdevnd wolle solche Ihrer Durch !, dergestalt recommencliren vnd hinterbrin¬
gen / daß dieselbe zu anderwertiger gnädigister relolmion bewogen werden mög : Zumalen

thänigisten Ehren/in die Dörfferzuremigrirsn . da dfistlbe kein andere als di/von ^ krer
Majest . den Anwohnern anbefohlne Huldigung erfordern / vnnd sie bey jhrem / von ibren
Voreltern her / ererbtemLindawischen Burger -Pfarrwnd Zunffkrechken ruhig vcriluben
lasten werden . Gleichwie Monkfork/nach ergangncn Käiserl . intiibicionlbuijvnd oarico -

^
Vrtheil endlichgethan hak/ auch dffkangezognen Truchsässischen Spruchbriesen gemäß

Dessen allen aber vnbeherßigek / ist der Vogkey -Vcrwalker cleLLlo forcqefabren/vn !,

hakihre Guter durch Soldaten hewen/ mähen vnd schneiden lassen ; ohnangesthen ste sich/
wegend,e,esv -rubkenGewalks/erbokken / stchmitjhme / auffalle verantwortlich WM
vnd Weg / abzufinden. Als auch auff ein Zeit / da keine Soldaten in dem DorffSchbna m
wann/einer von die,en abgezognen Leuten ( welcher Josephen KrenckhelöBaw ^ nn/vnd
zu « chachen auff dem ,enigen cerricono . welches die Stadt Lindaw in obnstrikkiaern .. p
kofilou hat / geststen ist ) die Frucht seinesGütl .ns -ingeheimbset/ vnnd nacher ermeld̂
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Schachen geführt / hakgedachter Vvgkey -Verwalter / nicht einen Naht zu Lindaw/als cer-
ricorii Oominum , deßhalben ersucht/jhne zür i-eiilcu cion anzuhalten ^sondern ist milica-
ri rnauu ^mit z'o . odercho .Mußguetirerneingefallen/vnd allda gantz verderblich Hausen las¬
sen/ Für eins .

Darnach vnd am andern / ob wol Herr GrafHang zu Monkfort / der verwittibten Erß -
hertzogin keinen Zoll / obberührter Massen abgetrekten oder abtretten können : so haben doch
Ihre Fürst !. Durch ! . denselbigen in den ceäirceu Dörffern / nichts desto weniger pr ^ cen-
ciirt ; aber Käiserl . Majest. dero den I r . Dctobr. Anno 1658. relcribirc , daß sie sich dessen
müssigenfolle/es sey dann/daß sie m concinenci erweisen könne / daß er zurVogtey gehö¬
rig sey . Es haben aberIhre Durch !, solches in concinenci nicht erwiesen/dahero die con -
ciirio inkibiciouis purikicirc . vnd hernechst den ro .Novembris solche inlribicio ohnbeding-
lichreperirc worden . FolgendsimIttlioAnno 1639 . haben Ihre Durch !, allererstm ei¬
ner miiliv ( so gleichwol der Stadt nicht communicirc worden ) allein den Kaufftikul/wie
zuvor Monkfort auch/ äilpucirlich gemacht : vnd eingewendet / der Zoll / von welchem der
proäucwceKauffbriefmelde / sey in die Stadt cran8fernc worden ; Jedoch solchen Für -
wandk eben so wenig / als Herr Grafvon Monkfort / deme deßhalber auch nichts äekeriro
worden/erwiesen .

Dessen allen aber ohngeachkek/hat der jetzige Erßfürstl .Verwalker der abgelöstenVog¬
tey vnd mitergriffner Dörffer/den Zoll in berührten Dörffern/nicht allein äe taLko angefal¬
len ; sondern auch seingnädigisteFraw OommiccencinnacherInsprugg berichtet/

samb die SkadtLindaw/zuAbbruch selbigen Zolls/zuReuttin/auff der Steig vnnd
zum Ziegelhauß / Zollstätten ausgerichtet hab/rc '.

da doch der Zoll zu Reutkin / eben so alt / als die andern : vnd der Beyzoll auff der Steig / al¬
lein aaffdie Vmbfahrer deß Reutinischen Zolls ; der zum Ziegelhauß aber / wegen äecüni -
tungdeßAeschachifthenve (Ai§Ll5 . subli6i3ri6 angestellet / vnnd von Herrn Grafenzu
Monkfort solchezwo Beyzollstätten nie conn aäicircoder angefochten worden .

Nechst solchem/ hak der angemaste Vogtey -Verwalter / auch einen gantz nerven Zoll zu
Aickenbach ( alldazuvor gar keiner gewesen ) angesehen/ vndbißher äefacto durchgedrun -
gen/

So dann/über diehievor zu Aeschach an einer Neben ^ <mdstraß ( curn in5cripcion ^
Oestenrichlsche AollstM ) außgehenckte Zollkafel / noch ein andere / ( lub ciculo.
9ittch6vl )gteyzoü ) vnter Aeschach / in einem / von dem Käiserl . Herrn Hpprekenüonz -
Lommiüario vnd polt von Herrn Grafen zu Monkfort / niemals occupirtem Gut / an
einen Baum / rührs hinter der KäiserlichenHeerstraß ( welche die Stadt von etlichen leLuliz
her erhällt / vnnd dargegen den Zoll von allen darauss führenden Kauffmannswahren ein-
nimbt ) geheffket.

Ferner vnd fürs dritte / hat jetziger Verwalter der Reichs -Vogtey / nicht allein die
Montfortische occupacion deß Forsts reaüumirc , sondern auch der Stadt die Beschäm¬
ung einer Stisstischen Mühlin / zu Obermühlin gelegen/ zu in ceräiciren sich vnternomen ;
Ja Bürgermeistern vnnd Naht zu O'ndaw/ ( sie über Haupt hinter die FriedseulenprLci -
se einzuzwingen/vnd ihnen/ausserhalb derselben/alle hohe vnnd nidere Dberkeit durchauß
abzustricken/ ) sub Lornminacione Erßfürstl . Macht / vnd schwerfallender gegen -clemou -
stracion , schrifftlich abgekündet .

Durch welchevnd andere mehr täglich fürfallende Newerungen/sie BurgMnristervnd
Raht bemüssiget worden / eine eigne kostbareRahks -Boktschafft nacher Insprugg abzuferti¬
gen/vü moäis omnibnszu versuchen / ob zu gänßlicher Abschneidung aller accencac-Strit -
tigkeiten/vndbißzuAußtragdeßHauptwercks/Ihre Erßfürstl . Durch !, zu ohnpiLjucli -
eirlicher gütlicher incerims -Herumblassung der abgelösten Kellnhofvogtey / vnd mitergriff¬
ner vier Dörffer/auß allerhand fürgestellten beweglichen flehenlichen Vrsachen / zu erwei¬
chen seyn möchte. Darüber zivm vnd auffvnterthämgiste bittliche Fürschläg / durch wol-
ansehenliche fürtrefflicheVepurirce , mit dem Abgeordneten/ über die strittige Puncten / un¬
terschiedliche cont 'erencien gehalten/vnd selbige hernechst Erßfürstl . Durch ! , gehorsamist
reterirc : Es ist aber doch hernechstjhme nicht ein solche/ wie er gewünschtvnd gehofft/ son-



dern ein gantz ohnverseheneVorantwork vnd retolurion ertheilt wmden/deß BÄrtlichett
Inhalts/ .

Die Fürstl . Durch !. Erßherßogin LlauelR Zu Oesterreich/rc '. vnser gnädigste Fraw / ha¬
ben jhro gehorsamist referiren lassen/was deß H . Reichs -Skadt -sindaw Abgeordne¬
ter/ 1. c. Jacob Heider / wegen der vier Kellnhöfe/ Aeschach/ Schönaw / Oberreitnaw
vnd Rickenbach / auch deren percinencieuffo wol schrifft-als mündlichen vorgebracht /
vnd bcnebms solche Zu derReichsvogteygehörigeDörffer vn Kellnhöfjhro derStadt /
emtweder Zrac^ oder gegen einem jährlichen conciuZenc , biß Zu Außtrag der schwe¬
benden Strittigkeiken zu überlassen/vnd derenthalbergütlicheHandlung zu pflegen/
gebekken ; Hierauf nun jhmepc . Heiderauß Befelch höchstgedachterFürstl . Durch !,
in Antwort folgen thut / daß sie nicht bedacht/ sich in einigen rraLkac oder Handlung
einzulassen/ehe vnd zuvor die außgekrettnen Unterthanen / nicht wie sich gebührt / ein
sblolucevnd ohnLonäieionirteErbhuldigungleisten / vnd die Kriegs -vnnd ander-
wertshero schuldige Oblagen/gleich andern/ablegen/auch deß Abgeordneten -Obern /
Principalen vnd Oommncencen sich vorderist erklären / vnnd Ihre Fürstl - Durchll
gnugsam versichern werden/ daß es mit allen aQibus , sie betreffen gleich hohe / Forstli¬
che/ Malestß -mittere oder nidere Gericht oder Obrigkeit / vnd bestehen gleich in Zöll /
Mautten / Vmbgeld / Stewren / Zinß / Gülten / Straffen / Bussen / oder wie es im¬
mer Namen haben mag/so ermcldke seine Principalen vnter wärender locLerons - Zeik
( welcheIhre Fürstl . Durchl . Zu äecerminiren vorbehalten ) durch sich oder die jhrige/
oderjemandandern/ZuDorffoderFeld exercil - on vnd üben werden / den Verstand
haben/vnd nicht änderst seyn solle/als ob Ihre Fürstl .Jurchl . oder dero Ertzfürstl . Pu¬
pillen noch selbsten in Besitz seyen/ vnd dieselbige Handlange vnd aQus ^ was Grunds
oder Geschlechts dieselbige seyen/ exercier vnd geübt hätte / derowegen auch dardurch
der Stadt Lindaw einiges Recht zuwachsen oder creirc oder die poüeip änderst als m
forrnaconikicuc ^ gegeben werdensolle.

Item / daß sie sich in wärender vnd äecerrninirtek Zeit / gegen dem Gottshauß / Stlfft
vnd (^o nvenc Zu -Lindaw / auch denUnterthanen der vier Kellnhöfoder Dörffer / sol¬
chergestalterzeigen wollen vnd werden/ damit ermeldtes Gottshauß/Closter vnd Aeb-
fiffn/Oouvenc . deroselben Diener/vnd die Unterthanen sich dessen bey Ihr Durchl .
oder derselben Ertzfürstl . Pupillen zu beschweren / auch die Vormundschaft selbsten
nicht Ursach habe/ die äecerminirce Zeit abzukürtzen / vnnd wie sie es zu thun wol be¬
fugt seyn solle dielocacion auflzukünden / oder der aäminiikracion widerumben/wie
vorhero/ Zu vnkernemen/ auch vmb die Schäden/Lncereü

'e vnd Unkosten / selbstenal¬
ler Orten Zahlhafft zu machen.

Ferner / daß auch/ allem dem jenigen/ was offtberührke Stadt Lindaw / an dem Kaiserli¬
chen Hof/äecranslacione in pocenciorcm , wie auch in polleü

'orio für -vnd ange¬
bracht / allerdings rennncirc seyn/vnd wider die Ertzfürtzl. Vottmmdschafft / künsf-
tig Zeit / weiter nichts / als was zu dem / ihnen ohnedas von der Rom . Kaiser !. Ma¬
lest. allein vorgestellten peticorio ^ inpunLko ulteriorum percinentiarurn ^gehörig /
inovirc oder auffdie Bahn gebracht/ vnd darüber der Röm . Käiserl .Majest . Richter¬
liche Spruch erwartet / vnd auffdessen Erfolg / die Dörffer / oder vielmehr die preca -
riovnd auffetn äecernrinirte Zeit überlafneaärninilkracion ^sampt allen acljuäicir -
cen percinencien , der Ertzfürstl . Vormundschaft / ob schon die bewilligte vnd ciecer-
minircc Zeit noch nicht auß were/ ohn einigen AMug / Außflucht oder excepcion ..
gutwillig abgekretten werden ; Oder der Erßfürstlichen Vormundschaft / dann als
jeßund/vnd jetzund alsdann/zugelassen seyn/ sich derselbmpvopriä aneUoricace zu be¬
mächtigen . -

Alsdann aber/vnd auffsolcheerfolgendeallecurärlon - auch vernemendeziml^ vnnd
proporcionirce Fürschlag/Ihre Fürstl . Durchl . ob-vnd was Gestalten sie sichln wei-
tereHandlungeinzulassenZnäoigistgesinnek / Ihmepc . Heider / dero wermeGe -
müts -Meinung entdecken ; Inmitteist aber sich / bey ihren Recht vnnd Gerechtigkei¬
ten/ wie einem rechtmWgerrpotteflorn gebührt / manucemren vnnd handhaben /

auch
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auchDieHuldigunggeziemender Massen auffnemen/vnd dierenicirende mit tauglu
chen Mitteln darzu anhalten werden . ^ Lbum Vnsprugg den i6 . Octobris Anno
1641 .

Ch . Brenner ^ lpxr .

Oecretum per8erenWmamvommam
^ .rclaiclucilläm Llauctiam .

Johann TheodoncMattel
In dem nun der Abgeordnetevorstehende relolunon seinen Obern nacher Lindaw über-

schickt/ vnd darauffweiterer inKrucIion erwartet : hat er/ vnter dessen/zwey memorialia . .
eingegeben/ vnd in dem ersten vnterkhänigist gedetken /

weil mehrgedachteErtzfürstlicheVerantwort allein auffdie gebettne Herumblassung
der Kettnhofvogtey vn mvergriffner vierDörffer gehe ; Er aber vorderist vmb gnädig¬
ste Abschaffungvnkerschiedlicher/inseinen Memorialien , Insormacionen vnnd Be¬
richten/lpeciücirterfernererNebenbeschwerden vnd exceniionem wehmütig ange¬
halten : Als wolle er solchesalles höchstangelegenlich widerholt / vnd vmb Huldreichi -
ste speoial -Gewehrung flehenlich angesucht ; sonderlich aber/ im Namen der i7 . abge¬
zognen Personen / Fußfällig Lupplicirc haben/ ihnen den bevorstehendenHerbst -Se¬
gen/ nicht wie die vorige Frücht / zu entziehen; sondern/wo nicht gar / doch zum wenig¬
sten ein Theil / auß Erßfürstlicher Gnad/abfolgen ; wie auch jhn / den Abgeordneten/
gnädigst berichte zu lassen/was für Kriegs -oder anderwertigeOblagen/sie armeLeut /
derErtzfürstl . Vorankworknach/noch schuldig seyen ; sintemal sie sich keiner Pflichti¬
gen Oblag zu enkbrechew sondern von ihren Gütlin in den drey Dörflern / alles das
jenige/ so sichgebührt vnd herkommen/gehorsamist zu leisten begehren. ^

Das ander aber vnd aädicions -memoria ! gehet nochmal dahin /
Ihre Fürstl . Durch !, geruheten sich nunmehr zu Ertzfürstlicher Gnad / gegen die vor
3 . Jahren/auß den strittigen Dörflern abgezogne i7 . arme Personen / erbitten / vnd
sienichtlängerhartentgelkenzulassen/daßste/wegenderan fle begehrten ( vndnicht
nur ihnen/sondern auch der Stadt Lindaw / ja dem H . Reich selbs da sie dessen ohn-
mittelbare Vnkerthanen seyn sollen/pi '^ juöicirlicher ) Erbhuldigung/wie auch/we¬
gen aufferlegter Entschlagung ihres von ihren Vhreltern her ererbten ( in den Lruch -
sässrschen Spruchbriefen vnd andern voeumencis woltunclirten / auch vnter mären¬
der Montfortischer ^ äminiliraciomdurch KäiserlichewiderHerrn Grafenergangs
neInKibicionvnd ?ancoriVrtheil/erhaltnen ) Lindawischen Burgerrechtcns / als
eines irreparabilisprLjuclicli , sichauffjeßtregierendenvnsern allergnädigsten Kaiser
vnd Herrn beruffen / vnd darüber dessen Malest , allergnädigister Entschließung zuzu¬
warten/sich erklärt ; sintemal sie sich nichts desto weniger jederzeit demütigist crbotten
haben / wie noch / immitkelstalles dasjenig/was sie schuldig/vnd dißfatts herkommen /
gehorsamist zu leisten ; Auchzu Abwendung fernerer exiecucion , sich auff alle verant¬
wortliche vnd billicheWeg abzufinden/rk '

. Darbey dann auch ferner zu bedencken
seye/ daß berührter Herbstsegen / nicht ganß ihnen / den armen Leuten / sondern theils
demStiffk/für dessen Zehenden vnd Zinß/rd '. meistens aber ihren Gläubigern ( wel¬
che ihnen / das Jahr über/ dem Lanvsgebrauch nach/Geld darauffgeliehen ) gehöre ;
Neben dem / daß sie schonhiebevorin so mancherleyWeiß äammllcire worden / was
sie bereits erlitten/vnd daß sie sonderlich ( ohnerwarket der Käiserlichen appollacionZ-
Vrkheil/vnd seithero erfolgtem eonäiriomrtem Huldigungs Patenk ) ihre äomi -
eilia cransferiren müssen; weil ihnen allzuschwer fallen wollen/über solches alles noch/
sich ihres LindawischenBurgerrechtens / vnd daran Hangender Gutthaten deß Spi¬
tals / wöchentlichenHauß -Allmosens/ Siechenhofs/Lazarehts / vnd andern recur -
le5, für sich/ ihre Weib vnd Kinder zuentschlagen/rd '.

Nechst welchem allem der Abg . noch zu End angehengt/weil in mehrangezognem Vorbe¬
scheid /

X
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scheidz . femcrpaßWch/rt . semenHerr ^ ObesNdaspeliicorlumin punAo ulce-
riol UM per um reservirc ; daß ihnen darüberzu wissen vonnöhten seyn woi -^
le/ was Ihre Hochfül st Durchl . durch solche ulterio re ^ percmenciaz eigentlich ver¬
stehen/vnd ob sie ihnen d ^ specicorium in pttnätoacoupacorum 4 . pa^ oruM ^ dar-
durch gnädigist vorbehalten / oder aber abgeschnitten haben wolten/rk '.

Bber diese zwey Memorials ist in IhrerFürstl . Durchl . Namen/dem Abg. diese zweyte
relolucion erfolgt /

Was der Lindawisch Abgeordnete Lc . Jacob Herder / im Namen seiner Herrn vnd O -
bern/ eines Ersamen ^ lLAiitracszuLindaw / inzweyen vnterschiedlichen ^ emon3li -
en . auff der Fürstl . Durch !, vnsergnädigisten Frawen/Lub 6aco 16 . diß/jhme außge -
hendigte retolucion , die vier Kellnhöf / Aeschach/ Rickenbach/ Schönäw vUd Hber -
reitnaw berührend / noch verrer vnd weiters angebracht / das ist höchstgedachkerIhrer
Fürstl . Durch !, in vnkerthänigstem Gehorsamgantzaußführlichreterirc vnd wider^
umb vorgetragen worden.

Vnd lasftn es Ihre Fürstl . Durchl . zum Anfang / der Erbhuldigung balber/nochmalen
bey oero Erklärung / solcher Gestalt bewende/ daß nemlich die siebenzeben reusteuten
vnd außgetretkne Vnterthanen / dieselbige ebnermassen / wie die andere gehorsame
Unterthanen geleistet haben/leisten sollen.Wann nun solchesder Schuldigkeit nach/

anderer ihrer Schuldigkeitvnd Oblagen/weiter kein Nitkicrücät haben werde / End -
lieh auch denenselbenzugelassen seyn / zum Fall sie in den Ketlnhöfen / Schönaw/Ae -
schach/Dberreitnaw vnd Rickenbach zu verbleibennicht sondern zu emiAnu-en - ge/mr
net/ihre Häuser vnd Güter zu versilbern/ vnd gleichwol mit Hinterlassung deß Ab¬
zugs/vnd Entrichtung ihrer Schuldigkeit/abzuziehen .

Bmebens nemen Ihre Fürstl . Durch ! , ( soweit es deroselben in ander Meg nicht pr ^ ju .
cilLircwderder Keschichk einenNachtheil bringt ) zu gnädigstemDanck für bekaNtan/
daß die Außgetrettne / widerspennige 1/ . Vnterthanen / deß Römischen Reichs ohn-
mittelbarrbeeydigkeVnkerthanen seyen/vnd dieweiles ( cwra prLjuclicium verirr

vnd anderer Oesterreichischer jurium ) mit ihnen / LindawischerSeits / allerirtet
Massen - beschaffen seyn solle / so ligk auß eigner Bekantnuß am Tag / daß die Stadt
Lindaw vnd jhr Abgeordneter kein leKickmu8coucmäi6lor seye / sondern widerRecht
vnd besser Wissen thue/in dem sieermeldteVnttrthanen für die Ihrige allenthalben /
in ihren andem Schrissten / außgerussen vnd fürgeben/vnd daß sie ihnen immeämce »
vnd nicht iucuicu deren in Pfandschasskweiß vormals gehabten Reichsvogtey / lud »
jectvnd vnterworssen seyen / wardurch dann solcherremcirenden so wol als deren be¬
reits auß den vier Fleckengehuldigter Vnterthanen halber/ einiger proceüüs in peci»
corio mehr vonnöhten/vnddas löblichHauß -Oesterreich mitgutem Fug vndBlllich -
keit dem Abgeordneten auch stinen Herrn vnd Obern sagen mag/ () uoaä Vos .^ äer
1jbera8Uabeo . gantz ohne/daß sie mit einigem Grund in dem geringsten widerspre¬
chen mögen/ ob das Hauß Oesterreich die dickberührke Vnterthanen / sich propriv , 0-
der ackminickracorlo nomme huldigen lasse. Dann solches ohne dieselbige / dabey sie
auch nichts zu thun / mit dem RömischenReich schon / wie sich geziembt/ an sein Ort
gebracht werden solle : würdet auch ihnen dieses in deß H . Röm . Reichs Satzungen
verbotenes abpraLtiLiren frembder ihnen nicht/sondern propriä confeüione andern
zugehöriger Vnterthanen / einsmals zu verantworten schwer fallen : darüber alle
Nohtdursstvorbehaltende/vnd der Zuversicht gelebende / wann dem Abgeordneten
seinen Herrn vnd Obern / der i y . außgetrettnett vnnd widerspennigen Vnterthanen
Wolstand/dem Berühmen nach/sö hoch angelegen / sie werden dieselbige nunmehr
ehenderzur Schuldigkeit/alsvergebentltchvnd mikihrem Schäden/davon abweisen.

Die angegebnespecial -Zravamma belangend/haben Ihre Fürstl . Durch !, auß Mat -
thwi Teurings Vecrecen nicht bestnden können/ daß die i 7 abloiure vnd ohne eini¬
ge Bedingnuß oder Vorbehalt / weren außgeschaffk worden : Vnd hätt es mit ihrem
Außwder Abzug eben den Verstand gehabt/der hieoben in gegenwärtigen Erßfürstl -
Erklären / dem Abgeordneten ertheilt vnd gegeben würdet .Es hakaych/Ihrer Mfif .

Durchl .



456 -
Durch ! - gnädigstem Ermessen nach/Lazarus Kimpel mit Abnam der Erndfrüchten

' vor dem prEtiZirtem ccrnün zu der Huldigung/gar nicht strässlich geharwelt . Dann
neben dem dieser newe cermin . auß lauter Vberfluffvndkeiner Nohk angesetzt morde :
So hat sich nicht gebührt / daß dieVnterthanen/penäencc acitiuc cermino ^ News
erung sotten fürnemen / vnd die execurionzu ctuäiren/jhre Früchten bey Nacht vnnd
bey Nebel/also auch bey Lag / auß den Kellnhöfen / in das -Lindawische / doch vnbe-
standne / cerricoriü , gen Schachen / oder anderwerkshin zu verschleichen/ oder gleich¬
wol die Abnam derenselben/ wo sie in der Nachfolg vnd tia^ -anci crimine begriffen/
zugewarten . Ist auch in keinen Zweiffelzu stellen/wann Joseph Krenckhel sich solch
vngebürlichenVerübensnichtnochvngebürlichangenommen/Erwurdesichzubekla -
gen ^jetzo kein Makeri haben.

Die Zött / wie auch das Vmbgeld belangend/ seynd dieselbe mit vnd neben andern regati ^
on , auffden vier Kellnhöfen / vnd was darvon äepenäirc . dem Grafen von Monk -
fort / durch Käiserl . LommiMon , eingeraumbt/vnd was derselbehinnach/mit exa-

deß einen oder deß andern eingefordert/von jhme als tcZicimo pollcllore vor¬
genommen / ja dardurch die vorige/ im Namen der Reichsvogtey / von der Stadt Lin¬
dau ) ingehabte pollellion , concinuirc 'worden . Was aber nach solcher appretiere
ston , durch die Stadt Lindaw oder ihre Instrumenca cencirc^ für anders nichts / als
vnziemlicheaccencaca vnd curbaciorres zu achten/derowegen dann das hochlöbliche
Hauß Oesterreich nicht Vrsach hat / sich auß denen Fußstapffen / darinnen die Stadt
Lindau ) zuvor , vnd hinnach dero inrmeäiac -8ucceüc >r Grafvon Montfortgestatt -

. den/ ohne Recht vnd auff blosses Zumuhten / treiben oder setzen zu lassen.
ä^ in gleiche Meinung hat es auch mit andern ^ denen reZa1it) U8 oder jurisäiAion an¬

hangenden lpeciebuZ oder Lraäibuswnd sonderheitlichder k4ale6cL-vndForstchoch-
Obrigwnd Gerechtigkeit .

Vielweniger aber haben sich deß Abgesandten Herrn Principalen vn Obern / der Müh -
lin Beschäm zu vnterfahen/sondern man würdet sich / ob dieselbige dem Kelln -vnnd
Reichsvogt / oder dem Stifft Lindaw zuständig / vntereinander / ohn Ihr Zuthun , zu
seiner Zeit / schonzu vereinbaren wissen.

Wegen der/ deß AbgeordnekenVorgeben nach / hinter den Friedseulen/ vttd also im Lins
damischenZwinger vnd Bännen auffgeheffter Zolltafel / haben Ihre Fürstl . Durchl .
nichtgnugsameinkorrnacion ^ aber Befelch ertheilt / allernechsiens dieselbe einzusen¬
den/ mit dem gnädigsten Erbieten / sich auff Einkommen / auch hierübergäntz ohnver-
weißlich vnd gnädigist zu erklärender tröstlichen Zuversicht/ gleich wie hinter dieselbe
hinein zu greiffen/Ihrer Fürstl .Durchl .incencion nicht ist/ Also auch ein Ers .Skadt -
^ LZilkrac zu Lindaw nunmehr ohneWeiterung erkennen werde/daß denenselbendar -
über hinaußzuschreiten / änderst nicht/ als so lang sie der Kettn -oder Reichsvogtey Be¬
sitzer vnndInhaber gewesen / zugestanden seye / Vnsprugg den 26 . OckobriS
1641 .

Hierzwischen ist der Stadt Lindaw Erklärung über den Ertzfürstlichen Vorbescheid/ zu
Insprugg auch einkommen/welche der Abgesandte Donnerstags den 7 . Novembr . gegen
den Ertzfürstlichen Herrn vepucircen , so münd -so schrifftlich abgelegt / auff nachgesetzten
Schlag :

rk '. Gegen Ihrer Hochfürstl . Durch !, thun sich Herrn Bürgermeister vndRahtzuLin -
daw vorderist deren jhrem Abgeordneten verstatteter gnädigister auäienc ^ auch durch dero
hochanschenlicheHerrenRähkgepflogner Conferencier ^ vnnd ihnen hierdurch erwissner
Erßfürstlicher Gnad / wie nicht weniger gegen erst wolermeldten dero hochfürkrefflichen
Herren Nähten der übernoinnen Müh vnd ihnen dardurch erzeigter Gunst / vnterthänigi -
sien vnd dienstlichen hohenFleisses bedancken : Hingegen seyn sie/ab derVerantwort selbs/
vnd denen darein verleibtenüberschwerenvnnd öhnmüglich scheinenden Vorbedingungen /
dergestalt bestürtzt vnd erschreckt worde/daß sie schier an allerHoffnungerlangenden frucht¬
baren eckeLksäelperirc ; wo nicht die Weltkündige milt -Oesterreichijche Güte vnnd j^rer
Sachenhoffende Bittichkeit sie wider auffgerichket/vnd dahin animrrc hätte / daß bey Ih¬

rer Fürstl .



rerFürsil . Durchl . vmb mchrereErkäuter -vnd Erleichterüngsolcher harken conäicionenl »
vnkerthänigist einzukommen/ nicht mißfällig / ohnrecht oder vergeblich seyn werde.

Geben derowegen höchstgedachter Ihrer Fürsil . Durch !, vnterthänigistzu erkennen/ L-
daß die denen hievor in Lnno 1 628 . in Namen Kaiserlicher Majestät Christmillisten Ange-
denckensapprellenärrcen vnnd mit Reichshuldigung Beladnen / folgends aber Anno
r 658 . von Ihrer Durch ! , oder dero gewestem Vogteyverwalter Matth ^ o Deuring / noch
vorankommnem Käiserl . Patent / Krafft eines abgenommnen reverle ^ entlassnenvnd nun
bey Jahren/in ihrem übrigen cerricorio Haußsassgen Schönawern / Rickenbachern
vndAeschachern/anjeßozugemuhteke abloluce pn ohnconäicionirke § l bhttldtgUNg/in
jhrer Macht vnd Verantwortung nicht stehen/zumalen der Stadt / in dem vorbehaltnen
pecicorio . zuohnwiderbringlicheM Schadengereichen wurde : alldieweil die in dem Kai¬
serlichen Patent angeschajfte/vttdxercommiilioQem auffgekragne Ernewerung der hie-
vor erstatteten Reichs -Pflicht/neben oder vnter einer Ekbhtt/VlglMg / nicht wol bestehen
mag ; ja auch vnter einer ^ .ännnillracorio nomine auffnemenden Huldigung nichts

Sintemalen die Erbhuldigung auff keine Läminillrationem Lei alien -^ , vel im -.

periaii8, sondern allein auff eigmthumbliche Erbländer / Erbherrcn vnnd dero
Nachkommen 2 <IiveöLpLlliveapp1icirlich ; Beynebens solche HuldigungvnndErb-
pflichk/auchinpecicorio ^ primaSc pr ^ cipua probaclo propri -e junsclicHonisist : Ab
welchem man kunfftig nicht geringscheinlich folgern möchte/ daß die Stadt durch gutwilli -
geNachgebung solcher Erbpflicht / jhres cerrllornl -Burger -vnd Zunffkrechkens/rc '

. in be¬
sagten strittigen Dörffern / sich allerdings selbs begeben hätte . Warumb sollen sie huldigen/
so sie doch nicht mehr in denvier strittigen Dörffern wohnen k Ihrem vomicilio ScirrLo -
lami haben sie/vorbehältlichder deßwegenverbleibenderSchuldigkeit/besag klarerRechten /
wol propriä voluucace ( ueclum aujfeinen revers vnd gleichsam auff einen Stuß / dankt
man ihnen nur ein Monat vergunt ) durch cranslacion jhres Haußwesens anderstwohin /
remmciren mögen ; vnd können deßhalber an ihren alten Drk ( wie Leibeigne Lenk/ so nach¬
jagende Halßherrn haben ) nicht wider zu ruck gezogen/gleichwol sonst zu ihrem Hinker -
stand / wie rechtgebracht werden.

DieKriegswnd anderwerkshero pr ^ ceuäirende Oblagen belangend/Falls sie/ Abge¬
zogne/selbigenicht erstattet haben sollen ; sohat sich der Land -Amman / Mittelst der jhmL
( seiner eignen vnd vorderist der Erßsürstlichen Herren vepucüceu bey der conkeren ^ ge¬
thanen Andeutung nach ) deßhalben anbesohlner Abnam der Emd -vnnd anderer Früchten /
schon selbs bezahlt gemacht. Die arme Leuk haben / wegen ihrer hinkerlassnen ligendett
Güter / sich jederzeikzu den oneribm . welche sie derenkhalben / von Rechts - vnnd Herkom¬
mens wegen/zu tragen schuldig/erbotken ; aber darüber nichts desto weniger weit mehrere
Plünderung/Verderbnuß / Abnam vnd Straff ( wie auff den Zweiffelsfaü / also baar er-
weißlich ) dann ihre Kriegs -Anlag oder anderstwoher schuldige Oblagen sich in viel Jahren
Hätten belauffen/ oder andere verhliebneerstattet haben mögen / außgestanden vnd erliktem
Hahero sie gnädigster Milkerwnd Erbarmung vnterthänigist / vnd sebnlich erwarten ; son¬
derlich aber / daß man auffs wenigst auch die auff die Weinfrüchk dargeschossne Aulehen
( nicht weniger als andereOblagen ) von dem jhnen/Ampks halber/vor den Händen vnnd
Augen / zu Abbruchihres Vnkerhalts/vnbarmherßig vn vngeachtekjhres Flehens/Bittens ,
Erbietens vnd vorhin empfangnen Schadens / abgenommnen Herbstsegen ( so sich nichtein
geringes belaufft ) entrichten vnd abstatten werde.

Darnach / daß sich die Stadt vorderst erklären / vnnd Ihre Fürsil . Durchl . gnugsam j s .
versichern solle/alle a6 :us > die hohe Forstliche / male 6 c2-miktlereodernidrige (Aerichkalö
Obrigkeit / auchZoll / Maut / Vmbgeld / Stewren / Zinß / Gülten / Straffen / Bussen /
oder wie es immer Namen haben mag / zu Dorffvnd Feld/ inNamen Ihrer § ürsil .Dm chk
oder dero Erßfürstlichen Pupillen ( also nicht in KäiserlicherMajestäEamen ) vi l oLätio ^.
ni8LrbicrLriX öL i-evocabili8/zu exerciren oder zu üben/vnd also die poüelliou nicht än¬
derst/als in korrnLconllicuch zu haben/rk '. solches möcht ebenmäßig so wol allerhöchster-
nenkerKäis. Majest . vnd andern Nachbarn / als jhr der Stadtzu nahegehen ; In dem die

gäntze



ganße occupacion noch immeüiacö von dem H . Reich clepenäirc ^ die hohe vnnd Forstli¬
che Obrigkeit aber zu vn vm b Oberreitnaw Herrn Grafen von Montfortzu seinerReichs
LchenbarenHcrrschafftLctknang gehörig ; so dann ein theil niderer Gerichtbarkeit auffal¬
len vier Kellnhöfen / nach Maß der Verträgen / dem Stifft allhie zuständig ist ; Neben dem
die Käiserl . dommiillonesvnnd lnKibiciones wolermeldtem Herrn Grafen / als erstem
^ (.imilMraconvnd Deäence ^ der vnschuldig abgelösten Keünhofvogtey / weder hohe/
Forstliche vndEest ^-Oberkeit/noch auch einige Zöll/Mauk / ( welcherley reZalia bey kei¬
nen Kellnhöfenmgantzem Schwabenland/so viel mit bißher in Erfahrung bringen kön¬
nen/ zu befinden ) Vmbgeld vnd Stewren ( ausserhalb der Vogtstewren / über welche sie der
Vogt / bejag der Pfand -vnd anderer alter Brirfen/nichtrrmgen soll ) nie hinumb oder zuge¬
lassen ; Wie dann auch die Grundzinß vnd Gülten der Enden meistenst dem Stifft/vnd die
ÜbrigeprivAtt8 , nichtiuri8 (liciioni8 ^ sondern pro ^ riecaciZiQruieu gefallen ; So dann auch
die vier Dörffer allein/ als diejur ^ äMon in selbigen ; vnd nicht zugleich das Feld / oder die
juri8äi <Iion auffdem Feld/Lpprelrenäirt worden : daß also eine durchgehendelocanol ^
über Haupt / auch conlbicucum poü

'eüorium dergestalt nicht wol hassten kan . Es ist a-
der die Stadt deßvnterthänigisten Erbietens / zu Ableit-vnd Verhütung derhierunker tag-

zunemendcr höchstschädlicher ohnnachbarlicher Verbitterung / dre Inhabung der abgelösten
Kellnhofvogtey/dergestalt / wie sie Herrn Grafen von Montfork anvertrawt vnd auffah¬
re Fürstl . Durchl . crän8ferirc worden/von deroselben/auff allergnädigjres Kaiserliches Zu¬
geben / biß zu Hauptsächlicher Erörterung der Gach / gehorsanust zu erhandlen/vnd nnmit -
telstIhrerDurchl . dargegen/für solchegnädigistLeäirende Inhabung / alles das jenige/
ja ein mchrers ( vmb Friedsvnnd äemei -lmrrg Erßfürstlicher Gnad willen ) jährlich zu rei¬

chen/was Ihre Fürstl Durchl . sonst/ bey strittigem Genuß / solcher Reichs - Kcllnhofvog -
tey/ erheben Möchten : doch daß solche Vbergeb - vnd Inhabung Ihrer Fürstl . Durch ! , vnd
dem künfftigen Außschlag deß Hauptwetcks/zu keinem einigenNach -oder auch der Stadt

zu Vortheil gereichen : wie gleichsfalls die seythero öffters fürgegangne gewehrte Berühr -
vnd Durchziehung ihres übrigen cerricorü , biß dahin / ihr / der Stadt / auch ohnschädlich
vnd eingestellt seyn / so dann dergleichenVberkommnuß beyderseits / vntzt auff endliche der
Sachen äecillou . beständig vnd ohnwidetrufflich verbleibensolle .

Welches Letzte aber/fürs dritte/nicht wol ekkeLkuirc oder zu Wekck gerichtet werden
fönte : daIhre Fürstl . Durch !, dero vorbehalten wolten/auffdeß Stiffts / der Fraw Aebtis-
fin/deß OoliveQc8 ^ derselben Diener vnd Angehörigm / wider vns einwendende Beschwe¬
rungen/die aämüüibraciOri der Dörsser vnd Vogtey / der Stadt gleich wider ab-vnnd an
sich zu nemen ; auch vmb die Schäden/incereü

'e vnd Vnkösten / sich selbs an allen Orten
zahlhasstzumachen/:^ sintemal auß denen Ninc inäe prüäucircen vocumenci8 von et-
lich hundert Jahren her/ bekank / daß er/ der Stifft / wegen jederzeit steüäerirten völligen
v ominac8. stetige Wort Klagen/ ( welche matt herttechst / bey anstellenden Vetkrägen/mei-
stens ohnnöhtig befunden / vnd aussErinnerung offk selbs widerfallen lassen ) geführt ; vnd
sonderlichnach erlangter Ablösung ihrerKellnhofvogtey/dievöllige Nidergerichtbarkeit der
vier occupircen , vnnd anderer vnserer Dörffer / akkeLtirc . vnd derowegen so wolHerrn
Grafen zu Montfort / als hemechstIhre Fürstl . Durch ! - dahin ohnablässig lkimulirc . daß
sie auch der Stadt übriges cei ricoriolum ^ als angebliche percinencien ihrer vier Kelln-

höf/ ( wrder die Verträg / das liquüiLciöus-Vrbar / vnd außkruckliche Käiserliche Inkibi -
roriales ) anfallenvnd jhro abttemett sollen-

Wie er dann zu dem End / der Stadt ein Zeither/ sonderlich bey jetzigem ohnnachbarlr-

chem newen Stifftischen Ampkmatttt / in ihren kundlichen vnd etlich hunderk-jährigen Her¬
bringen/ allerley newe zuvor vnerhörte Emträg thutzumal alle Verträg / in denen Pun¬
cten / so ihm nicht mehr gefällig / einsmals / lüe penäence , eigeMhätlich vmbstosjen > vnnd

doch / im übrigen jhme einträglichen Pässen/ ohnvnterbrüchlich gehaltenhaben will. Da -

hero vnnd weil bey außdingenderWiderrufung der Lämimikracion auff deß Stiffts Be¬

schwerung/ die Vberkommnuß auffgantz ohnbeständigenFüssen stehen / vnnd kaum etlich
Lag weren möcht : so thueIhr Fürstl . Durchl . der Abgeordnetegehorsamist ersuchen / daß
sie es b ŷ dem alten Herkommen dieser Vogtey/vnd dero/inckvräue , gegen Empfang deß
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Vogttechkcns / anhangenden Schutzes / auch den aussgm
'
chken Verträgen / / welchen feine

Herrn Obern beständig anzuhangen / sich gegen den, Skisst / auch dessen Angehörigen - aller

guten Nachbar,chasskv»d Gebür zu befieissen/ so willig so erbirkig seyn ) bißzu Haupkfäcbli -

eher Erörterung deßpiocclles , durchauß / doch ohnvrrgrifflich bewenden zu lassen / qnLdb
gistgeriihenwollen - ^>n mehrer Erwegung / daß ohnedas die Landvogtev/als ohnfern dar-
von gelegen/ deßSkifftsAenershSchutz bißhergeführt ; auch er/der Gtisst / noch darr »
jederzeit seine anjehenliche (ionlervscores , von benachbarte» Herrn / Edlen vnnd GoktS -

haußfreundens wie man die nennet - gehabt ; vnd über biß auch sonderbare Kaiserlichepro -
cceloria . ein geraume Zeit hergebracht: daß es also,hm/dem Skisft/in um nem eveircu m .
an keinenHandhabsnntkeln gegen vns/ermangelk : Entgegen die angehenckteclausul Erk -

fürstl .Vorankwork ( vmb die Schäden / interclke vnd Änkösten sich selbs an al¬

len Orten ZahlhEt zumachen) sehrnachdencklich vnd aiißznlassen ist/oder mehrere
Erklärung ( ausswas loca öe clamira sie sich verstehen möchte ) bedarA

Sonsten vnd für das vierdke/ wolle» deßAbgeordneten Herrn Principalen t jedoch al¬
lein auff fortgehende vnd vollnsührteGütlichkeik ; änderst können sie je nicht ) jetzt als dann
vnd dann als jetzk/dem jenigm / was sie/ wegen calläcion e, anslaea: in porenciorem pol -
seilionis . vnd daran HangendenVerlusts/gehabken/gefuchten oder verhossken incereüo
wie auch wegen vnkerschiedlichergewehrter Aberziehn, -gen/ vnd fo nächk-so täglichen Ein¬
falls injhr in ohnstriktigerpol !eilic >nhabendescerricc >iium . gesänglicher Weqschleppuna
jhrer Angehörigen/ vnd anderer bedawerlicherOhngelegenhciten ( doch daß sie der Stadt
im übngm/als obgemeldk/vnschädlichseyen ) am Kaiserlichen Hofbißher angebracht ; Äh¬
re« Fursti . Hurchl . zu vnkerthänigisten wolgefälligen Ehren / allerdings renuncirc ha¬
ben .

^

So dann aufferfolgenden endlichenAußfchlagderHaupkfach/in svenrurn obsigens/
die vierDorsser vnd Kellnhofvogkey/sampk ihrem übrigen ceiricorio . fürker / wie vor die-

ftm/ruhig vnnd ohnbeeinträchkigk behalten : ausswidrige Erkantnuß aber die abjuciwirke

ErHfärstliche Vormündschafft durchKaiserlicheexecucoriales darein gesetztwerden ,
ImübrlgenverhoIensie / weil mitJhrer Dmchsi vorder ArlbergischenHerrschaffd

rv .

v.

— - - - - .

seyn/hiesige Stadt auch ein solches mit der That nicht hindern kan oder will ; wie sich ein ,08

ches bißherv bey vorgegangnen rachrfältigen gewaffneten -Durchzieh -auch nianän -vnnd
H .n !vegfuhrungvnsererÄngehor .gen/in -pnndausserjhre,nübrigenclilbritb . gnuqftm be.

^ . . - - - . . . ^ . .. . ^. r » .
^ '

fach haben mögen : sondern auch diese jhre vnterthänigste ErklärungauffderoErtzftuM
chen Verantwort/zu gnädigsiem Belieben annemen/vnnd diegükliche craLtLrioirdarauff
zuverlässig fortstellen > Bevorab / weil die Stadt in dieser jhrer Erklärung / alles / was sie

können/ vnd sonderlich bey dem vierdken Puncten / das jenig / darüber der Verglich sonst
Wich hätte angestellt werdensollen/ vor aller cra <Iacion evencualicer vntcrthänigst nach¬
geben / vnd nichts anders / als Ertzfürsilicher Gnad / die Berühigung allerseits / vnnd
diebeeden Theilen schädliche ohnnachbarliche Verbitterung der Angehörigen / auch da¬

her besorgendesVnheil abzuwenden/auffzuheben vnnd zu verhüten jüchen . Neben wel¬

chemJhre Fürstl . Durch !, sichhoffentlich auch dir andere in jüngstüberreichtem Memorial

angezogneerhebliche Vrsachen / erweichen lassen werden.

Vnd stellendie von Lindawin keinenZweisftl / daß siehierunter der Stadt standhaff-
teösvocion gegen Käiserl . Majest . vnd eusseristeDarstreckung deß ihrigen/zu conlerva -

-ü . si i) cion



rion der Ertzfürstlichen benachbarten Landschaffk/vnd dahero/wie auch ab oben conceMr -
ter bey dieser Gach habender friedlichen incencion erscheinende vnterthänigste inclinacion
gegen dem hoblöblichenHauß Oesterreich/miltiste conüäeracion ziehen ; vnd derentwegen
sich der höchstgepreiseken milt -Oesterreichlschenclemenr nach/gegen dem Abgeordnete also
gnädigst verneinen lassen/ daß er vnd die Stadt widerumb erquicktwerden mögen ; Hinge¬
gen haben Ihre Durch !. sich zu der Stadt in Gnaden zu versehen / was / deroselben vnd der
Erßfürstkkupilleli Gnad zu erwerben/ siejmmer werden thun / auch sonsten zu dero vnnd
angrenzender Lande Fürstand noch ins künsftig/an ihrem geringfügen Ort/p ^ ckwer^
können / sie nimmermehr an ihnen erwinden lassen werden/rd.

Ob dann nun schon durch diese Lindawische Erklärung auch der zweyte Ertzfürstl . Be¬
scheid/etlicher Massen beantwortet : so ist doch nichts desto weniger solcher zweyte Bescheid
zu weiterer Vberdenckung / schon vorher nacher Lindawüberschickt ; incettm aber Ihre
Ertzfürstl . Nurchl . von dem Abgeordneten därauffberichkekwordett .

Daß weder seine Herrn / noch Er/eigentlich wissen / was für ein Huldigung die ver-
bliebne Aeschacher/ Schönawer vnd Rickenbacher geleistet haben : Beforg aber / es werde
gleich die Erbhuldigung formirk wie sie wolle ; so wurde sie doch / als ein Erbhuldigung / so
wol seinen Herrn Obern / als den Abgezognen zu schwer fallen ; Hingegen lebe er der vnter-
thänigsten Hoffnung / Ihre Durchs werden an die jenige/ so in den vier occupircen Dörf -
fern nicht wohnen / gar kein Huldigung begehren / vnnd also auch der fettigen Abgezognen/
welche sie schon vor ? . Jahren/Krafftfürgeschriebmttreverses ^ gnädigst entlassen/ den 5 .9.
vnd 14 . Octobrisjüngsthineingewendte / demütigste/flehentliche Entschuldigung / Bitt /
Erbieten erlitkne Schäden/Abnam vnd Elend/mit denAugen Ertzfürstl .milt -Oesterreichi-
scher Güte/nunmehr gnädigst ansehenvnd behertzigen.

Wegen Versilberung deren von denAbgezognen hinterlassnen ligendenGüter/widerhole
Lindawischer Abgeordneter / seine den s . Octob ^ eingebrachte racione8 vnd seiner
len jetzige Erklärung / auff den i . Puncten der Erßfürstlichen Verantwort ; vnnd halte
inVnterthänigkeitdarfür / es sey dieses Punckens nichtmehrzugedencken/dadiecraLk ^
rion mit seinenHerrn Obern fortzustellenIhrer Fürstlichen Durchleuchtlgkeitgnädigstge -
fallen möchte. ,

Nechst diesem könne er nicht vmbgehen/ sich/ wider den §. Bmtbms ttLMM/tt . mit
vnkerthänigster Bescheidenheit nohtwendig zu verwahren / vnnd zumal so wol seine Herrn
krincipalen , als sich selbsten vngleichenVerdachts gehorsam ist zu entschütten .DieweilIhs
re Hochfürstl . Durch !, in demselben für bekant annLmen / daß die vor 5. Jahren / dem von
sich gegebnen reveis zu Folg/abgezogne i/ . armeLeukdeßH . Reichs Unmittelbare beeys
digkeVnterthanenseyen ; vndaußsolchem5uppoücoschliessen/sambwere die Stadt Lim
daw/vnd jhr Abgeordneter kein 1e§icimu8 aoncracliÄo ^ auch einiger procellus pecicorü
nicht vonnöhken/ sondern seye ein verbotenes abprLLkicirenfrembderVnterthanen/welche
der Abgeordnete/seineHerrn vnd Obern von ihrer Schuldigkeit vergebenlich vnd mit ihrem
Schaden abweiseten ; jhrenthalben hätten Ihre Fürstl . Durchll Uberas a-äes - vnd Lindaw
nichts dabey zu thun/rd

',
Sintemalen der Abgeordnete / in seinem den r8 . nechstverwichnenOctobris übergebs

nem fernerm vnkerthänigstem Memorial . seines Erinnerns / allein so vielgeschrieben/
daß die zugemuhtete adt 'olme vnd ohncouäicionirte Erbhuldigung deren hievot
für ohnmitkelbareReichs - Vnterthanm apprekenäirter / pnd hernach von Ewer
Fürstl . Durch !, oder dero Bregenßischen Vogtey -Verwalter / durch einen revers^
auß ehegedachtenstrittigen Dörffern geschaffter/vnd anjetzo auff ohnstrittigem cei>
ricorio seßhaffterLindawischer Bürgere / in ihrer Macht vnd Verantwortung nicht
stehen werde/r ^

In seinemvnterthänigsten ackäicioQs-memorral aber/ so er ( wolermeldkenErßfürstlichen
Herrn vepucircen ) den 21 . hernechst übergeben/hat er vermeldt /

esweredieErbhuldigungnichtnurihnen/ ( Abgezognen) sondern auch der Stadt

xr^juäicirlich/rd.



vrrd also indem einen Memorial allein bekent / daß sie abgezogne hiebevor ( Attnö r 62 ^
von Herrn BischoffenvonCostentz füretlend vnndabs ^ueleZmmä cau5a- LoZmciono )
für ohnmitkelbare Reichs-Vnterthanen apprckenäirc ; aber von Ihrer Fürstl . Durchll
durch einen re vers wider außgeschafft vnd entlassen worden . In dem andern Memorial a-
der/hak er allein si^pocsiecicegeschriebm/da sie ohnmitkelbare Reichs -Vnkerkhanen seyn
sylten ; nicht aber/ daß sie revera . ohnmitkelbare Reichs-VnterkhanenseytN ; vielweniger
daßhochgedachterHerrBischoffrechtgethanhab ; indem Seine Fürstl . Gn . selbige/ohn -
geachtet alles excipirensvnd procelbirens/auch ohnerwartetKäiserlicher zweyter juEom ^

/ . cle faÄo Lc mann Mliicari , für ohnmiktelbar appre -
sienäirc haben . Dann diese apprekension sey eben der Stadt I ? . jährige Klag/vnd von
Käiserl. Majest . laut dero Vecrecs an die Hofkammer vom 2 . Maji Anno 16x2 , zweymai
ohnrecht befunden/auch dieproviüoQal -retkicucion erkentwordem

Welches / weil es nocorium/o trägt zu Ihrer Fürstl .Durchl . der Abgeordnete die vn- >
terthänigste Zuversicht / Sie werden kein anders von jhme für bekant annemen / noch jhne/
vnd vorderist einen Ersam Rahtzu Lindaw proilleZicimo comraäi ^ ore > weniger den
procesium pecicoriifür ohnnöhtig/am allerwenigsten aber ihre Rechtlicheprolecuciom .
dessen/so ihnen ads^ leAicimäcaullLeoZmcione füreilend entzogen worden / für ein ver¬
botenes abpraAiciren frembder Vnterthanen ; oder auch ihre Xäes pro liberis ^ sondern in
solchem allem den Abgeordneten sampt seinen Obern in Gnaden für entschuldigt halten /
vnd die accepcacion obberührter Bekantnuß / sampt allen darauß formirten Maciombus -
gnädigst fallen lassen .

Hieipeeial -Aravamina belangend/ sagt er Lindawischer Abgeordneter selbsten nicht/
daß die 17 . Abgezogne/ohn einigenVorbehalt außgeschafft worden seyen ; sondern bekenk
selbsten/ daß Matthäus Deüring dieselbe / mit Vorbehalt deß einigen Abzugs / dergestalt
entlassen / daß sie sich hierunter also verhalten / wie andere thun werden vnd soüm . Mehre¬
re Bcschwerd/ als vorbehalten / werden Ihre Hochfürstl . Durchl . hoffentlich / ihnen nicht
aufflegen; sondern sich an dem milkist benügen/was jhro relervirc worden / Md sie Abgezo¬
gne zu prLlkiren gehorsamistenschuldigen Erbietens seyn/ so bald Ihre Käiserll Majest . er-
kennenwerden/daß sie denAbzug geben soüM .

Dieses sey der Vorbehalt/vnd der abgezognen Verfprüchnuß/auffderen Haltung La-
zarus Kimpel nicht/ sondern ümpÜLicer auff Leistung Ertzfürstl . Pflicht getrungen ; vnnd
Zwar durch eier einiges Patent/darinn er einen cermiu zur Huldigung angesetzk/aber ihnen/
vor dessenVerfliessung/ihre Erndfrücht abgenommen . Daß nun besagter cermimauß lau¬
ter Vberfluß angesetzt/vnd dieEinheimsungderFrücht/einepenäencecermmoo zu elu -
clirung der exeoucion fürgenomne Newerung gewesen ; das habe man weder dazumal noch
seithero dißseiksbegreiffen können ; dieweil nicht mehr/als besagtes einiges Kimplisches Pa¬
tent wider ermeldteAbgezogne / angeschlagen/ vnd vorhero nie kein execucion publieircganie kein Verlustigung der Frücht erkent/will geschweigen / einige Einheimsung inlübiro
worden/rk '

. welches Ihre Fürstl . Durchl . zuversichtlich noch gnädigst beherßigen / vttd deß- -
wegen sich zu gehorsamistvnd flehmlichgebettner Ertzfürstl . Gnad / desto mehr werden be¬
wegen lassen.

Bey Nacht vnd Nebel sey/ deß Abgeordneten empfangttem beständigemBericht nach/
kein Frucht gen Schachen oder anderwerts geschleicht ; aber wol das Schneiden gegen oder
vor Lags/wie nichtvngebräüchlich seynsoll / angefangen worden ; Berichte auch Joseph
Krenckhel/ daß er an dem jenigenOrt / wo sein Bawmann vnd Schuldner in der Nachfolg .
ergriffen worden/Rechtens begehrt ; so jhme/ den kündbaren Rechten gemäß / billich hätte
gedeien sollen: welches der Abgeordnetegleichwol an seinen ohnprrvjuäi .cirlichenOrk gistellk
seynläst.

Die reZalia ins gemein betreffend / seyen dieselbe Herrn Grafen von Montfort frey - ) rlich nie eingeräumt worden / vnnd thue weder das Käiserlich OommMom -retcripr vvtti
14. Februarii Anno r d2 §. ( welches man lesen kan/ ) noch einiger Pfandbrief derselben eini¬
ge Meldung / - v - '

^ cc;uicsrrijurLsest > re§ÄliLN0iiMexoxsssaeonceM0QeiricÄjK . lärZicL : nec
Q <liij

^
lsio

X
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lue verb )L , uccuncp Aenei aliL mulcüm opei ai i. ^ .Ibreric. r
'
-r / .// -r . (7 . o--?-r.

^Lcob . cie 8 . Oeoi Z . r-r i -e// ' . Koland . ä Valle . co^
'

^ . ^ ^ ^ . 2-s/ . 2 . ^ erverbanamc ;; AenerLll3ttonjuceIjiAuncur conLellä . 16 . ) ac .
6e 8 . OeorA . i-r <7/E/ ^. LIau6 . 8e ^le1l .

/ .
2 Beynebens scyenIhreKäiserl . Majest . allhie/nichk cancpiLm Imp .sondern canquam

pLrcicuIal -js ^ ävocLcus rei monLlkerialis ; vnd die Pfandbrief/anzusehen ; in welchen von
den reZalibus nichts stehe/

Lüe aucem juri8 expeäic ! ^ c^ uoä ea, c^use lpecwli commemoracione 6i§ na exilki-
niLncurAolpeoieexprimiäe ^ eLrlc. aäeoucniülpeciLÜrer norencurIiauä 6acL
viäeancur . Xncliar . co-^/7^ / . -rE . Lravecc . co-^ FFo. E « . /- .

3 . Hingegen hab die Stadt Lindaw immemorialem polle/Iionem > 4 . öc ccrricorii
'
prreli .impcionem pro l 'e :

5 . Seyc auch/polk reluicionem ^ .6vocati «L öL excellivam ocaupacionem paAorurn-
leience Lc collerance ipsolnvickiis . Imperacore inpollellione reZ ^Iium verblieben ;

Entgegen Herrn Grafen von Montfort feine curbacionez von Ihrer Majestät in-
kibircwor den rDahero Seine Gn . ttichtleZicnnuspoü

'eüor ^ noch die Lindawische coir-
rinuacio prilkmL poü

'cülonis , accencaca Lc curdacione8^ genent werden können .
c^ s hab zwar wolgedachter Herr Graf mehrmals / vnnd sonderlich noch den 24 . Ja¬

nuar » 16? / . Ihrer Majest . allerunterthänigist geklagt / samb hätte jhn die Stadt Lindaw
vom Zoll/Vmbgeld/Raiß/rk' . wider verstossen/vnd lpoluc ; Es haben auch IhreFürstl.
Durchl - noch den 2) .Iul . )658 .Ihr .Majest .dergleichengek!agt/ :c?Es sey aber die Lindawi¬
sche polLcüion hierausfnoch Nie pro vwiosä , violencä oder pro Ipolio erkent ; sondern/wie
gemeldt/ der Stadt solchead ipto vn . viäelicet Imp . lcience bisher überlassen worden .

Dahero deß Lindawischen Abgeordneten vnterthänigste Bitt / Ihre Dlrrchl . als
minilkracrrx ^ geruhen/Seine krincipaleli auch Nicht äe taLko zu äepoücüionü en ^ son¬
dern vlä jurrs zu verfahren ; vicium poüellionis ve ! ciuo excreML deß geklagten 8po !uää

poüel ^ioocm ex paree Oornic ^ Lc 6ejeLkiooem ex parce LivieLcis , vorher juciieiL -
licer zu äemonlkrireo . vnd Rechtlicher Erkantnuß darüber gcdultig zu erwarten ; Entge¬
gen seye die Stadt/in calum luccumbenci ^ zu eaviren/da es vonnöhten/crbietig .

In specie , Zoll vnd Mautt belangend/ seyen dergleichen re^ alm nicht nur an dem B <^r
densee/sondern in gantz Schwaben keinem Kcllnhofanhängig .

Was den Blutbann betreffe/ habe weder der Stifft noch die Kellnhöf / einigeveikibiL
üZnorum crirninLlium - willgeschweigen dieiiZnrnals Stock/Eisen Branger/Galgen /
Gefängnuß/rd

'
. daß sich deß Abgeordneten Herrn ? rincjpa !en vnd -Obern der Mühlin -

schawen darumb ttichtzu vnterfangen haben sollen ; dieweil man sich ob dieselbe dem Kelln-
vnd Reichsvogt oder dem <^ tifftLindaw zuständig/vnkereinander/ohnjhr Zuthun/zu seiner
Zeit/schon vereinbaren wolle : solches kan er der Abgeordnete in seiner Einfalt nicht begrif¬
fen ; Sintemalen weder der Stifft noch der Kellnhöstsche^ clmimikracor Herr Graf von
Montfort/seiner HerrnHbernjährliche Mühlinschaw vnd Beeydigung der Müllervnd
Knecht/nach der in anno 1628 .füreilendzu Werck gesetzten Ablösung der Kellnhofvogtey/
jemalen äWculcirc . sondern/ wie von Alters her/ besag der Verträgen / ohne Widerred ge,
schehen lassen/biß der StifftischeAmman erst dieses Jahr / den VregentzischenLänd -Am-
manzuthätlicher Hindernuß beredt hak.

Da nun der Kellnvofvogt / oder aber der Stifft hierzu Ansprach Zu haben vermeint ; so
sey jabillich / daß die Stadt nicht gleich 6e taLko äepollellioniren / vnd hernach steh vnker-
einander über dem/was jhr zugehört/vereinbaren i sondern jhr Ansprach öor Rechtlch auß -
führen/vnd immittelst die Besitzerin in ihrer pollellion lassen.

Endlichen hat der Lindawisch Abgeordnete berichtet / daßzwar diejenige Straß bey
Aeschach / an odergegenwelcher Land -Amman Kimpel ein neweZolltaftl auffgchenckt/die
Käiferliche Heer -vnd Reichs -Straß seye/ auch so gar hinter selbigerIriedjeul Lige ; so dann
der Stadtohnäilpucirlichzugehöre ; darauff folge aber noch nicht/daß sie / ausserhalb der
occupircon vier Dörfler / alles das jenige/so -hrv biß an die Iriedsml angesprochenwerden

will/
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will/ ebne Weiterung auch auß der pcMllion fahren !assen/v»d ( ohne Vrfach / widerbes-
ürMissenldekStadtvergeben/Slderkennensoll / es seyjhro über die Friedseul hmaußzr »
schreiten/änderst nicht/als so lang sie der Kellnhöstschen RcichsvogkeyBesißeri « gewe,en/
zi,qestandcn/rk . Dieses werejhrenzugemeinerStadk geschwornen thewrenWichkenzu -
wider ; alldieweil vor Anno - Sxo . kein lebendigerMensch / ne tanäc , qurclem . gehört / daß
dieFriedseul/ünricesbesagterBogkeyscycn .

. . ^Nechst obigemhak der LindawischAbgeordnete arlch vmb gnädigste remeämmg der
Übrigen ohnbcankwortckenlpecialAravamilrum - cleprLidiirLro ; . vNdy . Octobr . jüngst-
bin gaiih gehorsamist/sonderlich derencxcra pazos . gebctken /'

Sodann berichtet/ was MassenLazarus Kimpel / dielen Herbst / sich der Bceydigung
deß Torggelmeisters vnterfangen : davon doch Käiserl . Majeji . ^jhre Durchl . lub» ciacc» i r »
OckobrisAnno r 6?S- gnädigst abgemahnt / vnnd sie / wider solch Käiserl . relBipc . nichts
eingebracht/aueb gedachte Beendigung Anno r d > a . rud i 04 -0 . vurerlapen haben.

Nicht weniger habKimpel Jacob Hüters Weingarten / ausserhalb deß Rickenbachi-
sehen DorssEtters / im Wannenkhal ligend / abgelesen/vnd die Trauben weggenommen .

Vbcr diß/hat der Abgeordnete rcbus ica puläenribus , noch ein weitere eveacasl -Er -
slärung übergeben/ welche diß Buchstäblichen H erlauts / .

Durchleuchtlgste/rc . Ewer Fürstl . Durch ! , werden von dero hochansehen- vnnd
fürkresslichen Herren Nähten verneinen/ was Gestalt meineHerren kriacipirlen vnnd O -
bern/Burgermeistervnd Naht deß H . Reichs -Gkadk Lindaw / sich vnkerthänigst erklärt /
daß sie/aussdcn Fall fortgehender vnd vollnführter Gütlichkeit/ihrer wider die penäenca
lice. courrzcluplicem ernäsmch pocualsm juiium uilubictonem in poceirr - orcm ^ -
cranitcrircepoll

'eüion der Krllnhofvogley / auch mitergriffner vier Dörsser / Aeschach/
«Sct bnaw/ Rickenbachvnd Oberreitnaw / vnd daran Hangenden Verlusts > pra -renä,rken
iircerctle . wie auch ihrer wider vnkerschicd - so tag . so nächtlichegewehrte Vberziehungen /
vielfältige Bcschädigungen/E . am Käiserlichen HofRechthändigen Klagen / avencuall .
re , gutwillig reiruncircn wollen . ^

Ob ich NUN wol auß allerhand Vrsachen/vnd sonderlich in demütigster Erwegung der
milk , Oesterreichischen Güte / gehorsamster tröstlicher Hoffnung lebe/ es werden E . Fürstl .
Durcbl. ab Ehrngedachtermeiner Herrn Obern vnkerthgnigsten Erbieten/nunmehr gnä¬
digstesBenüqen kragen/vnd angeregte in aller Welt höchstgepreistteOesterreichische Mil -
tiqteik/gegen Ihnen vnd gemeiner Stadt Lindaiv auch stheuren lassen: jo will ich doch/auff
denwidrigenvnvcrhoffkenFall/vndmehrbesagker meiner Herrn principslenraciticscion .
Mich ' U ebenmäßigereveircusl -renuncisciou der pruvis -oiiLlMlticucron ihrer vhralkeN
wolprivgeLircenKellilhöstschenPfandschaffk/ivie nicht weniMderpi -oviüouLl -retticu -
rion deß zugleich ocoupircen Eigenkhumbs oder obcrnenkervier- Dörsser so fern gleichfalls
vnkerthämg .st erklärkhaben/ daß Ew . Fürstl . Durch !. Ich gehorsamst bikke/Sie geruhen/
der Stadt Lindaw von dieser so lange Jahr / mit schwerem Unkosten / iolliciciren/vndhie -
vor mehrmals erkentenvnnd bekentenprovisionLl -relbicucioi >,nur etwas / als das Dorff

Pfandschaffk gehabkejnrieäiLtion . auß dem Truehsässische Gpruch -vn ander » alten Brie¬
fen offenbar ) oder Rickenbach// welches/besagVrtheilbriesö cle anno 1427 . vor dem Naht
zuLindaw/zumal wegen der daselbst gelegner rerum immolullum ^ anro astapram k^ po -
rkecam ^ ävocaclL , mehr dann einmal pallivezu Recht gestanden / auch er / der Naht all¬
da / aciULm per pubiicum . cerricorialiiure - iiiurbeirlgkleitkt ) jedoch ansss wenigst / de¬
ren eins/allein/auß Erkfürstl . Gnadengedeienzulassen. In gnädigster,Betrachtung /

-daß dieses Dorffs Aeschachhalben / vnser ciculu» t- ,i > pri< >r> i , bereits ohnwidersprechlich am
Lag ligt ; In deck auß allen Historien / auch deß Stissts zu Lindaw vnd allerTheilen cc>n-
kellionidüs vnd Lllerclonrbusbekankvndvnlaugkar/daß solcher Flecken das alte Stadt -
lin / dessen Graben vnd andere voitigia man heutzu Tag nochfihet / gewesen / in welchem

Marck / lediggekaufft haben ; deren in sLtisbeygebrachtervielfältiger aÄpun , j uriLMtio
^ allumfürdißmalzugcschwe !gin/rk. Ew - Mrstl. Durch!, mich daMM
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Aber es ist/dessen allen ohngeachtet/den n . ( rr . ) Novembr , dem LindawischenAbge-

yrdneten diese dritte reloluciou Zugestellt worden .
Die verwtttib« Fürstl . Durchl. ErtzhertzoginAlaudia zu Oesterreich/ ».

vnser gnädigiste Araw / haben in Gnaden angehört / was bey deroselbe deß H .Reichs-
Stadt Lindaw Abgeordneter ! ^ . Jacob Herderauffdie schon zuvor/in derReichsvog-
tey-vnd Kellnhöstschen schwebenden Stnttigkeit/vnnd deßwegenangesuchtenuicer -
ims -Vergleichs / empfangneErtzfürstl . reioluciones . auß seinerHbern Befelch/mit
deren Erklärung vnd für sich selbst schriffk-vnd mündlich angebracht.

Obwolen nun Ihre Fürstl . Durchl . bißhero je vnd allwegen zu schleunigistem Außtrag /
der / wegen der Reichsvogtey vnd Kellnhöstschenxercinencien , mit besagter Stadt
Lindaw annoch schwebenden Strittigkeiten / sonderbar geneigt vnnd gewogen gewe¬
sen/

So haben Sie jedoch außgedachtes LindawischenAbgeordneten abermaligeErklärung
nichts anders abnemen können/als daß er vnd seine krincipale ^ eben das jenige/zwar
mit etwas andern Worten vnd Vmbständen repeciren , vnnd zu behaupten verweis
nen/was ihrerseits allbereit anvor fürgebrachk worden/vnd daß dardurch die Stadt
Lindaw / wider bessers Versehen / vnnd durch Stritkigmachung deß an Seiten
der Ertzfürstl . Durchl . durch drey Käiserl . reloiuciones , erlangten pollellorii , nicht
weniger mitmovirung deßpunLki cransIacionis inpoteutiorein ^ das Werck nur
zu prolouZiren , vnd noch ftrners zu stecken begehren ; wie dann auch dasletztere
schriftliche Begehren zum wenigsten ein oder zwey auß den apprekeuciu -cen Dörf¬
ern widerumbenabzutrekten / gleich sowenig zu jetziger Beruhigung als Schleuni -
gung deß pecicorii dienlich seyn mag : Derowegen vnnd vmb solcherVrsach willen/
seynd höchsternenke Fürstl - Durchl . vielmehrverursacht worden / auch keinen Vmb -
gang nemen/zu mehrer derSachen Befür derung wegen der übrige zu besagter Reichs¬
vogtey vnd vier Kellnhöfen gehöriger/vnd nicht Lppretienclircer ^ erciueucien ^ bey
Ihrer Käiserl . Majest . mit der Nohtdurfft auch in pecicorio vnverzüglich einzukom -
men/Immittelstaber/sichallervndjeder / einem rechtmässigen polleüori zustehen¬
der/ Krasst obgedachterKäistrl . relolucionenz bey den4 . einmals apprelrenclircei ^ .
Dörfern/in -vnd ausserhalbin poüeüdrio zuerkenter ungehörig vnnd gebärender
Rechten vnd Gerechtigkeiten zu bedienen/ vnd dabey zu manuceniren .

Massen Ihre Fürstl . Durchl . auch die Huldigung / wie sie solche gegen allerhöchsternens
ter Käiserl . Majest . zu verantworten gekrawen / von allen vnnd jeden Vnterthanen /
welche in gemeldten vier Kellnhofs -Dörffern sitzen/oder noch allda jhr unveränderte
Güter haben/vnd allein wegen halsstarriger Weigerung jetztbesagter Huldigung /
außgewtthen/auffnemen/vnd gegen denen cerZiverürmden vnnd Widersinnigen
die wolbefugte Mittelgebrauchen lassen werden .

Nicht weniger mehrhöchsternente Fürstl .Durchl . sich auch bey allenvndjeden deroselben/
vermög der Reichsvogtey gebärenden reZalien , sie betreffen gleich hohe / Korstliche -
^ laletir -mitkere-oder nidereGericht oder-Obrigkeit/vn bestehen gleich inZöll/Mauk -
ken/Vmbgeld / Stewren / Zinß / Gülten/Straffen/Bussen/oder wie es jmmer Na¬
men haben mag/gegen die curbacores bester Massen handzuhaben gemeint seyen.

Was sonsten von besagtem Abgeordneten I ^c. Jacob Herder / wege von dem Lazaro Kim-
pel hinter den Friedseulen auffgeheffter Zolltafel fürgegeben worden / wollen Ihre
Fürstl . Durchl . nicht vnterlassen/nach einkommender mehrern informacionwie' hür zu verordnen . Welches offthöchstermeldteFürstl . Durch !, jhme Abgeordneten /
damit er sich weiter nichtallhievergebenlich aufhalten dörffe / zu endlichem Bescheid
anzufügen gnädigst befohlen. Deme vnd seinen krinLipalsn sie sonsten mit Ertzfürtzl.
Gnaden wol gewogen verbleiben. Vnsvrugg den 18. Novembr. r 04 ^ .

- Es hat gleichwol er Lindawisch Abgeordnekephierauf werterevnterthänigsteErklärung
vnd Bitt eingewendet deß nachgeschnebnM conors .

- f .

vom I §. di. ^ . ^ EwerAWl. ^Novembris / hab ich den 2 i . hetnechstmit geziemendervntekthÄigister revebener empfan-
' gen/1
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gen/vnd will denselben meinen Herrn ? rinLipaIen vnd -Obern mit ehister Gelegenheit dek
Gebür hinterbringen ; Inmittelst aber desselben Inhalt vnd Vmbständ / ohn einige irre -
verencialischeLoncraäiÄion - mit ohnpr XjuclicirlichemStillschweigen / vmbgehenAus¬
ser dem/daß ich nicht zweissle/es werde Ehrngedachken meinen Herrn Principalen vnnd
Obern keines Wegs zuwider seyn/da Ew . Fürstl . Durchl . wegen der übrigen zu der Kelln -
höstschenReichsvogkeyvnnd vierKellnhöfen prXcenäirender ohNLppreüencürterpeicj -
nencien . mit der Nohtdursst unverzüglich einkommen werden .

Sintemalen aber besagtespericoriuman so kurßer Zeit/sein Endschasst darumb nicht
wol erreichen kan ; alldieweil nicht nur Ew . Fürstl .Durchl . vndMehrgedachte meineHerren
vnd Obern / sondern auch der Herr Grafzu Mottkfork/vnnd die Fraw Aebtissin deß Adeln
chen Weltlichen Stissts zu -Lindaw/wegen bißher behaupteter vnd relpeQive gesuchter ho¬
hen ObriZ -vndNidergerichkbarkeit/parce8 . incervenieNcen vnd Gegnere ; Vttter besten .
aber/ gleichwie bißhero/leider/beschehen/ fernere höchst-schäd -vnd schmerßliche Thätlichkei¬
ten/ tägliche Irrungen / Mißverständmrß vnd Angelegenheiten zu besorgen seyn : so will zu
Verhüt -vnd Abwendung deroselben / auch darauß erfolgender stetiger Klagen / vnd derma-
liger Erhaltung Friedens / nachbarlichen guten Vernemens / auch Ertzfürsilicher Huld
vnnd Gnad / gegen EwerFürstl . Durchl . ich mich / auss rarEcscion meiner Herrn vnnd
Obern/gehorsamist dahin erklärt haben/ daß/zum Fall Ew . Fürstl . Durch !, die vnkerkhä-
niZstgebettne Gütlichkeit/vnd incerimsHerumblassung obernenter Vogkey vnd mit oc -
cupircen Eigenthumbs/biß zu RechtlichemAußkräg vn6nal äeeiiion der Hauptfach/ge¬
gen jährlicher-Liferungeines gewissen LoncinZerics,gnädigst belieben vnd zum etkeA gelan¬
gen folte/ich alsdann/vnd dann alsjetzk/nicht rmr dem -enigen / was i . wegen castäcion _>
rran8lacL in pocenciore ^ po6elHoni8Iondern allem deM / was racione proviüonalis
relbnucion ^ 2 . derPfandschafft / vnnd 3. Mit Lpprekenän - ken Eigenthumbs / 4 . wie
auch der nebemaccencacen oder deß / vnker der Montfortischen ^ cirninilbracion sper con -
cinuLÖonempoi1eüioni8zauchAUßbriNZUNgKäiserl . solpecial iäe claco 8 - ^ .uAulk. an¬
no 1629 . soZeneralinkikiciünum VNd paricoi ^ Vrtheiläe äaci5 i6zz . Ulc . OLkobr . 14 .^6-
bruar . 1654. 2z . ^ pri1. i2 .M . vnd 14 . ^ uZulk . iszs . Wie nicht wettiger/durch Verwerssung
r . deß den4 . April . Annd 16^ 5 . darwider eingebrachten Montfotkischen außführlichen
Berichts / 2 . auch bald darauss übergeöner weitläusstigkr exeepcionurn tud -Lc obrencio -
nl 8^ z . Ingleichem der im /VuAuibohernechstproclucircsrrelkicütiLZn in ineegrum - 4 -vNd
nachgehender lpoli -Klagen / 5. so dann durch erfolgte paricion ^ in den oecupircen vier
Dörssern / erhalknen Zolls / VMbgelds / meri imperü vnnd anderer reZaliurn halber -Lin¬
dawischer Seits/bißher am Kaiserlichen HofprLcenäir ^ gesuchtvnd begehrt worden / al¬
lerdings renuncirc : Widrigen Falls aber vielbesagken Meinen Herrn vnd Obern / auch ge¬
meiner Stadt -Lindaw vnd dero Angehörigen/nichts vergeben haben wollen

Was dann den AnhangErtzfürstlichenBescheids ( daßnemlich Ew . Fürstl . Durchl .
sich aller vnnd jeder/ Krafft Käiserlicherretolucionen bey den vier appretienäirten Dörf -
fern/in -vnd außerhalb IN xoü

'ellorio zuerkenter/ angehörig -VÜ gebärender Rechten vnd
Gerechtigkeiten zu bedienen / vnd sich dabey zu manuconirek gemeint seyen ) anbelangt :
werden osst Ehmgedachte meine Herrn vnd Obern / Zweissels frey / desselbenmehrere Er¬
läuterung / aussallenFall / es wurde gleich von EwFürstl . Dmchll der fürgeschlagneince ^
Lm8-Verglich beliebt/ oder aber wider bessers VerhosseN abgeschlagen werden / vnterthäni -
gist äeliäeriren . Dann weilen Man/Erßfürstlicher Geits/den 24 , vnd ro . Sepkembr .
1637 . am KäiserlichenHof selbstenallegirc, daßjhneN amKäiserlr

'
chen Höfallergnädigster

Befelch/an Herrn Grafen zu Montfört/jhrem luppliLiren gemäß/die Bvgteystura nicht
ÜuArhülb der vier apprelienäirten Dörsserzu exten ctiren / ertheilt worden fey : so mö¬
gen sie nicht eigentlichwissen / ob vnd was Ew . Fürstl . Durchl . ausserhalbder vier occupir -
ten Dörffer für Recht vnd Gerechtigkeiten in possellorio zuerkenk oder gehörig seynsollen;
zumalen/weilenwir über die wider denLand -AMMan KiMpelgeklagte thätlicheEinstellung /
Der an Seiten der Stadt -Lindgw/ biß auss dieses noch wärendeIahr / ohne eoncraäiLtion
hochwolgedachtenHerrn Gräfens zu Montfort vnd deß Bttgenßischen Vdgtey -Verwal -
ters Matth ^ i Deurings/in dett übrigen Dörssern vnd Weilern/als Reutti Ziegelhauß/re .

Lnnü -i
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concinuircen Zolls Eittnam / wie auch über die ausserhalbRickenbach im Wanenthal für-
gcnommneexecuciouvnnd dergleichen/ nochzur Zeit einige lpecial -reiinucion nicht er¬
theilt worden . Dahero auch meine Lommicceuceu noch nicht begreiffen können / ob vnnd
was für eine poübtstou,Ewer Fürstl .Durchl . ausserhalb der vier occupirceu DörfferprL '-
ceuäire ; , vnd also auch sich annoch/weder iu evcucum verhoffender Gütlichkeit / zu eini¬
ger rcuunciaciou erklären/ oder ausfden widrigen Fall / vor besorgend weiterer execuoon
hüten können . So viel spüren sie wol / daß das Wörklin Dokss / larZe Lc improprie , nicht
nur für das Dorff / sondemzugleich auch für dessenOeschverstanden / vnd die aämiEra .
cio ) uri5äiLti0ni8von besagtemLand -Arnman dahin exceuäil c werden will.

Dieweil aber i . indem Kaiserlichen immiüiou8 -restcripc , vorn 14. Februar « Anno
r s - s . die Work zu Dorffvnd Feld / nicht zufinden /

f mulcüm aucem referc ^ au in teuäum couceäacurstuuc1u8 , cum omnibus ^ erci-
nencÜ5 ac juribu8 ^ an vero eciam bnc claustula adjiciacur ^ zu Dorff vNd Feld. ? ri^
mocastu,üvLsta1lu8eci3mdon3a1iaeoIocib3bsrer,uouprLstumerecurex inve -
Kicura ^ uodomniabonaibisticastiucfeuäaliaisteclcancüm ea ^ stpecistcacâ
im Lehenbrief / Kes enim alice in liceris invelkicurL non ex^ reÜX llber ^ xrLsu -
vnuncur . /. rr/lr^ . (7. Paul . de Lalkr . co-r/7 /^ . stecu8 vero etstec, st d . Llau-
stula,zu Dorff VNd Feld/adeüec ; HUO castu omuia ceusterencursteudalia ^ nist con -
rrariuui vasta11u 8 probare ^ ollec , Kellner , i-s zu Dorff VNNd
Feld . ^

2 . VNddieKäiferl . restcripca > alleittinbene6cii8,öc contra Imperatoren ipstum conce -
denceni ; nicht aber in odioÜ8 , ( als da ist/ die füreilende depoüeüionirung stine leZicimä.
cautstL coAnicione stacka ) noch contra certiumdace zu verstehen ; 5. ja Ew .FÜrstüDurchl .
sechsten so gar in benestcii8Üve privile § ii^ das Wort / StHdt / pro ambicu murorurn
ineerpreciren ; 4 . so dann der Herr Graf von Monkfort das Wort DorA in bac Laust.
8a , meines Wissens/nie für das Dorffvnd dessen ?Flur zugleich außgelegt/noch sein adrnini -
tkracionauffden Flur excenclirc hat i BeynebeNsEw . Fürstl . Durch !, die percinencia ^
der Dörffer selbsten bißher auff das peticorium gestellt ; so dann die axprekendirce vier
Dörffer/nichtallein/sondernvnttrandernDörffernzerstrewtligen/vnd theils keinen eigne
-Oesch/ ( alsAeschach ) theils mit andern / ( als Schönaw mit Bodoltz ) gemein haben / vnd
also die äecerminacion dißfalls nicht so gar leicht zu machen ist : Als ersuche Ew . Fürstl .
Durch !, ich nochmalenvnterthänigst / mich mit gewüriger tpecial -restolucion über diesen
Puncten gnädigstzuversehen .

Ferner wird dickermeldtenmeinenHerrn vnd Obern ein besondere Gnad widerfahren /
da Ew . Fürstl . Durch !, nicht nur auffmein jüngsten vnkerthänigsten fernern Bericht / in _^
xunLko der Mühlinschaw/sondern ins gemein dero Ertzfürstl . weitere restolucion zu vn-
serm Verhalten vnd Nachricht/in Gnaden ertheilen werden / ob vnd was Gestalt dieselbe
obwolgedachtenStifft zu Lindaw/ausserhalb der eingezognenvier Dörsser / vor Außkrag
deß pecicorii , auffseinAnruffen/zu schützen entschlossen seyen .

Dann obschoner / der Stifft / mittelst Ew .Iürstl .Durchl .grosser Macht/meine Herrn
vnd -Obern bald von dieser / bald von jener Gerechtigkeit/wider die auffgerichtete klare Ver -
träg/ohne Rechtliche Erkantnuß zu clepottessiouireu . ein Zeit hero newerlich sich anmaj-
set ; vnter dem Schein/sambwere dieser oder jener Punct/mit ihnen/nicht wegen gemeiner
Stadt -sindaw / sondern wegen ingehabter KellnhöstscherPfandschafft/verkragen worden:
so tragen doch zu Ew . Fürstl . Durch !, meineHerrn vnd -Obern die pnterchänigste Zuver¬
sicht/ es werden dieselbe/ weder für sich felbs/ noch wegen deß Stiffts zu O'

ndaw/ausserhalb
der occupircen vier Dörffer/vor Außtragdeß pecicorii vnd Kaiser !. Erkanknuß (ob/wor¬
inn vnd wieweitdieVerträg/wegen gemeinerStadt/oder aber/wegen derKellnhofvoK
key/abgehandelt worden ) ichtwasinnoviremactenciren oder vns / von unserer poüe/N -.
vu de taÄo decurdiren lassen/ Bevorab / weilen die irr GOtt ruhende Käiserl . Majest .
Christmiltisten Angedenckens/derFraw Aebtissin ein solches unterm daco r ^ Febr . - 654 .
ernstlich mbibirc , vnd dargegen derselben Käiserl . Rechtliche ErkantNttß darüber zu er¬
warten / allergnädigst anbefohlen haben . Hingegen seyn meineHerrn vnd -Obern erbiekig /

äuff
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attffjedesmaligeMrnemuttgStifftischer § ravLminum ( ausser deren so rechtshändig ) so
vieljmmerVemntwortlich / müglichsterDingen nachzugeben / auch dem Stifit zu seinen
Gülten/Zinß vnnd Einkommen / darüber sein meiste Klag ist / selbstenverhülfflichzufeyn.
Ewer Fürstl . Durch !, meineHerrn Principalen vnd gemeineStadt -Lindaw / sampt mei¬
ner wenigen Person/rc '.

Gleichwol ist hierüber der vierdte Bescheid außgefallen/wie auß dessen hinnaü - fürge -
siellkem Wörtlichen Inhalt zu ersehen : ^

Was deß H . Römischen Retchs -StadtLindaw Abgeordneter I^ c . Jacob
Herder/vmbmehrerlpccial -äeclaracion deß jhme den i § . diß / ertheilten Erßfürstlichen
Bescheids/an die verwittibte Fürstl . Durch ! . Erßherßogin Olauäia zu Hesterreich/rc '. fer¬
ner gelangen lassen ; zumalen sich der renunciacion aLkionis cranslac ^ in pocenciorenr ^
nochmals/vnd zugleich prLccriäirter proviüonal -reikicucion ^ in evcncurn folgenden
incerirns -Vetglichs / zu begeben sich erklärt : Solches haben höchstgedachte Fürstl .Durchl .
jhro gehorsamisi referiren lassen/vnd darüber jhne Abgeordneten ferner zu bescheiden gnä¬
digst befohlen/ daß dero nichts liebers/als in rüwiger vnd wolvertrewlicherNachbarschafft /
mit seinen Principalen zu leben / wohin dann auch die Erßfürstliche Vormundschafftliche
anreinendeBeampten inikruirc .Es seyn auch dieselbe nicht ohngcneigkgewesen/ derReichs -
Vogtey vnd Kellnhöfhalben / biß zu der Sachen gebürlichen Außtrag / auffbeyder Theilen
ohnprerj uclicirliche Wtg/pro incerim zu vergleichen/ dieweilen sie aber auß denen gepflo-
gnenverschiedenenconterenßenvndschrisstlichenEinbringen / soviel warnemen könten/
daß durch weitem craLkac , der verlangte Zwecknichtzu erreichen/ also befinden sie auch kei¬
nem Theil vorträglich/sich ferner mit Verliehrung der Zeit / darinnen auffzuhalten / son¬
dern vielmehr dienlich / den Außtrag der Hauptsachen zu befördern/ zu welchem Ihr Fürstl .
Durch !, nochmals AAelicioöLielpeLkcvereiponäcnäoerbietig seyen .

Was aber die mehrere cleclaracion wegen der Dörffer percinencien , Zolls / Mühl -
Beschaw / deß Fürstlichen Stissts Lindaw Schutz/r ^ anbelangt : da verstehenIhre Fürstl .
Durch ! , vnter dem Namen der vier Dörffer / das jenige/was an Feldern/Wiesen / Wald *
nngen vnd allem andern zu den Dörffern gehörig ist/mit allen hoch -vnd rudern -Obrigkeiten
vnd Italien , darunter dann die Jagen vnnd Zoll / neben andern eingeschlossen seyen / wie
dann alle Zoll ausser der Stadt Lindaw Friedseulen / ein percinenL der vier Dörffer gehal¬
ten werden.

Dann / sohatesgleichenVerstandmikden -enigenHöfen/welchezwar ausserhalb der
vier Dörffer gelegen jedoch aber dem Grafen von Montfork übergebenworden / vnd dar -
auffdeß Stiffts Zinßleutgesessenseyen/ vnd dieweilen die Bcschaw dem Stiffkzugehöriger
Mühlin/wegen ingehabter Reichsvogtey vnd Kellnhöf / vertragen worden / so aber nun¬
mehr geMen/auch versehentlich kein sonder Nohkdurffk/dermalen sonderbare aLkus . biß
zu der Sachen endlichen Außtrag hiermit zu üben/ also kan man dessentwegen biß selbsthin/
auch wol in Ruh verbleiben / vnd würdet in allen Vorfallenheiken Ihrer Durch !. Land -Am-
manzuBregenß -LazarusKimpel/alsVerwalterderReichsvogtey / mit sein Abgeordne¬
ten kriucipalen , zu Vorkommung aller Mißverfländnuß vertrewliche corresponäencr
pflegen.

Deß Stiffts O'ndaw weitem Schuß belangend/ versehen sich Ihre Durchl .offkernan-
ten Abgeordneten Principales werden dem Stifft Zinß - vnnd Gültbare Vnkerthanen mit
Ob -vnd Anlagen solcher Massen nicht beschweren/ daß sie dardurch verhindert / vnd vnver -
möglichgemacht werden/ dem Stiffk jhr Schuldigkeit zu lersten/sö auss die jenigen zu verste¬
hen/ welche ausserhalb der vier Dörffer/vnd angezognen Höfen gesessen seyen / dann in erst
ungezognen Dörffern/vnnd denen auch angedeuten / dem Grafen von Montfort übergeb-
nen Höfen / Ihre Durch !, einige Anlag oder excra oräiiaari Forderung auffselbige Vnter -
thanen/deß Abgeordneten Principalen nicht verstatten mögen . Denen sie / wie auch jhme
Abgeordneten/ mit Gnaden wol gewogen verbleiben / vnd hat im übrigen bey vorgegebnen
Bescheid vnd Erklärungen zu bewenden. ^ Huni Vnsprugg den ? . Decembris Anno
1641 .

Darüber der Abgeordnete/nachviertheil-jähriger kostbarer sollicimung/seinenHeim-
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weg ohne Frucht wider an dke Hand nemen müssen : vnd sich hernach ein RahtzuLmdaw /
gegen Ihrer Durchl . erklärt / wie iormalicer hernach folgt :

Dirrchleuchtigste/rc . Auß dero vnsermAbgeordneten^ ävocaten I.c .Iacob Hei-
dern/vnkerm i8 . Novembris vnd ? . DecembrisNewettEalendcrssüngsthin / ertheilten
fchriffklichen Bescheiden/ auch dessen mündlicher relaeion , haben wir nut sonderbarem Be -
tawren vernommen / daß Ew . Fürsil . Durch !, vnsere / zu Huld / Fried vnd besserer Nachbar -
schasst angesehene kostbare vnd langmütige Schicknng/nicht mit solchenGnaden vnd Auß-
legung / wie wir sehnlichgehofft / sondern dahin endlich aufgenommen /

Samb ob wir / wider bessers Versehen / durch Strittigmachung deß an Seiten Ew .
Mrstl . Durchl . durch z .Käiserl .KeLolucioLreserlangten poüeü

'
orii,nicht wenigermit mo -

virung deß punÄi crLnslLtionis in porelrciorem , das Mercknur zu prolon §iren/vnn -
noch ferners zu stecken begehrken/rd . were auch/auß denen gepflognen verschiednen conto -
reutzen vnd schrifftlichen Einbringen so viel warzunemen/daß durch weikern rraLtac der ver¬
langte Zweck nichtzuerreichen/rd . mit dem Anhang / daß Ew . Fürstl . Durchl . dardurch
verursacht werd/zu mehrer der Sachen Beförderung/wegen der übrige zu besagter Reichs-
vogtey ( welche aber eigentlich ein KastenwndClostervogkey ist ) vnd 4 . Kellnhöftn gehöri¬
ger vnd nicht Lpxrekeriäircer percinencien ^ bey Ihrer Kais . Majest . mit der Nohtdurffk
IN xecirorio vnverzüglich einzukommen.

Dieweil aber die proviüonLl -retticucion der occupirren vier Dörffer/auch derKelln-
hofvogtey/vorher durch ) . Reichshof6sc3l8 Bedrucken ; 2 . deß hochlöblichen Reichshof -
Rahts zu Papyr gebrachte concluta , 3 . voriger Käiserl . Majest . EhristmiltistenAnge -
denckens allergerechtisteplacicirung/4 . vnd an Ew . Fürstl . Durchl . selbsten außgeferkigte
r-elolucion ^ 5 . auch dero eigne ErNfürstliche Bekantnuß ) o. vnnd erklärte acc^uieteirung /
vns mehrmW cleikmirc vnd reifflich zuerkennet worden ; Beynebens es auch/mit denen dar¬
über erfolgten anderwertigen Käiserlichen resoluüonidus ^ die von obermeldtem vnserm
Abgeordneten gnugsam angedeutete Beschaffenheit hat ; So dann er/ vnser Abgeordneter /
in evencurn fortgehenden incerims -Verglichs/sich nicht nur der cr3N8lacion in pocenci ^
or ern vnd acceticac-Klagen / zeitlich / sondern auch hernach deß potletlorii lurnmarii gu¬
ten theils / vnd endlich allerdings zu entschlagen/ bedinglich erbotten hat : Als hätten zu Ew .
Fürstl . Durchl . wir dievnterthänigisteZuversichtgehabt / Sie wurden nunmehr den auff
vns gefuncknen Verdacht / samb ob wir / ( nach 13 . jährigem Auffhalt deß poüeüorü 5um -
inarii ) allererstdas poü

'eüdrium orclinarium oder pecicoriü ( mitfürohin vnerfchwing-
lichem Kosten/ Schaden vnd xrTjuäir ) zu proIonZiren vnd zu stecken begehrten/gnädigst
haben schwinden/vnd die incerirn8 -rraä3cionzu gewührigem eckeök milkreichist gelangen
lassen . Da auch Ew . Fürstl . Durchl . solche annoch beliebte z weren wir solche mit vnterthä -
mgstem Danck anzunemen/ vnd vnsers Abgeordneten evenmal -renunciacion , so schwer
vns gleich selbige fallen wurde/jedoch ohnfürgreifflich Käiserl . Majest . Vollmacht / vnnd
der auffjüngst vorgewessnem Reichstag veranlaster Oepucacion -vnd anderer Reichshand¬
lungen ) genem zu halten/gehorsamisten Erbiekens .

Auffallen ohnverhoffken widrigen Fall aber / ersuchen Ew . Fürstl . Durchl . wir gaW
sehnlich vnd vnterthänigist/weilen dieselbe sich/zu Herrn Grafen Haugensvon Montfort
luccellion . mehrmals bekent ; auch ob allerhöchstgedachteKäiserl. Majest . in dero Käiserl»
Huldigungs ^Patent ein mehrers nicht mäulZü c ; es geruhen Ew . Fürstl . Durchl . woler-
nants Herrn Grafens aäminitkracion gnädigst zu concu ^uiren , vnd dessen Käiserl.
miüion5 -relLripc > sampt denen darüber ergangnen wettern allergnädigsten Verordnun¬
gen ( an die/ Ihre Käiserl . Majest . jhn sowol als an jenes/ offtmals gewiesen/ ) in Gnaden ^
zu conückeriren ; auch dannenhero so viel die vier apprekenäirce Dörfer betrifft/ vns irr
vnserer/ mit Wissenvnd Willen allerhöchstgedachter Käiserl . Majest . ( in deroNamendie
vier Dörffer Läminilkrirc werden ) concinuircenpotlelllone regalium ( welche ; sonder¬
lich der Blutbann / Zoll / Maut / Vmbgeld / vnnd dergleichen / in den Pfandbriefen eben so
wenig / als in demImmMonZ -reLrixc , außgekruckt ) mit Macht nicht abzuhalten / son¬
dern / ( wie mehrwolbesagkerHerr Graf / nach den ergangnen / vnnd durch sein parLcion zu
KräfftenerwachsnenKäiserl . inKibicionibu8 ^ gethan ) biß zuanderwertiger Käfer !. Er -
kantnuß/ miltreichistzugedulten/vnd wegen dieser nohtgetrangten demükigisten äeprec^

rion .
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rioa - vns für keine curbacores , sondernfür gehorsamiste vnnd in allen möglichstenDingen
willfährigste arme Nachbaren gnädigistzuerLökiren ; Bevorab/weil wir/da es vonnöhten /
in caiüm iuccuinbenciX ( falls berührte vnsere poüellion pro vlliosä erkent werden sol-
te ) gnugsamecaucioii zu xrsMren erbietig/vnd hiemit Krafft dtß / mit all vnstrerStadt
Gefällen vnd Einkommen/so viel hierzu bedürffkig/in evencum wircklich erstattet haben
wollen. ,So viel dann ins gemein alles das jenige/ was ausserhalb der vier appvenenciircen ^
Dörffer gelegen/ belangen thut : da geleben wir ebenmassig der vnterthänigisten tröstli¬
chen Hoffnung / Ew . Fürstl . Durchl . werden die Kellnhöfischeaciminillrarion noch zur
Zeit nicht ausserhalb solcher Dörffer hinauß polleüorie ( weilen sie den 24 . vnnd 26 . Se -
ptembr. 1057 . selbstenalleZirc vnd bekent/ daß solches dem ceäirenden Herrn Grafen von
Montfort schon längsten / vnserm suppliciren gemäß/von Käiserl . Majest . inllikirc wor¬
den ) zu excenäiren ; sondern die Wiesen/Felder/vnd Waldungen ( so viel deren der Dörf¬
fer univerücäc zugehörig/davon wir gleichwolnichts wissen / vnnd selbige denparcicular -
Gütern anhängig zu seyn/achten ) vnd noch vielmehr vnserein den ohnapprekenciircen ^
Dörffern vnd Weilern/Reuti vnd zum Ziegelhauß einnemende geringe Zött / allein peci -
corie für ein percinen ^ der vier Dörffer zu halten vnd anzusprechen/ mit Nichten aber gleich
jek» schon/ anre äeciüonem xecicorii xercinenciarum ^ äe taöto potlölldriezu ergreiffen
gemeint seyn.

Ungleichem hoffen wir/ Ew . Fürstl . Durchl . werden auffallen den jem
'
gen Höfen/wel¬

che ausserhalb der occupircen vier Dörffer ligen/ ( sie werdengleich von deß hiesigen Welt¬
lichen Fräwen -Skiffts Zinßleuken besessen oder nicht ) vns einigen Eintrag / weder der ex-
craoräinaii Anlagen / noch anderer vns bißhero überlassner jurium halbm / zufügen ;
sondernsich vnterthänigsterinnern vnd berichten lassen / daß obwolrrmeldkem Herrn Gra¬
fen von Montfort mehrers nicht/ als allein die vier Dörffer / ehegcdachte Höfaber vnnd de¬
ren Besitzereniemalen mit der -Obrigkeit/übergeben / sondernbißher allein die indem Re¬
gister deß Vogteylichen Einkommens befindliche Vogtstewren / ab den Stifftischen Le¬
henbaren Hofgütern gutwillig geliefert / die jurlläiöllonalia aber vns / wiezuvor / überlas¬
senworden ; allermassenauch vnterschiedliche Stifft LindawischeHöfzu Liblach/ in Ewer
Fürstlichen Durchleuchtigkeit Vormundschafftlichen HerrschafftBregentz zu finden / wel¬
che Ihre Vogtstewer dem Herrn Grafen von Montfort in den Kettnhof gen Rickenbach
gegeben/vnd doch in Ew . Fürstl . Durchl . BregentzischerAnlag vnd jurisäiötion verblieben
seyn. Sonsten / da Ew . Fürstl . Durchl . vns auff allen den jenigen ausserhalb der occu -
pircen vierDörffer gelegnen Höfen / welche hiesigem Stifft Zinß / vnnd demVogt sein
Skewer liefern / einige Anlag oderForderung mchtgestakten sollen , so wurden wir auffdem
Land bey nahe gar kein Anlag einnemen/vnd also/noch vor Einführung deßpecicorü . in_.
eEeöku . fastvmbvnsergantzes cerricorium kommen.

Insonderheit seyn wir/der gegen vnsermAbgeordneten ackpgrcem beschehenen Ver¬
tröstung nach/in punQo der newen / gegen der Landstraß auffgehenckten Zolltafel nunmehr
gnädigster remeciirung gewertig / vnd zweifflennicht/ es werde Land -Amman Kimpel der-
maleneins / seinen vnterthänigsten Bericht / dahin eingeschickt haben/ daß/ ob wol der Gar¬
ten selbs/ bannn gedachte Zolltafel an einem Baum newerlich auffgehenckk/ nicht hinter der
Friedseul bey Aeschach/daßjedoch die Reichsstraß/an welche solcher Garten stossek/vnnd
auffderoerKimpelZolleinzuziehen sichangemast / hinter selbigerFricdseul/Außweiß der/
von vnserm Abgeordneten Ew . Fürstl . Durchl . fürtrefflichen Herrn Nähten übergebner äe -
Lineacion , gegen der Stadtwerts gelegen sey .

Was dann deß Gtiffts allhie weitern Schutz anreichen thutwollen Ewer Fürstl .
Durchl .vns sicherlichglauben / daß wir desselben Zinßleut/als unsere Vnterthane/mitOb -
vnd Anlagen nie solchergestaltbeschwert/ daß sie dardurch verhindert vnd vnvermöglich ge¬
macht worden weren/jhme die Schuldigkeit zu leisten ; sondern wir haben sie nun ein gerau¬
me Zeithero/ermahnet/dem Stifft sein Grundgülten richtigzu zahlen/vnd alsdann gleich¬
falls dieOberkeitlicheReichs -Anlagen (welche jhnen so viel nichk/vnd der ganßen Besenreu -
ter-Pfarrinn . Iahrenkaum2ooo . ff . betroffen/daransieaberbißher über xoo . ff . nicht
entrichtet) nach vnd nach zu bezahle ; darunter wir auchIhrer jederzeitmüglichistverschont/Rr vnd
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vnd manchmal jhmn nur allzulange auß dem Weg gehalten ; also/daß bißweilen viel vnter-
schiedlicheStewrenauffgeschwollen / vnnd derowegen einige Klag mit Bestand wider vns
nicht geführt werden mag / vnd haben Ew . Fürstl . Durch !. sichzu vns gnädigst zu versehen/
daß wir noch fürter möglichste Gedult mit ihnen zu tragen bereikwilligist/jedoch die -Übrige
keitlicheEinforderung/wegenobhabendenschwerenKriegslasts ( den der Stisst nicht mit
einem Finger beyhülsslichangreissk) nichtganß unterlassen können.

Hingegen wollen zu Ew . Fürstl . Durch !, wir das vnterthänigiste Gegenverkrawen
tragen / Sie werden dero Ertzfürstl . Namen vnd Macht / zu Beschön -vnd Durchkruckung
deß Stissts kägwnd thäklicherNewerungensmit welchen sich derselbe so gar zu uns nöhtigec /
daß er auch frcmbdeLeut vnd deren Einträg / in Verkrettung nimmet/damit er vns jagnug
Vngelegenheit/vnv jhme selbs wolersparende Müh / muhtwiüigzuziehe ; vnd die Mißver -
ständnussen zwischen ihm vnd vns mit Fleiß vermehre ) nicht mißbrauchen lassen ; sonderlich
aber den/zwischen ihme Stifft vnd gemeiner StadtAnno r 6i o . so sorgfältig aussgerichten
Vertrag ( welchervonvnserStadtReichs - Anlagen / Huldigung/Abzugs - Befugsame /
Vmbgeld/vnd Wein -Ordnung/Mühlinschawvnd Pfächtung / auch Landgerichtlichen
Abforderungen vnd Vergantungen/fürnemlich handelt ) inanceceü 'umvnd zu prXjuäir
deß pecicorii , dahin erklären oder erkennen/samb ob derselbe allein in Krasst der Kellnhöst-
schen Reichsvogkey ( die doch mit ehebemeldten Sttrcken/no corLe nie nichts zu thun gehabt)
von vnsern Vorfahren abgehandelt worden seye ; sondern solchem / wie auch andern ältern
Verträgen/inäe in allen ihren Puncten / so wol den Widerigen als Beliebigen / ( da¬
mit wir/durch anderwertigesBeginnen/nikperinctireLtum . vnsererpolleÜion ^auch aus-
serhalbderappretienäirkenDörsser/sovhrplößlich/vorAußkrag der Sach/anciLipLnöo -
entsetzt werden) biß zuKäis .Erkäntnuß ( dahin deren valjäiräc vnd äeclLranon schon Anno
i628 . von dem Käis . Herrn OomMrio . gestellet worden ist ) ihren gcbürlichen Fortgang
gnädigst gunn en : in specie aber auch dieMühlittschaw vns ( wie so wol vor als nach Ablö¬
sung der Kellnhöfischen Pfandschafft / biß auff nechstverwichnen Somer / Krasst obbesagtö
Vertrags äe anno 1610 . beschehen ) ohne weitereHinderung überlassen ; Bevorab / weil die
Stisskische Mühlin / in keinem der apprekendü cen Dörffer wedergelege/nochdessenper -
cinencr , ( wie E . Fürstl .Durchl . ohneZweiffel/massen auß dero letzternBescheid/
aber die mehvm/rc . zu ersehen/ lupponiren ) iemal gewesen ist.

Sonsten wird vns gar lieb seyn/da obgemeldker Land -Amman Kimpel in allen Fürfal -
tenheiten/mikvns/zuVorkommungallerwetternMißverständnuß / vertrawliche corre -
Lponäenr pflegen/vnd nichkgleichalsobalvmik derexeLucion fürfahren/sondern ie zuwei¬
len bey jhme einkommenden Bericht vnd erheblicheEntschuldigungen getrewlich hinterbrin-
gen/vnd darüber iecunclLm juüionem erwarten wird ; darzu ihre ( falls es nochnichkge-
schehen ) gnädigst zu inckruiren/E . Fürstl . Durchl . wir vnkerkhänigist/jedoch ohnmaßgeb-
lich/ zwar vmb so vielinständigergebetken haben wötten / dieweil er/ Land -Amman Kimpel/
in seinem dieser Tagen angeschlagnen Huldigungs -Patent / nicht nur die außgezogne 17.
Personen / ( vmb die es bißher allein/ nominacim zu thun gewesen ) sondern noch viel meh¬
rere/ bißher der Huldigung halber/niemals angezogne/vnd jederzeit an ihrem -Ort verblieb -
ne Leut/vnter den narracisIamb ob sie die Huldigung verweigert vnd deßhalb ihre Häuser
verlassen haben ) namentlich Lkirr: ; derenthalben wir gleichwoleinander besser zu berichten/
im Merck begriffensind .

Im Vbrigen / thun Ew . Fürstl . Durch !, wir vns vnd gemeine Stadtzu nachbarlichen
Hulden/vndmiltistenGnaden/mitVorbehalkvnsererweitem Nohtdurfftvnd Gebühr /
angelegenlichbefehlen : darfür auch alle mögliche gehorsamste äevocion , oblervamr ,
Danckbarkeit vnd Willfahrung vnterthänigstversprechen .

Wie wir dann beschließlich/ nochmalmit dem höchstenGott bezeugen / daß bey diesem
gantzen W ^rck/wir keinen andern 6nem vnd icopum haben / dann Ew . Fürstl . Durchl .
Huld vnd Gnad zu erwerben/ auch dazwischen Ew . Fürstl .Durchl . benachbartenBeamp -
tenvnd vns/bißher wider vnsern Willen ereugtevnnachbarliche Irrung -vndMißverständ -
nussen abzuschneiden/hingegen wolständigeNachbarschaffk/Fried/Ruhe vnd Verträw -
lichkeit/ob schon mit vnserm schweren Kosten vnd Nachtheil / anzurichtenvnd zu pflantzen/
besonders aber obatterhöchstgedachterKäiserl . Mäjest . vnd E . Fürstl . Durch !, mit fernerm

stetigem
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stetigem Anlangn vnd Behelligung fürterhin zu verschonen . Dahero wir äenuo der vnter -
thänigsten Zuversicht sind/vnd adermal Ew . Fürst !. Durch ! , ganß gehorsamist ersuchen/
Sie werden vnd wollen sich hierüber gegen vns / bevorderst in Ansehung erstberührt vnserer
wolgemeinkenincencioo , also milkist auffden einen vnd andern Weg / erklären/damit dero
Ertzfürstl . rclolucmmvnd dabeygewartender milt -Dcsterreichischer Gnad/wir vns gehor-
samistzu erftewenVrsach haben mögen ; Ew . Fürstl . Durch !, damit/sampt dero höchstlöb-
lichen jungen Herrschafft/rk .

Auff solches Schreiben ist von Ihrer Fürst !. Durch ! kein Antwort erfolgt ; ohnangese-
hen Burgermeistere vn Raht in dessenanderwertigen an Ihre Durch !. abgelauffnenSchrei -
ben sich darauffreferirc haben . Inmitkelsthak die Skadtversucht/ob sie/ durch die von Ih¬
rer Durch !, angebotene cont 'eren ^ mit dero Verwaltern -Lazaro Kimpel / vnd bey selbiger
erstattete ausführliche intormaciom die concinuacion eines oder deß andern accencacs ab¬
wenden möge : Siehataber nicht allein solchenZwecknichterlangen können/sondern noch
darzu mit Betawren erfahren müssen/ daß besagter Verwalter / auss vngleichesAntreiben
deß Stisskischen Amptmans / noch viel mehrere prXcenüones zu führen / vnd newe Strit -
tigkeiten / auch quoaäpoüeüionemzumoviren angefangen hat .

Welches alles bey dieser sechsten reltimcions -Vrsach vmb so viel weitläufftiger vnd in
forma allhie eingerücktwerden müssen/ damit <guivi8 leötor in rem pr ^ lencem geführt /
vnd darüber seiner weitem eignen colleAion überlassen werden möge / was für gefährlicheie ^ uelX,Iab ^rinclr vnd Dhttgelegenheiten / auß anderwerkiger Verpfändung dieser Keün -
hofvogkeyvnd darmit exceü 'ive ergriffner vier Dörffer / bißher erfolgt / vnnd dero täglich
noch mehr zu besorgen seyen.

So nun alles nicht so sehr Ihrer Erßfürstl . Durch !, als dero anderwertigen lnKim ^
lacorm sonderlich aber der jetzigen Fraw Aebtissin vnd Amptmann deß Stiffts in Lindaw /
beyzumessen : als welche ein Zeit her occafione der in Lindaw ligender ZuarniZion , ange¬
fangen Bürgermeistern vnd Raht zu Lindaw/nicht allein in derSkadt selbs/jhre etlichehun¬
dertjährige vnd niemal vorhin in Zweiffel gezogne reAalia. rerrkorialia vnd Livicajur ^
ciilpucirlich zu machen/ abzulaugnen / vnd äe taöto zu hintertreiben ; sondern auch / Wider
bißher ergangne Käiserliche InKibicori3le8 vnnd äeLlaraciones ^ alle der Stadt Dörffer /
Weiler vnd Höf/darinn ein Stifftisch KellmHof -oder Lehengut zu befinden/ ja wo auch
nichts dergleichen zu befinden / für percmemia8 jhrer vier Haupk -Kellnhöf vnnd excefiive
mitergriffner Dörffer anzufechten/ vnd der Stadt ihre darüber hergebrachte Dberkeit/noch
pe'nciencellce,cle taNo abzuspannen ; zumalen auch höchstermeldte Erßhertzogin / in
Krafft der übernommnen Kellnhofvogkey/vmb Defension aller solcher jhrer / in vnnd auf
serhalb der Stadt fürnemender accemacen ( da doch der Kellnhof -Vogtey -Schuß / nur
auffdie Stifftische Leibeigne Leuk/vnd dieInhaber der Kelln -vnd Hofgüter auffdemLand /
laut ofttalleZircer äocumcncem prLci8e relbrioAirc ; der Stifft aber an jhm felbs / fampk
dessen übrigen Gütern / mit eignem §encra1 -Schutzherrn s als der Landvogkey in Schwa¬ben ^ Item mit KäiserlichenLonlervacornz vnd mit sonderbaren proceAorü ^ versehen )mit hocherhabnen wehmütigen c;uere1i8anzurusfen/zu circum veniren vnd stekigs dahin
anzufrischen/daß Ihre Ertzfürstl . Durch ! , die so wol in grünem als rohtem ( wie der Stift ,
tisch Amptmann schreibet ) zu den Kellnhofs -Dörffern gehörige percineQcia8apprekenäi -
ren ; vnd hierunter nicht so sehr auffdas/so Herr Grafzu Monkfort apxrefienäirc , manu -
cenirc VNd ceciirc ; als auffdas - so er/ nomine filci ^ anfallen köNNM VNd MtN Z ( cum _L
ramen gsuiä Lc ^u2nmm fitLU8pecere polIicz lplillimA sic concroverlia ; Lc apprefien -
üocancilpcrfaäa ^ abipsolmp . ack4 . pLA08 ^rXLi5ereKri <Ia ^ ucjam Icepe cfiötum ; a-
<1eog ; Lbtürckumti ^ 8erenüHmLMLlu ^uici3mp1iu8 ^ uämI ) n . (üome8 renuic ^ ( con¬
tra InviötilUmiOn . Imp . öcluLm propriam cleclaracionem ) concinuare vel occupa -
re - i-r / . ^/r^ . / 6o . h . 2. Oe sehen wölle .

Daraussen nun eben die in obgeseßten Erßfürstlichen Bescheiden befindliche Anhäng /von dem Stifft/vnnd denen Ausserhalb der vier Dörffer gelegnen Höfen / Item / von der
Mühlinschaw / von deß Stiftes Zinßwnd Gültbaren Vnterthanen/rk >

. so dem die excen -
fion der vier Kellnhofs -Dörffer ( von dero im vorgehenden letzten Lindawischen Schreibenmencionlr -oder Meldung beschihet ) vrsprünglich hergeflossen: welches auch Herr Grafru
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Montfort nicht wenig damit bestücket/ in dem er an den Ertzfürstl . Vogteyverwalter / vnd
auch an Bürgermeister vnd Nahezu Lindaw selbs/vud sie an jhnehinwiderumb geschrieben;
wie vier nacheinander/ ^ / .^ . befindliche mMven aä lo ^Zum mit

^ ^ ^ sich bringen .
) Ab welchem nun gnugsam erfcheinlich/daßauch Seine Gn .vondeß Stiffks vngesunden

VerstandderWort ( Mit aller Obttgkeit ) eingenommen / vnd zu diesem concepcver -
leitet worden ; samb ob durch solche/ von Herrn Bischoffs zu Costentz Fürstl - Gn . in dero re-
cels > äe claco i . /^pril . an . 1628 . vnd ( r . 4 . ) gesetzte claulualles / was hinter den
Friedseulen begriffen/apprekenäir ^ jhme eingeraumt/vn d auch würcklich in Besitzung ge¬
geben worden sey' da doch der ganße cenor solchenreceües auffdie4 . Dörffer allein relkrin -
§ irc,vnd der Friedseulen/oder waö darhinter ligt/nie gedacht ; Als welchesFriedseulen-Ge -
dicht erst zwey Jahr hernach/an iszv . von dem außgetrettnen Vlrich Müller erdacht / vnd
gleich darauffbey dem ersten Augenschein/wieobgemcldt,an das O '

echt gebrachkworde , Ne¬
ben dem/ daß dieLandstraßbey derFriedseul vnd Achbrugg/ (laut der mappen ) an der Sei¬
ten / da das Lindawisch Wappen darein gehawen gewesen ist/ stracks gegen Morgen nacher
Bregenß / vnd erst über ) <5o .Schritk ohngefähr ein Beyseitsweg von solcher Bregentzischen
Straß/gegen Mitkernachtwerts/auffdasKöchlin ( soemLindawisch Wirthshauß ) vnd
von da an gest ; acksnacher der Reichs -Stadt Wangen / auffMemmingen vnd Augspurg
zu ; vnd nur ein Nebenstraß vollends auffReuttin vnd folgends auffRickenbach gehet. Der
enge Fußweg aber/so an der Aach/neben derFriedseul an der nuktagigen Seiten ( dakein
Wappen an der Friedseul/ sondern sie leer ist ) auffemen Spitalhof per anira ^ um führet /
vnd alldagleich wider auffdieFahrstraß stoßet ; Dahero nicht glaublich/daß wegen eines
solchenengen Fußpfads/zwischen der Ach vn Gütern (welchen man sogar nicht reiten kan )
ein lkacuaiVleiLurialis oder Bildseulgesetzetworden seye.

Vberdas stehet allhie zu bedencken/vnd ist ab der Eingangs fürgcstellten laÄi lpecie ^
aä oculum erscheinlich/ daß die occupacton der in die Stadt Lindaw pfarriger drey Dörf -
fer/ Aeschach/ Gchönaw vnd Riekenbach/auch in lpecic der zu Aezchach von der Stadt an .
1572 . newaufferbawter Eapellen/fürnemlich wegen Abschaffung der daselbst über ) oc> Jahr
üblich gewestenAugspurgischenConfession/fürgenomen vnd zu Werck gerichtet ; Folgends
aber in dem erfolgten Friedenschluß mehrfaltig dahin gesehen worden / daß/ was einReichs -
standAugspurgischerEonfession/für Geistliche meciiac-Güker/vordemPassawischenVer -
trag oder Religionfrieden eingezogenvnd jnen gehabk/daß die jhm/lauk klarenBuchstabens
vnd Verordnung derselben/allerdings überlasten sonderlich aber/wann sie jhm nach deiner .
lKov . aia . 162^ . enkttommen/widerumblib >eiüzugestelltwerden/vnd insgemein alles/so sol¬
chem Friedensschluß nachtheilig/abbrüchig vnd hinderlich seyn föntet . es hab Namen wie
es wöll/gäntzlich zu Grund austgchebt seyn/auch zu ewigen Lage/weder in-noch ausserhalb
Gerichts/zuHinterkreib -ZlolLirung/cleclaracionoderlimicacion solchen Verglichs/we¬
der per moäum aükionisnochexcepcionl8 ^ alleZircvnd eingeführt/vielweniger ichtwas
daraufferkenk/äeerecir ^ lenrenctonircoderexe ^ uirc werden soll/rc"

. welche kacisteacl-
on8 -Handlung nun / die Käiser ! Majest . für ihre Nachkommen auch dero Ertzhauß/rd '.
kräfftiglich eingegangen ; darab sich danvon selbsten ergibt daß man solche Dörffervrrd Ea -
pell der Stadt / schon von da an / widerumb abtretten vnd einräumen sollen.

In weiterer Erwegung/erwähnter Friedensschluß ( § . Auch solle ZWlschm/rc . )
ferner gantz sorgfältig vnd heilsamlich dahin zihlet/

daß zwischen denCatholischen vnd Augspurgischer§ onfeßlon verwandtcnStänden /
alkes/gutes / auffrechtes/ Teutsches Vertrawen widerumb erhoben/trewlich fortge-
pflantzt/ vnd alles das jenige/ so Mißverstand oder Weiterung gebühren möchte/fleij-
sig vnd zeitlich verhütet werden solle.

Welcher Paß aber/ nach obiger Außführung / allhie wenig Raum vnd Platz finden / wo
man die Dörffer vnnd Kettnhofvogtey ( mitteninderStadt cerricoiiogelegen ) ihr/der
Stadt / nicht wider relbicuiren , sondern selbige dem großmächtigen Benachbarten / vnnd
von jhm/dem Stifft/allzusehr auffgebrachtem Erßhauß -Oesterreich (gegen dem die Stadt
ohne das in mancherley Sachen/vorhin mercklich anstehet / vnnd welches der Stifft allda/
täglich noch mehr auffbringt ) einhändigen lassen wurde .

Bevor -
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höchstselig ( bey dero man die vnschuldige Stadt dazumal fälschüch angegeben/samb hatte
sie gantz gefährlichecorresponäentzen vnd Bündnussen für ) die Kellnhofvogtey so starck
l0llicicirc . vndvonvorigerKäiserl . Majest . allein aäcempU8 , per moämn commilHo -
ni8, bewilliget worden ; neMlich/ damit bey selbiger Zeit ( Anno r 6? r . ) vnd Läussen kein ge¬
fährlicher Auffstand / oder ichtwas feindlicheswider Ihre Majest . vnd das Rech fürgehen
möge ^ allerdings ohnerfindlichgewesen / oder je/ koe cemporegänßlich erloschen sind.

Entgegen gehet der Friedenschluß ( in ß dütltl dieser Fritd/rc . ) abermalig Zenere
dahin/daß die der AugspurgischenConfessionzugewandte Ständsowol / als die Katholi¬
sche ohnÄnterschied der Religion/zu dem ihrigenrelkicuirc werden sollen.

So nun in gegenwärtigem Fall / vmb so viel billicher gegen der Stadt Lindawzu pra -
Qiciren ; dieweil sie/ die Stadt / nunmehr so viel 1 ooc >. Gülden Ohnkösten/auffrecupera -
rion dieser abgenonimnen Dörffer vnd Kellnhofvogtey/gewendet , Entgegen diese i ? .Ichr
über / dero Nutzung ermangelt/vnd zumal durch jhre so lang obhabcnde starckegugrniZion ^
demhochlöblichcn Hauß Oesterreich mit ihrer eussersten Erarmung/fo viel kunblich/geuu -
tzet/ auch in Pündischen vnd Italiänischen Kriegen / solche vnterkhänigste oKcia pi Ljiirc ;
daß sie nicht allein die gutwillige Herumblassung solcher Dörffer vnd Keilnhofvogtey / son¬
dern zuverschtlich/noch wol ein grössere Gnad verdienet hätte .

Wann auch endlich üipremi opcimch ? rincipi8Ampt ist / omnes ommum juris -
ckÄiOQe8 ) licecint ^riore8,cueri,nön curbare aucintrinZere -

/. /./ -r . (7. i-r ^
k'aber . sie/«^ si. sie/r?r . / . i-r -rs^ . lic^uiciern orclo äel )icu 8 con -
kunäerecur , lrunicur ^ ; lionor 6c äi § nicL8Q0n eonlervarecur .
/ / . / . ^r/? . Lverlr . /sc . sie cr̂ e^/r-s.

Beynebens die Recht weiter erinnern /
c^

uoä vel ? r^ cor non clebeac psci , parces aä arnia venire ^ c)U38 5üajuris ^iLtione
eomponere poreik . / . ,z . § . Oe /. «5. tz .-re
^ote-r^ro-'e/ . 2 . /)e oAe.

so dann die vorig regierende Röm . Käiserl.Ma -est. kercHnanäusH . piillimLvecür ^ ätio -
ni8 , selbs / ( als schön obvermeldet ) in dero den rs . Octvbr . Anno r 656 . an dieErtzfürstliche
Wittib abgelassnen Erinnerungs -Schreiben/viel hochwichtige/das gemein Äeftn berü^
rende mociven ,̂ ( welche allein gnugsamzu seyn/vel ^ juxcLblaccum -

- ipka tacebricur ul ^ uL-,
Inviäia -Lce . ) eingeführt ; derentwegen/so wol der occupircen Dörffer / als der Kellnhof¬
vogtey potlellron , denen von ^ indaw widerumb zu relkicuiren sey : Als gelebt die arme
Stadt Lindaw der sehnlichen allerunterthänigsten Zuversicht/ es werdesolcherelUcuüoan
Ansehung obigen allen/nunmehr ohne weiter» Auff-vnd Außzug/auffein oder andern oban-

gedeuten Weg / allergnädigst verfügt/oder erkent vnd exequu lieh vollnzögen werden r
Hierüber Der acc^; kolninum , eumprrmi8 88 . ^1ajestäcl5 ticlem ^opewA

milerreoräram - oikeium - omni melrore moäo » kumüi '
ms implorirend.

kinis secunöE ? Lrttr .
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